D. Wesentliche Erklarungsfaktoren

1. Erklarende Faktoren der Arbeitsweise

Nachdem die wesentlichen Unterschiede der Rate auf der abhingigen Varia-
ble Arbeitsweise deutlich geworden sind, werden nun die fiir die Varianz
verantwortlichen unabhingigen Variablen herausgearbeitet. Die folgenden
Faktoren erkliren die verschiedenen Leistungsspektren, Interaktions- und
Einflusslogiken sowie Identitaten der Rate. Die Variablen des soziologischen
und des akteurzentrierten Institutionalismus haben sich als besonders rele-
vant erwiesen, um die Auspragungen der Arbeitsweise auf ihren einzelnen
Dimensionen zu begriinden. Am Ende dieses Abschnitts prasentiert die Au-
torin wesentliche theoretisch begriindete und empirisch belegte Erklarun-
gen fir die Zusammenhange zwischen den kulturellen, institutionellen und
akteurbezogenen Rahmenbedingungen und der Arbeitsweise von Normen-
kontrollriten.

1.1. Kulturelle Erkldrungsfaktoren

Verhdltnis von Staat und Gesellschaft (Verwaltungskultur im weiteren Sinne)

Die Vermutung, dass das generalistische Anliegen des Buirokratieabbaus in
der angelsichsischen Public-Interest-Kultur mehr politische Unterstiitzung
findet als in einer Rechtsstaatskultur wie sie vor allem in Deutschland zu
finden ist, speiste sich aus der Uberlegung, dass dort, wo man staatlichen
Eingriffen in die Freiheit des Individuums grundsatzlich skeptisch gegen-
tbersteht, auch die administrative Belastung von Regulierung in der 6ffent-
lichen Wahrnehmung eine groere Rolle spielt als dort, wo der Wert des
Staates als Ordnungsmacht grundsitzlich hoher eingeschitzt wird (Johnson
2000). Zunachst zeigte sich in der Untersuchung jedoch, dass die parlamen-
tarische und offentliche Auseinandersetzung mit den administrativen Fol-
gen von Regulierung in GrofSbritannien genauso schwach ausgepragt ist wie
in Deutschland: Die burokratischen Kosten einer Regelung wiirden von Sta-
keholdern und Parlamentariern nie aufgrund ihrer selbst, sondern stets nur
dann thematisiert, wenn sie andere Argumente stiitzten oder als zusétzlicher
Kritikpunkt an einem Gesetz dienten, das man aus anderen Grinden ableh-
ne (NKR-H, I& L). Deshalb muss die Betrachtung in Grofbritannien schon
friher ansetzen, namlich bei den Griinden fir den automatischen Ableh-
nungsmechanismus, mit dem die britische Regierung sich vergleichsweise
grofler Gestaltungs- und Interpretationsspielriume beraubt. Der Schliissel
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zur Erklarung ist die ausgepragte Parlaments-Verantwortlichkeit der briti-
schen Minister fiir das Handeln der Ministerialverwaltung (McEldowney
2014, 500-501, 520; Kingdom 2014), die ausdricke, dass staatliche Einrich-
tungen lediglich als das ,instrumentelle Handwerkszeug® einer auf begrenz-
te Zeit zur Regelung der offentlichen Angelegenheiten beauftragen Regie-
rung angesechen werden (Johnson 2000, S.28). Diese Haltung ist Ausdruck
der grundsitzlichen Skepsis gegeniiber hoheitlicher Machtausibung und
steht dem Vertrauen in die integrierende Kraft des Staates und einer ausge-
prigten Trennung staatlicher und privater Einflussbereiche in Deutschland
gegeniber (Kuhlmann und Wollmann 2013, S. 21). Angesichts zunehmend
wachsender, immer komplexerer und starker delegierter Verwaltungsstruk-
turen erweist es sich jedoch in angelsichsischen politischen Systemen als
immer schwieriger, diese Verantwortlichkeit mit der Realitat des Policy-Ma-
king in den Ministerien zu vereinbaren (McEldowney 2014, 500-501). Hinzu
kommt, dass die Zahl externer, auf Wunsch der Minister von Auflen rekru-
tierter Berater steigt (ebd.) und das Zusammenspiel zwischen politischer
Fihrung, Sonder-Beratern und Ministerialverwaltung die Ablaufe im Minis-
terium noch weiter verkompliziert (ebd., S. 510). Es entspricht folglich der
politischen Klugheit der verantwortlichen Minister, sich dagegen abzusi-
chern, dass dem Parlament ein Gesetzentwurf zugeleitet wird, dem das RPC
eine mangelhafte Evidenzgrundlage und Kosten-Nutzen-Analyse beschei-
nigt, welches also die Fehlleistung seines Ministeriums bei der Darstellung
und Berechnung der Gesetzesfolgen dokumentieren wiirde. Da eine Regie-
rung in einer Gesellschaft, die grundsitzlich am Bild der ,stateless society®
orientiert ist (vgl. Kuhlmann und Wollmann 2013, S. 21), staatliche Regulie-
rung besonders gut begriinden und legitimieren muss, schatzt sie das Kritik-
potential mangelhafter Gesetzesfolgeabschitzungen offenbar als so hoch
ein, dass sie die Einschrinkung des eigenen Interpretations- und Gestal-
tungsspielraums in Kauf nimmt.

Wie ist es aber zu erklaren, dass in der Mitwirkung eines ad hoc einge-
richteten Kontrollgremiums an der Gesetzgebung in Grofbritannien kein
Problem gesehen wird, wihrend ein dhnliches abgeleitetes Veto-Recht in
Deutschland ,undenkbar® (NKR-P) wire? Dass den britischen Ministern
dieses Absichern durch einen automatischen Ablehnungsmechanismus ge-
stattet wird, hangt damit zusammen, dass die Ausarbeitung von Gesetzent-
wiirfen der Regierung eher als Angelegenheit der gesamten Regierung denn
als Ressortprivileg praktiziert wird und weniger von kodifizierten Regeln
wie in Deutschland (Gemeinsame Geschiftsordnung der Bundesministeri-
en) oder gar verfassungsrechtlichen Prinzipien (wie das Ressortprinzip)
strukturiert wird (Saalfeld 2008, 167-169). Dieses Verfassungsprinzip, dass
jeder Bundesminister seinen Geschaftsbereich innerhalb der durch den Bun-
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deskanzler vorgegebenen Richtlinien der Politik selbstindig und unter eige-
ner Verantwortung leitet (Art. 65, Satz 2 Grundgesetz), macht es in Deutsch-
land eben ,,undenkbar dass ein nur gesetzlich eingerichtetes Gremium, das
in einem Ressort oder der Regierungszentrale angesiedelt ist, den Fortgang
eines Gesetzentwurfs eines (anderen) Ministeriums verhindern kann. Wenn
der Deutsche Bundestag und das britische Unterhaus Stellungnahmen der
Rite nun gleichermaflen selten nutzen, so zeugt dies nicht davon, dass sie
dem Thema Birokratieabbau und bessere Rechtsetzung den gleichen (gerin-
gen) Wert beimessen. Im Gegensatz zum Deutschen Bundestag und dem
niederlindischen Parlament hat das britische Unterhaus durch den automa-
tischen Ablehnungsmechanismus die Sicherheit, dass die Qualitat der Geset-
zesfolgenabschitzung in der Regel hoch ist, wenn ihm ein Gesetzentwurf
zugeleitet wird. Die Erklirungskraft der Verwaltungskultur-Variable ist da-
mit nicht widerlegt, sondern wird im Gegenteil durch die Bereitschaft der
britischen Regierung zur Selbstdisziplinierung bestatigt.

Die Nutzung der Stellungnahmen durch das niederlindische Parla-
ment, die eine wesentliche Komponente der Einflusslogik und des domi-
nanten Handlungsmodus” von Actal/ATR darstellt, wire nach dieser Logik
eine Folge des fehlenden Veto-Rechts Actals, denn verwaltungskulturell be-
stehen zwischen Grofbritannien und den Niederlanden Ahnlichkeiten. So
wird auch den Niederlanden eine hohe Auspragung individualistischer Wer-
te zugeschrieben (Thijs et al. 2017, S.35).%¢ Ausgehend von einem ,Mini-
mum an Staat“ war es — wie in vielen westlichen Landern — der wachsende
Sozialstaat, der die Ausweitung staatlicher Aufgaben vorangetrieben hatte
(Timmermans et al. 2008, S.274). Nachdem in den 80er-Jahren die Kritik
am niederlindischen Staat immer lauter wurde, in zu vielen Lebensberei-
chen zu detaillierte Regelungsabsichten zu verfolgen, kntpften die Regie-
rungen an die Deregulierungs- und Privatisierungsbemiithungen in Grofbri-
tannien und den USA an, um die seit Jahrzehnten ansteigende ,,Normen-
flut“ einzudaimmen (ebd., S.274-275). Die damals wachsenden Bemuhun-
gen um Birokratieabbau und bessere Rechtsetzung in den Niederlanden
hatte jedoch auch einen wirtschaftspolitischen Ursprung (Kay 2008) und
werden auch heute maf§geblich von Wirtschaftsakteuren, Wirtschaftspoliti-
kern oder wirtschaftsfreundlichen Politikern vorangetrieben. Fiir eine stir-
ker wirtschaftspolitische als legitimatorische Zielsetzung der Entburokrati-
sierungspolitik spricht, dass es die tiber die Parteien gewihlten Abgeordne-
ten der Zweiten Parlamentskammer sind, die die Stellungnahmen Actals
aufgreifen und nutzen und weniger die unabhingigeren Senatoren der Ers-

96 In den Niederlanden liegen diese nach den Kriterien der benannten Studie bei 80 Prozent
gegeniiber 89 Prozent im Vereinigten Konigreich und nur 67 Prozent in Deutschland.



https://doi.org/10.5771/9783748921684-179
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

182 D. Wesentliche Erkldrungsfaktoren

ten Kammer, wenngleich diese die ,reflektierende und prifende Kammer®
darstellt (Knippenberg 2002, zit. in Timmermans et al. 2008, S.293). Die
Skepsis gegentiber staatlicher Regulierung entstammt in Holland zum einen
also dem traditionell eher Public-Interest-gepragten Verhaltnis von Staat und
Gesellschaft, zum andern aber auch dem Konflikt zwischen wirtschaftlicher
Freiheit und sozialstaatlichen Regelungsinteressen, was den Burokratieab-
bau auch zum Gegenstand verteilungspolitischer Diskussionen macht (siche
»Konfliktlésungskultur im politischen System®).

Zusammenfassend kann man sagen, dass die unabhingige Variable ,Ver-
waltungskultur als Verhiltnis von Staat und Gesellschaft® das Ausmaf$ der
faktischen Veto-Macht von Normenkontrollriten erklart. Die Analyse hat
gezeigt, dass sowohl das RPC als auch Actal/ATR uber einen starken politi-
schen Riickhalt in Parlament und Offentlichkeit verfigen, wihrend der
NKR trotz einer breiten Unzufriedenheit bei deutschen Wirtschaftsunter-
nehmen mit administrativen Anforderungen sehr um Aufmerksambkeit fir
seine Arbeit werben muss. Dass der parlamentarische Rickhalt im briti-
schen Gesetzgebungsalltag weniger sichtbar ist als im niederldndischen,
liegt daran, dass die britischen Abgeordneten ihn im Rahmen der allgemei-
nen Ministerverantwortlichkeit gegeniiber dem Parlament austiben und die
Minister sich mit dem automatischen Ablehnungsmechanismus quasi in
vorauseilendem Gehorsam vor einer Kritik an der Fehlleistung ihrer Minis-
terialverwaltung, als die eine mangelhafte Gesetzesfolgenabschitzung wohl
eingeschitzt werden wiirde, absichern. Indem sie auf die faktische Veto-Posi-
tion der Réte abhebt, erklart die Verwaltungskultur einen wesentlichen Teil
der Einflusslogik der Rite und macht deutlich, dass Rite in Public-Interest-
Kulturen einen bedeutenden Teil ihres Einflusspotential aus einer konfron-
tativen Positionierung gegeniiber der Regierung ziehen.

Gesetzgebungskultur

Die Vermutung, dass die Rite mit anderen Entbirokratisierungsbefiirwor-
tern oder gar mit den von einer Regulierung betroffenen Interessensverban-
den in konkreten Gesetzgebungsverfahren Koalitionen eingehen kénnten
und sich diese Zusammenarbeit in abgestimmten Aussagen und politischen
Vorgehensweisen niederschlagen wiirde, hat sich nicht bestitigt. Die Rate
sehen solch ein Vorgehen nicht von ihrem Mandat gedeckt oder unterliegen
Geheimhaltungspflichten, die eine Einbindung von Stakeholdern in ihre
Uberlegungen unterbinden. Lediglich das hollindische Verfahren der Inter-
netkonsultation erlaubt es dem ATR, seine Stellungnahme wihrend der
Konsultation (als Beitrag) offentlich zu machen, sodass andere diese aufgrei-
fen kénnen (ATR-H). Das RPC kann seine Stellungnahme und sein Urteil
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zu Impact Assessments zwar auf seiner eigenen Internetseite publizieren, so-
fern das IA selbst veroffentlicht wurde; allerdings passiert dies in der Praxis
nur selten. Weder das Impact Assessment noch die RPC-Stellungnahme sind
zwingend Bestandteil der Dokumente, die fir Konsultationen zur Verfi-
gung gestellt werden. In allen drei Lindern sind die Konsultationsbeitrige
der Betroffenen wichtig, um die Datenqualitit zu verbessern; sie sind jedoch
nirgend mit den Aussagen der Normenkontrollrite rickgekoppelt.

Der relevantere Aspekt der Gesetzgebungskultur betrifft den Zeitpunkt
der Ratsintervention im Verlauf des Politikformulierungsprozesses und die
Frage, wie sich dieser auf die Einflussmoglichkeiten der Rite auswirkt. Ra-
daelli argumentiert, dass in hochgradig fragmentierten Politikformulie-
rungsprozessen wie dem deutschen, wo verschiedene Akteure Probleme
kontinuierlich neu bewerten und die Losungswege wechseln (féderale Poli-
tikverflechtung nach Scharpf et al. 1976), Entscheidungen nur selten auf der
Basis einer soliden Folgenabschitzung gefillt werden (2005, S. 933). Er sicht
darin die Gefahr, dass diese dort zur , ticking-the-box“-Ubung, also zur blof
formal erfullten Anforderung am Ende eines mithsamen Entscheidungsfin-
dungsprozesses werden (ebd.). Dieser Argumentation folgend lasst sich be-
grinden, warum es fiir den NKR notwendig ist, dass er moglichst frith im
Gesetzgebungsprozess eigeninitiativ titig wird und den gesamten Prozess
auf verschiedenen Ebenen beratend begleitet. Seine Einflussmoglichkeiten
erhohen sich, je offener der Entscheidungsfindungsprozess begonnen wird,
weshalb er seit einiger Zeit daftir wirbt, ,erst den Inhalt und dann die Para-
grafen® zu definieren (Nationaler Normenkontrollrat 2017a, 2018a). Anders-
herum hat die Untersuchung gezeigt, dass Rate nicht automatisch mehr Ein-
fluss austiben, wenn sie friher im Prozess beteiligt werden. Zwar nimmt das
RPC zum ersten Mal Stellung, wenn ein Regelungsentwurf zur Konsultati-
on veroffentlicht wird, doch entspricht es eher einer Ausnahme, wenn zu
diesem Zeitpunkt noch mehr als eine Politikoption auf dem Tisch liegt (Ra-
daelli 2005, S. 934). Jedoch bewertet der Rat die Evidenzgrundlagen der Op-
tionen ohnehin nur insoweit als diese vom Ressort gleichwertig nebeneinan-
der aufgelistet werden und beschrinkt sich ansonsten darauf, fiir positiv zu
befinden, dass alternative Losungsoptionen erwogen wurden. Anders kénn-
te sich ein offener Politikformulierungsprozess, der in den Niederlanden
vom aktuellen Regulierungsleitfaden (IAK) vorgeschrieben wird, auf die
Wirksamkeit des ATR auswirken. Weil sein Mandat ihm nun offiziell eine
frihe informelle Beratung ermdglicht und der Rat es (wie der NKR) als sei-
ne Aufgabe ansieht, auch zu Losungsalternativen zu beraten oder diese auf-
zuzeigen, konnte sich seine Einflussnahme auf den inneren Gesetzgebungs-
prozess verschieben. Wenn er dann (im Gegensatz zum NKR) in der frihen
Phase eines Politikformulierungsprozesses in den Ressorts auf offenere
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Uberlegungen trifft, konnte dort die Bereitschaft grofer sein, auch auf Ar-
beitsebene schon zu gemeinsamen Losungen mit dem ATR zu kommen. Al-
lerdings lasst die Realitat der Koalitionsregierung auch in den Niederlanden
wenig Raum fir wirkliche instrumentelle Offenheit, da der Koalitionsver-
trag in der Regel bereits detaillierte Vorgaben zu den Gesetzesvorhaben
einer Regierung macht (Timmermans et al. 2008, S. 279).

Da NKR und Actal Strategien gefunden haben, wie sie trotz einer spa-
ten formalen Beteiligung Einfluss auf die Auswahl von Handlungsalternati-
ven ausiiben konnen, ist kein Effekt einer fritheren Beteiligung auf das Aus-
maf$ der Wirksamkeit zu erwarten. Jedoch wiirden die Rate deutlich leichter
und auch anders Einfluss nehmen kdnnen, je weniger die Entscheidung fir
eine bestimmte politische Handlungsoption bereits fortgeschritten ist. Zu-
sammenfassend kann man eine Wirkung der unabhingigen Variablen ,,Ge-
setzgebungskultur® auf die Beratungsmethodik und den dominanten Hand-
lungsmodus konstatieren, wenn man den britischen Rat mit seiner formell-
einseitigen und auf die Gesetzesfolgenabschitzung beschrankten Beratungs-
methodik einmal als Sonderfall ansieht. Dann kann man das eher geschlos-
sene Entwurfsverfahren (mit nur einer Regulierungsoption) in Deutschland
als Grund dafiir ansehen, dass der NKR zu einem frithen, besonders proakti-
ven, interaktiven und die politische Ebene einschliefenden Beratungsmo-
dus greift. Wenn der ATR jetzt friher beteiligt wird, dann kénnte er auf
grund des traditionell offenen Policy-Making in den Niederlanden auch mit
einer weiterhin einseitigen Beratung erfolgreich sein und ebenso ohne Be-
teiligung der politischen Ebene auskommen. Die grofite Erklarungskraft hat
die Variable der ,Gesetzgebungskultur® somit fiir die Interaktionslogik der
Rite, der in Richtung Regierungsakteure umso proaktiver ist, je geschlosse-
ner das innere Gesetzgebungsverfahren schon beginnt.

Werte und Normen wissenschaftlicher Politikberatung

Anhand der kulturellen Unterschiede bei den Erwartungen an wissenschaft-
liche Politikberatung soll es moglich werden, die — bislang unerforschte —
Besetzung der Normenkontrollrite als abhangige Variable zu erkliren und
sie zugleich als unabhiangige Variable fiir die Arbeitsweise der Rite und ihre
Institutionalisierung konzeptionell in das Erklirungsmodell zu integrieren.
Da die Besetzung der Rite eine wesentliche Rolle fir ihre Arbeitsweise
spielt, soll hier zunichst der Frage nachgegangen werden, inwiefern diese
Besetzung kulturdeterminiert ist. Jasanoff hat weitgehende kulturelle Unter-
schiede zwischen Nationen ausgemacht, die beeinflussen, welche Eigen-
schaften Personen als Experten qualifizieren und welches die Voraussetzun-
gen sind, dass Beratungswissen im Allgemeinen als legitim und verlasslich
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anerkannt wird (2011). Davon sind auch die Auswahlprozesse betroffen, die
zur Legitimitat der Berater beitragen und sich zwischen den Raten stark un-
terscheiden.

Fur Grofbritannien geht die Legitimitat kollektiv erlangten Beratungs-
wissens vom individuellen Mitglied einer Expertengruppe aus (Jasanoff
2011, S.30). Dem Individuum in einem Komitee muss zugetraut werden
konnen, selbst den besten gesamtgesellschaftlichen Kompromiss zu wihlen
und seine Beratung darauf zu begriinden (ebd.). Die ihm zugetraute Urteils-
fahigkeit speist sich dabei einerseits aus seinem Wissen und seiner fachli-
chen Kompetenz und andererseits aus seinem bereits geleisteten ,,selbstlosen
Dienst an der Gesellschaft (ebd., eigene Ubersetzung). Die Uberparteilich-
keit, die Gremien in anderen Lindern — wie Deutschland — erst durch die
reprasentative Besetzung und gemeinsame Kompromissfindung erlangen,
ist hier bereits die Voraussetzung fir die einzelne Expertenmeinung, selbst
wenn diese dadurch Gefahr liauft, undeutlich und unwissenschaftlich zu
werden (ebd.). Tatsichlich spricht bereits das Auswahlverfahren des RPC,
das dem Vorgehen fiir die Besetzung samtlicher Beratungsgremien der Re-
gierung entspricht, fiir eine starke Betonung der Objektivitit, Integritit und
gesellschaftlichen Engagiertheit der Kandidaten. Interessenten bewerben
sich auf eine offene Ausschreibung der Regierung und werden im Anschluss
von einem Komitee aus Human Ressources Managern und Personalverant-
wortlichen, Vertretern des Wirtschaftsministeriums und dem RPC-Vorsit-
zenden dem Minister als mogliche Kandidaten zur Auswahl vorgeschlagen
(RPC-]). Die wesentliche Entscheidungsbefugnis liegt beim Auswahlkomi-
tee, das in der Vergangenheit auf parteipolitische Neutralitit, fachliche Eig-
nung und sachbezogene Motivation der Kandidaten groffen Wert legte
(ebd.). Aus diesem Grund besaffen bis 2018 nur drei von acht Mitgliedern
Parteibiicher der drei groiten Parteien, was sie aber nur erkliren mussten,
wenn sie sich aktiv fiir diese Parteien engagierten (RPC-G). Die Vereinba-
rung ist jedoch, dass die Mitgliedschaft in einer Partei die Haltung zu The-
men nicht beeinflussen soll (ebd.). Ebenso wird die Betroffenheit von Inter-
essen, die mit weiteren (auch vorhergehenden) wirtschaftlichen oder ehren-
amtlichen Tatigkeiten zusammenhingen koénnte, als Grund dafiir angese-
hen, sich aus der Bearbeitung von Stellungnahmen herauszuziehen (RPC-
H&I). Fur die Besetzung des Gremiums gilt dartiber hinaus die Regel, dass
es zwei und seit 2018 vier wirtschaftswissenschaftlich ausgebildete Mitglie-
der braucht, um eine fundierte methodische Expertise gewahrleisten zu
konnen (RPC-F&G). Um Okonomen fir die Tatigkeit zu gewinnen, wurde
2012 die Bezahlung eines geringfligigen Jahresgehalts eingefithrt (RPC-
F&]J), was die Mitarbeit im RPC fiir manche Mitglieder zum Bestandteil
sog. ,Portfolio-Karrieren® werden lief§ (RPC-G&H), die sie fiir etwa einen
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Tag in der Woche bindet. Erfahrung mit Regulierung in der Privatwirt-
schaft, der Wissenschaft oder im Rechtswesen brachten ,politikferne’ Mit-
glieder in das Gremium, sodass vorhergehende Tatigkeiten als Ministerial-
beamte, Regierungsberater oder Lobbyisten bereits das Maximum an Erfah-
rung mit politischen Motivlagen und Entscheidungsrationalititen darstell-
ten. Ohne ehemalige Politiker im Gremium verfiigt das RPC weder tber
personliche Zuginge in die Regierung oder das Parlament, noch tber die-
selbe ,Denkweise’ und ,Sprache’ wie die politischen Adressaten. Um gegen-
seitiges Verstindnis herzustellen, half die regelméfige Zusammenkunft des
RPCVorsitzenden mit den fiir Regulierungsabbau zustindigen Ministern
im zustindigen Kabinettsunterausschuss zur Zeit der Koalitionsregierung
2010 bis 2015 (RPC-J). Es wird nun besonders bedauert, dass der Unteraus-
schuss seither nur noch elektronisch kommuniziert. Insgesamt bewegt sich
der Rat vielmehr auf Augenhohe mit leitenden Beamten und Staatssekreta-
ren, auch wenn immer wieder Gespriche mit Ministern — von denen es im
Vereinigten Konigreich knapp 30 gibt — stattfinden und der zustindige Mi-
nister bei der Prisentation des Jahresberichts in der Regel anwesend ist
(RPC-]). Die kulturdeterminierte Auswahl des Vorsitzenden und der Mit
glieder des RPC nach den Kriterien der Objektivitit, Selbstlosigkeit und
Uberparteilichkeit, stitzt die Legitimitat seiner Urteile in Ministerialbiiro-
kratie, Politik und Offentlichkeit, zollt aber einen Tribut beim Zugang zu
den politisch Verantwortlichen und der adressatengerechten Kommunikati-
on und Prioritatensetzung des RPC.

Jasanoff kontrastiert das britische Beratungsmodell mit dem deutschen,
in welchem sich die Legitimation kollektiven Beratungswissens aus der Re-
prasentativitit eines Gremiums speist (2011, S.31). Das Urteil eines Bera-
tungsgremiums findet in Deutschland in der Regel dann Akzeptanz, wenn
es unter Einbezug eines breiten Spektrums an gesellschaftlich vorherrschen-
den Perspektiven und Interessenlagen zustande kommt (ebd.). Einen Exper-
ten qualifiziert weniger sein personlicher Erfahrungsschatz und Kenntnis-
stand als das Wissen und die Interpretationen, die er reprisentiert (ebd.).
Die Auswahl individueller Akteure erfolgt oftmals nicht durch eine neutrale
tibergeordnete Instanz, sondern durch diejenigen korporativen Akteure, de-
ren Beteiligung die Regierung fiir eine breite Akzeptanz des Beratungser-
gebnisses zu brauchen glaubt. Im Fall des NKR spielen fiir die Nominierung
die Einbindung der im weitesten Sinne mit Regulierung beschiftigten ge-
sellschaftlichen Spharen Politik, Verwaltung, Rechtsprechung, Wirtschaft
und Wissenschaft eine Rolle. Innerhalb dieses Spektrums steht jedoch der
Parteienproporz im Mittelpunkt und so sind es die Fraktionen und Parteien,
die dem Bundeskanzleramt Vorschlige fir die Nominierung durch die Bun-
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deskanzlerin unterbreiten.”” Die Auswahl der Mitglieder, die sich nicht be-
werben, sondern angesprochen werden, findet allein auf politischer Ebene
statt und ist, weil es sich um ehrenamtlich ausgetibte Positionen handelt,
vollkommen intransparent gestaltet. Ebenso undurchsichtig ist, in welchem
Mafe die Mitglieder in ihrer Tatigkeit an Direktiven der Parteien gebunden
sind (NKR-F), worin sich erst recht zeigt, dass die Unabhingigkeit des NKR
sich mehr aus der Reprisentativitit des Gremiums als aus der individuellen
Unabhingigkeit seiner Mitglieder speist. Der Rat pflegt diese Legitimitats-
grundlage, indem er Entscheidungen ausschlieflich einstimmig (und in sel-
tenen Fillen unter Enthaltung Einzelner) fillt und auf die Gleichbehand-
lung der Ministerien unterschiedlicher Koalitionspartner achtet (NKR-B&I).
Weniger kulturdeterminiert ist hingegen ein Besetzungsaspekt anzuschen,
der mit dem Parteienproporz zwar zusammenhingt, aber der auch anders
denkbar gewesen wire. Die eigenen beruflichen Stationen als Bundestagab-
geordnete und -Fraktionsvorsitzende, beamtete und parlamentarische Staats-
sekretire auf Bundes- und Landesebene, Wirtschaftsverbandsprasident und
-geschaftsfihrer, Stiftungsvorsitzender, Landesverfassungs- und -verwal-
tungsrichter, Oberbirgermeister, Landrat und Universititsprofessor fithren
zu einer ,Augenhohe’ der Ratsvorsitzenden und Mitglieder mit den Minis-
tern und Staatssekretiren sowie — tiber berufliche Begegnungen — an eini-
gen Stellen auch zu personlichen Beziehungen in die amtierende Regie-
rung. Der Vorsitzende, Dr. Johannes Ludewig, war von 1995 bis 1997 beam-
teter Staatssekretir im Bundeswirtschaftsministerium sowie Beauftragter der
Bundesregierung fiir die neuen Bundeslinder, von 1997 bis 1999 Vorstands-
vorsitzender der Deutschen Bahn AG sowie von 2002 bis 2011 Generaldirek
tor der Gemeinschaft der europaischen Bahnen und Infrastrukturgesell-
schaften. Mit ihm nominierte die Bundesregierung einen erfahrenen politi-
schen Beamten mit Management- und Beratungserfahrung, der der interes-
sierten Offentlichkeit aufgrund seiner Station als ,Bahnchef* durchaus be-
kannt ist.

Die Besetzung Actals ist mit der Besetzung des NKR zu vergleichen, da
man (bis 2017) ebenfalls auf politikerfahrene Mitglieder und Vorsitzende
setzte. Allerdings lag der Schwerpunkt dort eher auf Parlaments- statt auf
Regierungserfahrung und konnten bei drei Ratsmitgliedern und einer Viel-
zahl im Unterhaus vertretenen Parteien der Parteienproporz nur einge-

97 Wie an der Universitit Potsdam berechnet wurde verraten die Besetzungen der Réte 2006,
2011 und 2016 eine proportionale Sitzverteilung nach dem Mittelwert der Zweitstimmen-
ergebnisse der beiden vorangegangenen Bundestagswahlen mit der Besonderheit, dass die
Linke keinen Vertreter schickt und die Regierungsparteien jeweils einen zusatzlichen Platz
beanspruchen.
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schrankt eingehalten werden. Wichtiger als die Besetzung selbst konnte in
den Niederlanden der Riickgrift auf die weitgehend objektive Methodik des
Standardkostenmodells (SKM) gewesen sein. So entspricht es namlich den
Gepflogenheiten in den Niederlanden, den groftmoglichen Expertenkon-
sens mit Hilfe von Modellen abzubilden (Halffman 2005, S. 462). Das da-
mals von einem spateren Ratsmitglied mafSgeblich mitentwickelte und von
Actal als ,Methodenwichter® streng angewandte SKM hat nach diesem Ver-
standnis dazu gedient, die Glaubwiirdigkeit der Ratsentscheidungen zu un-
termauern und gegen Anfechtungen durch ,Nicht-Experten® abzuschirmen
(ebd.). Auch in Deutschland ist die strikte Anwendung des SKM zur Beur-
teilung der Kostenberechnung zu Beginn von ,nicht zu unterschitzender
Bedeutung® gewesen, um das Vertrauen der Ministerialbiirokratie sowie des
kleinen Koalitionspartners in die Urteilsfahigkeit und Neutralitit des Rates
herzustellen und zu stirken (NKR-E&I). Potentielle Mitglieder fir
Actal/ATR werden nach festgelegten Auswahlkriterien durch hohe Beamte
im Wirtschaftsministerium identifiziert und zur Bewerbung ermutigt und
im Anschluss durch den Staatssekretir oder Minister ausgewéhlt (ATR-E).
Zu den Kriterien gehort wie in Deutschland die Nihe zu betroffenen Akteu-
ren — vorwiegend aus der Wirtschaft (ebd.). Gleichzeitig sollen die Ratsmit-
glieder zwar Erfahrung mit politischen Prozessen haben, aber keine eigenen
politischen Agenden verfolgen (ebd.). Da es in den Niederlanden kein mit
Deutschland vergleichbares politischen Spitzenbeamtentum gibt (Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016, S.63), fihrten die
Auswahlkriterien 2000 bis 2017 zu Vorsitzenden mit politischer Regierungs-
erfahrung oder Parlamentsvergangenheit. Hinzu kam exekutive Erfahrung
aus der Gemeinde- und Provinzialebene und der mittelstindischen Privat-
wirtschaft ebenso wie Bewidhrung in anderen Regierungsberatungsfunktio-
nen. Beim amtierenden Rat setzt die Regierung — womoglich um die Parla-
mentsnihe noch effektiver zu unterbinden — auf eine in der Steuerung von
privaten und offentlichen Unternehmen titige Vorsitzende, die lediglich
eine kurze Phase intensiver Parteipolitik vorweist, einen Staatsrechtsprofes-
sor mit einer lediglich vierjahrigen Abgeordnetentitigkeit von 2011 bis 2015
und einen Familienunternehmer mit Lobbyismus-Erfahrung. Der personli-
che Zugang der niederlindischen Ratsmitglieder zu Regierungsakteuren
hangt also stark von ihrer beruflichen Laufbahn ab, wobei Netzwerke in die
Politik angesichts einer starken personellen Fluktuation in der Zweiten Par-
lamentskammer (Lepszy und Wilp 2009, S. 409) von kirzerer Bestindigkeit
sind als in Deutschland. Die kulturdeterminierten Werte und Normen wis-
senschaftlicher Politikberatung erkliren also, wie die Mitglieder in den Nor-
menkontrollriten besetzt werden und welche Qualifikationen, Ressourcen
und Interpretationsschemata sie mitbringen.
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Konfliktlosungskultur im politischen System

Vor allem Radaelli hat den Zusammenhang zwischen der Konfliktldsungs-
kultur im politischen System und der Nutzung von Gesetzesfolgenabschat-
zung durch die beteiligten Akteure hergestellt (2005). In majoritiren Syste-
men wie dem Vereinigten Konigreich, so Radaelli, nutzt die Regierungszen-
trale Gesetzesfolgenabschitzung vor allem, um den regierungsinternen Dis-
kurs zu strukturieren und die gemeinsamen Bemithungen zu koordinieren
(2005, S. 932-933). Weil daran wenige Akteure teilnehmen, kommt es selten
zu verteilungspolitischen Problemen und somit sind in der Regel keine Ver-
handlungen tber die Gesetzesfolgen notig (ebd.). Nach aufSen nutzt ein Mi-
nister die Gesetzesfolgenabschitzung, um zu zeigen, dass eine Entscheidung
zum Wohle der Allgemeinheit gefallt wurde und dass der Nutzen die Kosten
tiberwiegt (ebd.). Die Wirksamkeit des RPC fugt sich vollstindig in diese
etablierte Nutzung von Gesetzesfolgenabschatzung ein: Die Priifprozesse
sind auf eine frithe Wirksamkeit im inneren Gesetzgebungsverfahren ausge-
richtet. Seine Einflusslogik basiert auf standardisierten Prozessen von Prii-
fung, Urteilsfindung und einem Automatismus zur Ablehnung oder Billi-
gung der Kabinettsreife und sicht keine informelle Intervention in das Poli-
cy-Making — etwa mit Blick auf die Auswahl alternativer Losungswege — vor
(RPC-A&I). Das Veto des Kabinettsunterausschusses bei einem IA, das vom
RPC fiir unzweckmifig gehalten wird, wirkt deshalb als interner Koordina-
tionsmechanismus zur Erreichung ausgelobter Abbauziele bei gleichzeitig
verbleibendem Recht der Ressorts, Regelungsaktivititen zu priorisieren und
auszugestalten. Hinsichtlich der Aulenwirkung seiner Arbeit entspricht es
dem tiefen Auftragsverstindnis des RPC, mit seiner Kontrolle die Glaubhaf-
tigkeit der evidenzbasierten und folgenbewussten Entscheidungsfindung zu
gewahrleisten und damit die Legitimitat politischer Entscheidungen der Re-
gierung zu erhohen (RPC-F&J; Regulatory Policy Committee 2017b).

In cher konkordanzdemokratischen Systemen wie den Niederlanden,
wo eine groffe Zahl von Akteuren in den politischen Prozess einzubeziehen
ist, dienen die Gesetzesfolgen hingegen vorwiegend als Argumente, um den
Inhalt einer Regelung auszuhandeln (Radaelli 2005, S.933). Im Politikfor-
mulierungsprozess konnen mehrere Teilfolgenabschatzungen kursieren, die
von den verschiedenen Stakeholdern zur Unterstiitzung ihrer alternativen
Losungsideen herangezogen werden (ebd.). Auch dieser Zusammenhang
hat eine starke Erklarungskraft fiir die vollkommen andere Wirksamkeit des
niederlindischen Rats. Weil er mit Resonanz der Beteiligten aufSerhalb der
Regierung rechnen konnte, ist es fir Actal leicht (wenn auch nicht direkt
naheliegend) gewesen, als Kontrolleur der regierungsinternen Gesetzesfol-
genabschitzung selbst Position zu beziehen. Als Akteur mit einer wissen-



https://doi.org/10.5771/9783748921684-179
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

190 D. Wesentliche Erkldrungsfaktoren

schaftlichen Expertise, die im Diskurs als politisches Argument gebraucht
wird, eroffneten sich fir Actal Einflussmoglichkeiten, die es auf andere Wei-
se wohl nicht zu finden glaubte. Da es dem Rat einerseits an Veto-Macht
mangelte (wie dem NKR) und es ihm (im Gegensatz zum NKR) nicht ge-
lang, informell entsprechenden Einfluss auf die innere Gesetzgebung zu
nehmen, missen ihm seine Chancen am groften erschienen sein, als politi-
scher Akteur im Zuge des dufleren Gesetzgebungsverfahrens Einfluss zu
nehmen (vgl. Timmermans et al. 2008, S. 282). Dabei durfte schon die An-
drohung dessen seine Einflussmoglichkeiten wihrend der Entwurfsphase er-
hoht haben (Distributives Bargaining). Jedenfalls wurde in Reaktion darauf
die informelle Einflussnahme im ATR-Mandat von 2017 weitgehend erleich-
tert und als optimaler Prozessverlauf definiert, vor allem um die von Actal
betriebene Politisierung der Wissenschaft wieder etwas einzuddmmen (ATR-
A&B).

Das deutsche politische System erhilt konkordanz- und konkurrenzde-
mokratische Elemente (vgl. u.a. Schmidt 2016, S. 41, Kuhlmann und Woll-
mann 2013, S. 74-75), welche auch fur die Wirksamkeit des NKR als erkla-
rungskriftig angesehen werden konnen. Zunichst ist die einstimmige Ent-
scheidungsfindung aufgrund der parteienproporzbasierten Besetzung des
Rates und der Reprisentation wichtiger Stakeholder und Expertengruppen
durch die Mitglieder ein wesentlicher Vorteil, da seine Stellungnahmen und
Empfehlungen bereits als Ergebnis einer Konsensfindung zwischen Akteu-
ren angeschen wird, die im weiteren Verlauf der Entscheidungsfindung zu
beteiligen oder zumindest politisch relevant sein werden. Zugleich ist es fiir
den Rat sinnvoll, sich auf das innere Gesetzgebungsverfahren vor der Parla-
mentsbefassung zu konzentrieren, da der stark ausgeprigte Dualismus zwi-
schen Regierung und Regierungsfraktionen auf der einen und der parla-
mentarischen Opposition auf der anderen Seite (Ismayr 2009) die Wirksam-
keit im parlamentarischen Verfahren erschwert. Da die Regierung im Parla-
ment Uber eine stabile Mehrheit verfigt, werden Verteilungsdiskussionen
zwischen wenigen Akteuren (den Ministern oder Koalitionspartnern) inner-
halb der Regierung gefiihrt. Es ist mithin sinnvoller, sich als Experte an die
Regierung zu wenden, denn zu versuchen, eine eigenstindige politische
Rolle mit Anlehnung an das Parlament zu versuchen.

Aus der Perspektive der vergleichenden Verwaltungsreformforschung
kann die Konfliktlésungskultur im politischen System aber auch herangezo-
gen werden, um die Fahigkeit der britischen Regierung zu der besonders
starken Form der Selbstverpflichtung durch einen kabinettsinternen Ableh-
nungsautomatismus zu erkliren. Gegenuber klassischen Koalitionsregierun-
gen (wie in Deutschland und den Niederlanden), die aus einem Verhaltnis-
wahlrecht hervorgehen, haben es Einparteienregierungen grundsitzlich
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leichter, weitreichende strukturelle oder prozedurale Entscheidungen zu fal-
len und durchzusetzen (Pollitt und Bouckaert 2017), da die Interessen der
Verlierer im konsensualen Regime eher in der Regierung vertreten sind als
in einem majoritaren System. Fir Birokratieabbau und bessere Rechtset-
zung gilt, je unterschiedlicher die Interessen der Koalitionspartner mit Blick
auf staatliche Regulierung sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass diese
sich auf solchermaflen drastische Malnahmen zur Reduzierung staatlicher
Burokratie einigen konnen. Mithilfe dieser Spezifizierung wird deutlich,
dass auch die Tatsache, dass die britische Regierung bei der Einfiihrung des
Veto-Rechts 2012 aus zwei Parteien bestand, nicht gegen die These spricht,
da bei konservativen und liberalen Politikern mit dhnlichen Interessen be-
zuglich staatlicher Regulierung zu rechnen ist.

Die Konfliktlosungskultur im politischen System erklirt somit zum
einen, welche Akteure die Gesetzesfolgenabschatzung zu welchem Zweck
nutzen (Radaelli 2005). Zu sehen war, dass sich die Rite entsprechend daran
anpassen und daraus ihre Ausrichtung nach innen (zu Regierungsakteuren)
oder nach auflen (zu Parlament und Offentlichkeit) ableiten. Die Untersu-
chung hat ergeben, dass die beiden Rite RPC und Actal, die in politischen
Systemen mit extrem unterschiedlichen Konfliktldsungsmustern arbeiten,
ihre Wirksamkeit auch maximal nach innen bzw. Aufen ausgerichtet haben
und damit der kulturell bedingten Nutzung von Gesetzesfolgenabschitzung
umfassend entsprechen. Auch fiir den NKR spielen die konkordanz- und
konkurrenzdemokratischen Elemente der deutschen politischen Entschei-
dungsfindung eine handlungsprigende Rolle. Zum andern hilft die unab-
hangige Variable der , Konfliktlsungskultur® zu verstehen, wie die britische
Regierung dem RPC 2012 ein faktisches Veto-Recht einraumen konnte.

Prigung und Selbstverstindnis der Ministerialverwaltung

Mit Blick auf die Verwaltungskultur im engeren Sinne, also die Werte, Prin-
zipien und Traditionen der Ministerialverwaltung, forderte die Untersu-
chung zu Tage, dass das Selbstbild der Rite sich eher nicht mit dem der Mi-
nisterialverwaltung deckt. Die Ergebnisse stiitzen stattdessen die These, dass
die Rate ein bestimmtes Rollenbild gerade deshalb auswihlen, weil es nicht
in das zu kontrollierende Umfeld passt. Dies schiitzt sie davor, von der Mi-
nisterialverwaltung in die tblichen Prozesse und tradierten Verfahren inte-
griert und damit gewissermaflen vereinnahmt und neutralisiert zu werden.
So befindet sich der NKR in einem Umfeld, das spezialisierte Rege-
lungsinteressen gegentiber generalistischen Anliegen begiinstigt (Jann und
Wegrich 2008): Die deutsche Ministerialverwaltung basiert auf einer karrie-
re-basierten Rekrutierung, die den Verbleib der Beamten in ihrem ,Mutter-
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haus* Giber die gesamte berufliche Karriere hinweg vorsieht. Neben Juristen,
die regelmafig in den hoheren Verwaltungsdienst rekrutiert werden (Kuhl-
mann und Wollmann 2013, S.79; Konig 1981) und sozusagen den Prototyp
des deutschen Ministerialbeamten darstellen, gibt es einzelne Fachministeri-
en, die zusatzlich Wirtschaftswissenschaftler einstellen sowie in unterschied-
licher Anzahl fachlich spezifisch ausgebildete Bewerber. Aufgrund des vom
privaten Arbeitsrecht getrennten Dienstrechts der Beamten ist das System
geschlossen und verhindert den Wechsel von Mitarbeitern aus der Privat-
wirtschaft in den Offentlichen Dienst und umgekehrt. Auch ein Wechsel
der Fachressorts kommt auflerst selten vor (Kuhlmann und Wollmann 2013,
S.79). Nach der Policy-Netzwerk-Theorie kénnen sich in diesem langfristig
angelegten Personalsystem dauerhafte Akteursbeziehungen zwischen staatli-
chen und nichtstaatlichen Akteuren entwickeln und sog. Policy-Netzwerke
entstehen. In diesen verbinden sich spezialisierte Akteure aus Behorden und
Ministerien, Fachpolitiker, Interessensverbinde und Medien, wenn sie ge-
meinsame oder komplementire Interesse verfolgen, die sie zusammen er-
folgreich bearbeiten konnen (Jann und Wegrich 2008, S. 63-65). Dies macht
es generalistischen, ressortiibergreifenden Interessen grundsatzlich schwer,
sich durchzusetzen (ebd.). Beim Thema Burokratieabbau und bessere Recht-
setzung kommt hinzu, dass die juristische Ausbildung der Beamten das Ge-
setz als Mittel zur Erreichung eines Policy-Ziels grundsitzlich nahelegt. Gi-
tekriterien fir die Rechtsetzung beziehen sich nach juristischem Verstindnis
auf die Rechtsetzungstechnik, die Rechtssprache und die Vereinbarkeit von
Regelungen mit Gbergeordnetem Recht, wiahrend vollzugsbezogenere Kom-
ponenten wie Umsetzungsfahigkeit, Erfillungsaufwand, Rechts- oder Ver-
waltungsvereinfachung trotz entsprechender ,Blauer Priffragen“®® und Vor-
schriften in der ,Gemeinsamen Geschaftsordnung der Bundesministerien®
bisher weniger Beachtung fanden (Ismayr 2009, S. 398). Demgegeniiber pra-
sentiert sich der NKR als ein Akteur mit Blick fir groffere Zusammenhin-
ge, Wechselwirkungen und alternative Losungsmoglichkeiten. Seine verwal-
tungs- und betriebswirtschaftliche Perspektive (NKR-H) und vor allem seine
Nihe zur Umsetzungspraxis (NKR-F) lassen ihn innerhalb der Ministerial-
verwaltung als Exoten erscheinen und seine Rolle als diejenige des unabhin-
gigen Experten interpretieren und ausiiben. Gleichzeitig kostet es ihn be-
sonders viel Miihe, in einer solch regulierungsaffinen Ministerialverwaltung
alternative Losungsmoglichkeiten einzubirgern und langfristig Kostenbe-

98 Die sog. ,Blauen Priiffragen® der Bundesminister des Innern und Justiz sind 1984 per Be-
schluss der Bundesregierung eingefithrt worden, um das eine Regulierung beabsichtigende
Ressort zu grundsitzlichen Uberlegungen iiber die Notwendigkeit und die Art und Weise
einer Regulierung anzuhalten.
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wusstsein zu verankern. Genauso ist es fir ihn als Berater herausfordernd, in
einer prozessorientierten Offentlichen Verwaltung (Thijs et al. 2017, S. 36)
Pragmatismus und Managementideen zu verbreiten. Es liegt deshalb nahe,
dies als Grund fiir seine Proaktivitit und sein informelles Vorgehen anzuse-
hen, mit der er die Herausforderungen erfolgreich zu bestehen versucht.

In umgekehrtem Sinne verhilt es sich beim RPC, das seine Wirksamkeit
in standardisierten Prozessen und einseitigen Erklirungen entfaltet, wih-
rend sein Umfeld sich durch die Steuerung anhand von Managementprinzi-
pien (Page 2010; Ridley 2000), ein ausbildungsbezogenes Generalistentum
(Sturm 2009, 277) und durchlissigere offentliche und private Beschafti-
gungssphiren (Kuhlmann und Wollmann 2013, S.90) auszeichnet. Auch
dieser Kontrast folgt somit einer Logik des komplementiren Bedarfs: Policy-
Netzwerke mit spezialisierten Regulierungsinteressen entstehen in diesem
Umfeld weniger leicht. Gleichzeitig weisen die Sekretariatsmitarbeiter eben-
falls Erfahrung mit anderen Titigkeiten innerhalb der Ministerialverwal-
tung auf und wechseln hiufiger (RPC-A&C), sodass sie ebenfalls seltener
Teil eines Netzwerkes an Better Regulation-Fachleuten sind. Da sich die Ent-
birokratisierungsexperten und die Rechtsetzungsreferenten in der briti-
schen Ministerialverwaltung hinsichtlich ihrer Perspektive auf Regulierung
nicht sehr unterscheiden, ist offenbar auch die Forderung einer generalisti-
schen Perspektive durch den Rat weniger notwendig als in Deutschland.
Das RPC kann sich auf einen formell-einseitigen Arbeitsstil beschrianken. Es
entspricht zudem dem Arbeitsethos des Civil Service, dass er sich politisch
neutral verhalt (Page 2010, Sturm 2009, S. 277, Schnapp 2004), wihrend die
personlichen Berater und Sonder-Berater der Minister politisch einflussreich
sind (Thijs et al. 2017, S. 32). Somit kann man vermuten, dass das RPC mit
einer informellen Beratung auf Arbeitsebene, die den Vorschlag alternativer
Losungswege beinhaltet, auch an die Neutralitatsgrenzen des britischen Ci-
vil Service stoffen wiirde, der die Entscheidung dariiber moéglicherweise gar
nicht fallen wirde.

In den Niederlanden ist der Kader der Ministerialverwaltung ebenfalls
wenig politisiert? und stehen dem Minister nur eine vergleichsweise gerin-
ge Zahl hochrangiger Berater zur Verfigung (Ministerie van Binnenlandse

99 Internationale Vergleichsstudien beschreiben die Leitungsebene zwar als politisiert (Thijs
et al. 2017, S.33), bezichen diese Zuordnung aber eher darauf, dass das Letztentschei-
dungsrecht iiber eine Rekrutierung beim Minister liegt. In den Niederlanden geht der Be-
setzung der hochsten Leitungsebene (ca. 70 Personen) jedoch eine Stellenausschreibung
und ein Bewerbungsverfahren voraus, in dem zwei Komitees die Zahl der auszuwihlenden
Bewerber eingrenzen, bevor ein Minister Gber das Personal entscheidet (Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016, S. 62—63.). Politische Erwigungen sollen



https://doi.org/10.5771/9783748921684-179
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

194 D. Wesentliche Erkldrungsfaktoren

Zaken en Koninkrijksrelaties 2016, S. 62-63). Auf der Leitungsebene sorgt
ein etwa 700 Personen umfassendes Pool-Verfahren (ABD — Senior Civil Ser-
vice) dafiir, dass hohere Beamte auf ihren Verwendungen regelmafig rotie-
ren (ebd.), was generalistischen Anliegen gegentber spezialisierten Rege-
lungsinteressen zutraglich ist. Dies fithrt zu einem schlanken Aufbau der
Ministerialverwaltung (ebd.), zu flacheren Hierarchien (ATR-A) und dazu,
dass ,Arbeit auf der Arbeitsebene erledigt wird“ (ATR-B; vgl. Timmermans
et al. 2008, S.280). Umso unangenehmer kam es der Ministerialverwaltung
vor (Kwink Groep 2016), wenn Actal sich im Anschluss an einen intensiven
Austausch auf Arbeitsebene als Akteur im politischen Entscheidungsfin-
dungsprozess einmischt und seine Stellungnahmen dazu nutzt, den Minis-
ter im Parlament unangenehmen Fragerunden auszusetzen (ATR-A&E).
Wihrend NKR und RPC also einen Bedarf (nach generalistischem Manage-
ment bzw. standardisierten Prozessverlaufen) decken, der mit dem Selbstver-
staindnis der Ministerialverwaltung kombinierbar ist, entsprach das konfron-
tative Vorgehen Actals vielmehr einem offenen Angriff gegen diese. Besser
durfte sich die Arbeitsweise des ATR einfiigen, wo das Sekretariat durch
eine frithe Beteiligung an einem offenen Entwurfsprozess (siche ,Gesetzge-
bungskultur®) in Zusammenarbeit mit einer entscheidungsstarken und ein-
flussreichen Ministerialverwaltung die Auswahl der kostengiinstigsten Rege-
lungsoption bereits vor der Befassung durch Politiker wesentlich prigen
dirfte. Das Sekretariat erfiillt dann den Bedarf nach Koordinierung des poli-
tischen Anliegens Entbirokratisierung in einem System, dessen inter- und
intraministerielle Koordination historisch schwach ausgepragt ist (van der
Meer und Dijkstra 2011, S. 153), in dem der Premierminister nur primus in-
ter pares ist und keine Verantwortung fiir die Politik der Gesamtregierung
tragt (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016,
S.20), das keine formale Ressortabstimmung wie in Deutschland kennt
(Timmermans et al. 2008, S.280-281) und das doch gleichzeitig einen ho-
hen Koordinierungsbedarf aufweist, da Regierungen sich oft aus mehr als
zwei Parteien zusammensetzen.

bei der Auswahl keine Rolle spielen, weshalb die obersten Beamten auch bei einem Wech-
sel des Ministers in der Regel nicht ausgetauscht werden (ebd.).
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1.2. Institutionelle Erkldrungsfaktoren

Staatsaufbau und Verwaltungsorganisation

Vergleicht man den Verwaltungsaufbau der drei Staaten, stellen sich
Deutschland als foderal-dezentral, das Vereinigte Konigreich als unitarisch-
zentralistisch (Kuhlmann und Wollmann 2013, S.29) und die Niederlande
sich als unitarisch-dezentral dar (Timmermans et al. 2008, S. 273). Alle drei
Staaten verfiigen uber eine starke Kommunalverwaltung, allerdings mit
deutlichen Abstufungen in der Autonomie der Kommunen: Im europi-
ischen Vergleich verfiigen die deutschen Kommunen aber eine weit tber-
durchschnittliche Autonomie (27,02 Punkte auf dem Local Autonomy In-
dex!00), die niederlindischen Kommunen schneiden durchschnittlich
(20,39) und die britischen leicht unterdurchschnittlich ab (17,61) (Ladner et
al. 2015). Interessant ist im Zusammenhang mit der hier untersuchten Fra-
gestellung nach dem Koordinierungsbedarf zur Ermittlung des Vollzugsauf-
wands, dass die fachliche Aufgabenbreite der deutschen Kommunen deut-
lich grofer ist als die der anderen und dies auch mit einem erheblichen ei-
genen Gestaltungsspielraum einhergeht.!®! Gleichzeitig ist der Zugang der
kommunalen Akteure zum Policy-Making auf foderaler oder zentralstaatli-
cher Ebene in Deutschland im europiischen Vergleich nur leicht tber-
durchschnittlich ausgeprigt und liegt sogar knapp unter dem Wert die Nie-
derlande.!92 [n den beiden Landern werden die ,kommunalen Akteure tiber
fest verankerte Kanile [zu Gesetzgebungsverfahren, die sie betreffen] ange-
hért und verfiigen tber substantiellen Einfluss“ (ebd., S. 53; Erginzung der
Autorin). Dahingegen ist der Einfluss in Grofbritannien trotz formaler Re-
prasentation begrenzt (ebd.).

Die Umsetzung der Bundesgesetze erfolgt in Deutschland zum tberwie-
genden Teil durch die Bundeslinder, die dazu innerhalb der gesetzlichen
Regelungen tber einen grofen Spielraum verfiigen (Kuhlmann und Woll-

100 Nach dem im Rahmen des Projekts "Local Public Sector Reforms: an International Com-
parison — LocRef" an der Universitit Potsdam entworfenen Index speist sich die Autono-
mie von Kommunen aus ihrer (verfassungs-) rechtlichen Verankerung, der Breite ihrer
Zustandigkeitsbereiche und Gestaltungsspielraume, ihrer fiskalischen Unabhingigkeit
und dem Anteil eigener Einnahmequellen, ihrer organisatorischen Gestaltungsfreiheit so-
wie ihrem Einfluss auf politische Entscheidungen, die sie betreffen (vgl. Ladner et al.
2015.).

101 ,Policy Scope: DE 3,49, NL 2,35, VK 1,43; Max. NOR 3,67; ,Effective Political Discreti-
on“: DE 2,63, NL 2,12, VK 1,43; Max. FIN 3 (Ladner et al. 2015).

102 ,Central or Regional Access“: DE 1,97, NL 2,0, VK 1,22; Max. AUS, SWI 3,0 (Ladner et al.
2015).
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mann 2013, S. 76). Eine dezentrale Umsetzung von Bundesgesetzen fiihrt in
der Regel zu unterschiedlicher Umsetzung in den Bundeslindern, was die
Rechtsetzungsreferate in den Bundesministerien vor die Herausforderung
stellt, einen einheitlichen zeitlichen Rahmen fur den Erfillungsaufwand fir
Biirger und Unternehmen nur schwer definieren zu konnen. Hinzu kommt,
dass der Vollzug nur selten durch die Landesverwaltungen selbst stattfindet,
sondern stattdessen in 70 bis 85 Prozent der Fille'® (vgl. Schmidt-Eichstaedt
1999, S.330) von den Lindern auf Kreise und Gemeinden ibertragen wird
(Kuhlmann und Wollmann 2013, S.76-77). In Deutschland missen die
Rechtsetzungsreferate in den Bundesministerien vor allem das Problem
tiberwinden, dass sie den Vollzugsaufwand einer Regelung fiir die umset-
zenden Verwaltungsakteure angeben sollen, es sich bei diesen jedoch um
eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure handelt, zu denen zum Thema Er-
fullungsaufwinde bisher noch kein Kontakt bestand (NKR-H). Erklaren
kann die Variable des ,Staatsaufbaus® folglich das grofSe Themenspektrum
des NKR, das sich eben nicht nur auf den Burokraticabbau im Rechtsbe-
stand, sondern auch auf Entbirokratisierung durch schlankere Verwaltungs-
verfahren und -strukturen erstreckt. AufSerdem wird klar, weshalb der NKR
die Ressorts auch bei der tatsichlichen Berechnung von Erfullungsaufwin-
den — vor allem der Verwaltung — unterstitzt. So greift er nicht nur tiber sei-
ne Mitglieder auf Umsetzungserfahrung aus erster Hand zuriick (NKR-D,
F& G), sondern hat auch einen Fragebogen entworfen und gemeinsam mit
dem Statistischen Bundesamt eine Datenbank entwickelt, durch die den
Ressorts und dem NKR die relevanten Vollzugsinformationen aus den Lén-
dern und Kommunen zugespielt werden konnen (NKR-H& N; Nationaler
Normenkontrollrat 2014, S. 58, 2016a, S. 63-64).

Ebenfalls aufgrund von Aufgabendezentralisierung hat sich das Bera-
tungsmandat Actals auf die Beratung der Kommunen ausgeweitet. Die nie-
derlandische Regierung, die mit der Ubertragung der Politikbereiche Ju-
gendhilfe, Arbeitsvermittlung und Pflege auf die Kommunen Kosteneinspa-
rungen und Birokratieabbau realisieren wollte (Ministerie van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties 2016, S. 67), bat Actal 2011 zum ersten Mal
und dann wiederholt (ATR-B&C), den Kommunen als Entburokratisie-
rungsexperte beratend zur Seite zu stehen. Ein Vertreter des Actal/ATR-Se-
kretariats ist Mitglied eines Beratungsgremiums des grofften niederlindi-
schen Kommunalverbands (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG),
das modellhafte Umsetzungsvorschlage fiir alle Kommunen entwerfen soll
(ATR-C). Dariiber hinaus bearbeitet das Sekretariat spezifische Anfragen

103 Die Angabe bezicht sich auf EU-, Bundes- und Landesrecht (vgl. Schmidt-Eichstaedt
1999, S. 330).
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von Kommunen, sodass die Beratung der Kommunen fiinf bis zehn Prozent
seiner Kapazitit bindet (ebd.). Die Kommunen nehmen diese Beratungs-
dienstleistung gerne an (ebd.). Das ATR-Mandat weitet dieses Beratungs-
mandat auf die Provinzen und Wasserbehdrden als weitere staatliche Ebe-
nen aus, schrianket jedoch zugleich die Ressourcen ein, die ATR fir solche er-
weiterten Beratungssaufgaben zur Verfugung stehen. Es gibt eine Regel, dass
ATR 80 Prozent seiner zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen
in die Ex-ante-Uberprifung von Rechtsetzungsentwiirfen stecken soll (ATR-
A, B& C). Die Ausweitung des Titigkeitenspektrums Actals/ATRs ist folg-
lich wie beim NKR auf den Verwaltungsaufbau und die Verteilung staatli-
cher Aufgaben auf unterschiedliche staatliche Ebenen zuriickzufithren. Bei-
de Akteure ergreifen im Rahmen ihrer Moglichkeiten die Chance, beratend
einen fachlichen Mehrwert zu stiften.

Die Ausstattung der Rite

Um die Themenbreite und das Dienstleistungsspektrum der Rite zu erkla-
ren, sind die finanziellen bzw. institutionellen Ressourcen der Rite ganz
entscheidend. Dabei geht es weniger um die personelle Ausstattung des Se-
kretariats, die sich zwischen den Raten kaum unterscheidet, als vielmehr um
die Méglichkeiten, wissenschaftliche Zuarbeit zu beauftragen. Mithilfe wis-
senschaftlicher Unterstiitzung werden die Rite nimlich in die Lage versetzt,
einen echten Mehrwert fiir die Berechnung von Folgekosten zu generieren
und zusitzliche Beratungsangebote unterbreiten zu konnen.

Fir die Sicherung der Datenqualitit in der Ex-ante-Schatzung stehen
den Ressorts wie den Raten in den drei Landern vollkommen unterschiedli-
che Mittel zur Verfiigung. Am wenigsten Moglichkeiten, Schatzmodelle mit
Daten (etwa zur Anzahl der betroffenen Unternehmen) zu unterlegen, bie-
ten sich den britischen Ministerien, die lediglich auf bestehende Datensitze
(etwa des Nationalen Statistikamtes, ONS) zurtickgreifen koénnen und an-
sonsten auf die Beitrige zu ihren Konsultationsverfahren angewiesen sind
(RPC-B). In den Niederlanden unterstiitzen private Politikberatungsunter-
nehmen bei der Generierung neuer Datensitze, die sowohl von den Ressorts
als auch von Actal/ATR beauftragt werden konnen (ATR-]). Allerdings ent-
zindet sich daran nicht selten Streit zwischen Rat und Ressorts, da diese die
zusatzlichen Kosten zur Datenerhebung scheuen und vermeiden wollen
(ATR-H). Die Moglichkeiten, die in Deutschland durch die Mitarbeit des
Statistischen Bundesamtes zur Verfiigung stehen, sind im Vergleich dazu
einzigartig (NKR-B, C& N): Seitdem es 2006 mit betrichtlichem personel-
lem Aufwand (120 Mitarbeiter) die Bestandsaufnahme der Blirokratiekosten
im Regelbestand durchgefiihrt hatte (sog. Null-Messung) (NKR-N), unter-
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stiitzt das Statistische Bundesamt gemaf§ § 8 NKRG die Ministerien bei der
Ex-ante-Schitzung der Gesetzesfolgen. Auch der NKR kann es um eine Er-
hohung der Datenqualitit ersuchen, die auch die Erhebung neuer Daten be-
inhaltet (NKR-D). Aus dieser Situation ergeben sich zwei Vorteile gegentiber
den Raten in Grofbritannien und den Niederlanden: Zum einen steht den
Ministerien im Statistischen Bundesamt zusatzliches Personal zur Verfi-
gung, das die federfihrenden Ministerialbeamten bei der Durchfithrung der
Gesetzesfolgenabschitzung zu ihrem Regelungsentwurf unterstiitzt. Da-
durch sinkt eine wichtige Hiirde fir die Erfillung der Anforderungen, de-
ren Einhaltung vom Rat kontrolliert wird. Zum andern erhalten die Verbes-
serungsvorschlige des Rats im Ex-ante-Verfahren grofferes Gewicht, wenn sie
auf einer unabhingig generierten Datengrundlage fuffen. Dies noch ergin-
zend verftigt der Rat tber ein Budget und das Recht, Expertenanhérungen
zu einzelnen Rechtsetzungsvorhaben durchzufiihren, wenn er begriindete
Zweifel an Berechnungen der Ressorts hegt (NKR-D). Nicht zuletzt ist das
Statistische Bundesamt fiir den Aufbau und die Pflege einer Datenbank
tber Erfallungsaufwinde verantwortlich und hat mit ERBEX gemeinsam
mit dem NKR ein Instrument entwickelt, mit dem Erfallungskosten der
Verwaltung und von Unternchmen einfacher und schneller identifiziert
werden konnen (NKR-N).

Dieselben unterschiedlichen Voraussetzungen bestehen bei den Mog-
lichkeiten der Rite, zur Problemformulierung und Identifizierung von
Handlungsmoglichkeiten eigene Forschungsauftrige und Gutachten zu ver-
geben. Wihrend das RPC hierfiir weder personell noch finanziell ausgestat-
tet ist, weil die Identifikation von Abbaupotentialen nicht in seinen Aufga-
benbereich fillt, steht Actal/ATR je nach Mandat ein entsprechendes For-
schungsbudget zur Verfigung (ATR-A). Dessen Kiirzung von 500.000 € im
Jahr auf 150.000 € pro Jahr mit der ATR-Mandatierung im Jahr 2017 ist ein
deutliches Zeichen, dass die Regierung die Titigkeiten Actals zu lenken und
die gewlinschte Schwerpunktsetzung durchzusetzen vermag, auch wenn das
Parlament eine andere Mandatsgestaltung beschlossen hatte. Demgegen-
tiber ist der NKR deutlich freier in seiner Aktivititenwahl, da ihm pro Jahr
die Beauftragung eines grofferen Gutachtens moglich ist (NKR-F) und ihm
dessen Fragestellung vollkommen tberlassen bleibt (NKR-H). So kann er
sich Themen widmen wie der Digitalisierung der Verwaltung, der Register-
modernisierung oder der Beschleunigung verwaltungsgerichtlicher Verfah-
ren (Nationaler Normenkontrollrat 2016b; McKinsey 2017; Ewer 2018). Bei
der Identifikation von Abbaupotentialen unterstiitzt den Rat wiederum das
Statistische Bundesamt, das im Rahmen von gemeinsamen Projekten eine
reprasentative Anzahl an Interviews fithrt oder auf anderen Wegen die not-
wendige Datengrundlage aufbaut (NKR-G). Die notwendigen Mitarbeiter-
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ressourcen im Statistischen Bundesamt zur Verfiigung zu stellen und die Be-
ratungstatigkeit des Nationalen Normenkontrollrats damit institutionell zu
untermauern, kann als das entscheidende Zugestindnis der deutschen Re-
gierung angesehen werden, um ihren politischen Willen zur Entbarokrati-
sierung zu dokumentieren und damit andere Schwichen im System — wie
etwa ein fehlendes Veto-Recht des NKR - auszubalancieren.

Die Anzahl der Ratsmitglieder entfaltet vor allem mit Blick auf den In-
teraktionsmodus und die Einflusslogik ihre Wirkung und trigt vor allem
dazu bei, die unterschiedlichen Vorgehensweisen von Actal und NKR zu er-
klaren, deren Mitglieder in der Vergangenheit jeweils tiber personliche Zu-
ginge in die Regierung verfiigten, diese Ressource aber unterschiedlich nut-
zen. Wihrend Actal/ATR mit nur drei Ratsmitgliedern arbeitet, verfiigt der
NKR iber zehn Ratsmitglieder, die sich die Berichterstattungen fiir die Res-
sorts aufteilen und sich dort als feste Ansprechpartner fir die politisch Ver-
antwortlichen anbieten. Diese feste Zustindigkeit trigt erstens zu einem
kontinuierlichen Arbeitsverhaltnis zwischen Ratsmitglied und Sekretariats-
mitarbeiter und damit zu Effizienz und Vertrauensbildung in der internen
Arbeit bei. Zweitens schafft sie eine personliche Identifikationsmoglichkeit
von Minister und Staatssekretir mit dem zugeordneten Ratsmitglied und
somit die Grundlage fiir die Austragung von Meinungsverschiedenheiten
auch zu spezifischen Gesetzesvorhaben. Und zum Dritten erméglicht die
Arbeitsteilung unter zehn Personen cher die ,Eskalation® des Einflussnahme-
versuchs von der Arbeitsebene auf die Ebene der Ratsmitglieder, da die ein-
zelnen Rite mit Themen weniger schnell ,iberlastet® sind. Die nur ergin-
zende Erklirungskraft dieser Variablen veranschaulicht jedoch das Beispiel
RPCs, das mit acht Mitgliedern zwar Ressortverantwortlichkeiten bilden
konnte, die Beratungen einzelner Vorhaben im Sinne der politischen Neu-
tralitat aber lieber ad hoc auf seine Mitglieder verteilt.

Der personliche Einsatz der Ratsvorsitzenden und Mitglieder ist eben-
falls nur zum Teil an der festgelegten Ressourcenzuteilung auszumachen.
Wenngleich die NKR-Mitglieder eine Aufwandsentschidigung fiir die Aus-
tibung ihres Ehrenamts erhalten und die RPC- und Actal/ATR-Mitglieder
fir ein Honorar arbeiten, wird die personliche Leidenschaft und die zeitli-
che Verfiigbarkeit der Ratsmitglieder in allen Riten als entscheidender fiir
den tatsichlichen Einsatz angesehen (NKR-G; RPC-A; ATR-A). Natirlich
kann die zeitliche Verfiigbarkeit durch eine Ausweitung der vertraglichen
Arbeitszeit bei erh6htem Honorar ausgedehnt werden (RPC-C), beim Eh-
renamt jedoch nicht. Andersherum fehlt der Regierung bei einer ehrenamt-
lichen Tatigkeit der Einflusshebel, wenn sie etwa das Engagement der Mit-
glieder einzugrenzen versuchte. So sicht das ATR-Budget nur noch eine an-
derthalbtigige Verfiigbarkeit des Vorsitzenden pro Arbeitswoche vor, was
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einer Verringerung um einen Arbeitstag gegeniiber dem Actal-Vorsitz ent-
spricht (ATR-A). Die Personalstarke des Rats begtinstigt also im deutschen
Fall seine Einflusslogik ,,im Schatten der Hierarchie® und seinen proaktiven,
die politische Ebene einbezichenden Handlungsmodus. Zudem ist die eh-
renamtliche Tétigkeit dazu geeignet, dass die Ratsmitglieder selbst tber das
Ausmaf$ ihres Engagements entscheiden und dies auch beliebig ausdehnen
konnen.

Autoritdt und Machtbefugnisse des zustindigen ,Hauses*

Hier soll die Frage beantwortet werden, wie wichtig die Ansiedlung in der
Regierungszentrale fiir die Wirksamkeit der Rite ist und ob die formale
Stellung des Regierungschefs im Kabinett Einfluss darauf hat. Fir den NKR
wird die Verankerung beim Bundeskanzleramt als besonders bedeutend an-
gesehen, da sie seine Autoritit erhdhe und seine politikfeldibergreifende
Zielsetzung unterstreiche (saimtliche Interviews; Jantz und Veit 2011). Bei-
des erscheint den Prinzipien und Routinen der Zusammenarbeit innerhalb
der deutschen Bundesregierung angemessen: Zum einen hat der Bundes-
kanzler eine leitende Funktion inne, indem er tiber die Richtlinien der Poli-
tik der Bundesregierung bestimmt (Art. 65 GG). Das Bundeskanzleramt hat
diese Stellung in der Vergangenheit zwar nie genutzt, um grundsitzliche
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem NKR und den Ressorts zuguns-
ten des NKR zu entscheiden (NKR-B). Wenn der zustindige Staatsminister
sich aber in Diskussionen um einzelne Regelungsvorhaben einschaltete, et-
wa um eine kostengiinstigere Regelungsalternative auf den Weg zu bringen,
stief§ dies bei den Ministern und Staatssekretiren auf Akzeptanz (NKR-M).
Wahrend ein zustandiges Ministerium die gangigen Hierarchiewege einhal-
ten muss, fallt es dem Kanzleramt ebenso leicht wie dem NKR, Themen
rasch auf die politische Ebene zu heben (ebd.). Die Autoritit der Bundes-
kanzlerin ist dartiber hinaus als entscheidend fiir die Ubernahme wesentli-
cher Empfehlungen des NKR zur Verbesserung der Rechtsetzung anzuse-
hen. Dass der Ratsvorsitzende im Staatssekretdrsausschuss fiir Burokratieab-
bau selbstbewusst auftreten und wichtige Themen durchsetzen konnte
(NKR-G), ist auf die Unterstiitzung der Vorschlage durch die Regierungszen-
trale zurtickzufiihren. Angesichts der ausgepragten Ressortverantwortlich-
keit der einzelnen Minister verfiigt ein Minister in Deutschland nicht tber
die gleiche Durchschlagskraft in die Gesamtregierung hinein.

In den Niederlanden hingegen gibt es weder ein ausgepragtes Ressort-
prinzip noch eine Richtlinien- gestaltende Stellung des Premierministers
(Lepszy und Wilp 2009, S. 412). Anstatt eines formalen Ressortbeteiligungs-
verfahrens in der Vorbereitungsphase (Timmermans et al. 2008, S. 280-281;
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016, S. 20), ent-
scheidet das Kabinett frih tber die Gesetzentwiirfe aus den Ministerien, so-
dass es zur Ablehnung und Zuriickweisung von Entwirfen in die Ressorts
kommen kann. Das Einstimmigkeitsprinzip ermoglicht dem fir Birokratie-
abbau zustindigen Minister daher, eine kritische Einschitzung durch
Actal/ATR als Begriindung fir ein Veto heranzuziehen (ATR-B&E). Da die
Stellungnahmen Actals jedoch dem Kabinettsentwurf nicht anhingen (Tim-
mermans et al. 2008, S. 286), erfordert dies eine durchgingige Kommunika-
tion des Rates bis zum Minister, um ihn auf die Kritikpunkte am Entwurf
seiner Ministerkollegen aufmerksam zu machen (ATR-B&E). Die ehemalige
Verankerung des Rats beim Finanzminister hatte den Vorteil, dass der Fi-
nanzminister mit dem Mittel der Budgetaufstellung der Ressorts ein wichti-
ges Druckpotential besafy und die Ministerien auch dazu anhalten konnte,
wesentliche Einsparungen und Abbaumafinahmen erfolgreich durchzufih-
ren (Actal 2009a). Deshalb konnte eine Riickkehr ins Finanzministerium
vielversprechend sein, wihrend von einer Ansiedlung beim Premierminister
nicht dieselbe Wirkung zu erwarten wire wie dies in Deutschland moglich
ist.

Trotz einer starken Stellung des Premierministers im Vereinigten Konig-
reich verftigt dieser nicht Gber eigene politische Zustindigkeitsbereiche (wie
in Deutschland Kultur und Medien, Integration, Digitalisierung und Entbu-
rokratisierung) (Sturm 2009, S.274). Stattdessen tbernimmt sein Cabinet
Office vorwiegend koordinierende und kommunikative Aufgaben (Saalfeld
2008, S.167). Bis 2007 waren jedoch die zentrale Koordinierungsstelle fiir
Buirokratieabbau dort verortet, ebenso wie die Vorgingergremien des RPC.
Seit 2017 spiirt das RPC dartiber hinaus den Weggang des Kabinettministers
unter Premierminister David Cameron, der den politischen Willen der Re-
gierungszentrale zur Umsetzung von Abbaubemithungen kraftvoll verkor-
pert hatte (RPC-F). Aufgrund der starken Machtposition des Premierminis-
ters kime es fir das RPC einer Aufwertung gleich, wenn es (wieder) im Ca-
binet Office angesiedelt werden wiirde. Stattdessen entspricht es den einge-
spielten Praktiken, dass Kabinettsausschisse und -Unterausschiisse die Be-
schlussfassung im Kabinett selbstindig vorbereiten und tber die Kabinett-
reife eines Entwurfes entscheiden (Saalfeld 2008, S.168-169; Sturm 2009,
S.276). Dazu liegen ihnen die Entwiirfe bereits in der Rohfassung (vor der
Konsultation) zum ersten Mal vor und befinden sie dariiber noch bevor die
offiziellen Stellungnahmen der Ressorts eingeholt werden (Saalfeld 2008,
S.169). Dadurch wird verstandlich, dass mit einer Ablehnung eines Ent-
wurfs in Kabinettsunterausschuss Biirokratieabbau nicht die gleiche formel-
le und prozessuale Bedeutung einhergeht, wie dies bei einer Ablehnung ei-
nes Gesetzentwurfs im deutschen Bundeskabinett der Fall wire. Auch durch



https://doi.org/10.5771/9783748921684-179
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

202 D. Wesentliche Erkldrungsfaktoren

die Praktiken der Kabinettszusammenarbeit ist mithin erklarbar, warum ein
faktisches Veto-Recht des RPC in Grofbritannien denkbar ist und in
Deutschland nicht.

Zusammenfassend kann eine erhebliche Bedeutung der Autoritit und
Machtbefugnisse des zustindigen ,Hauses und des zustindigen Regie-
rungsmitglieds fiir die Arbeitsweise und die Wirksamkeit der Normenkon-
trollrite konstatiert werden. Es ist dabei jedoch von den jeweiligen Verfah-
ren und Routinen der Zusammenarbeit innerhalb des Regierungskabinetts
abhingig, ob eine Ansiedlung in der Regierungszentrale hilfreich ist oder
auch andere Ministerien oder Gremien ausreichend Einfluss zur Durchset-
zung der Ratsempfehlungen geltend machen konnen.

Der Dualismus zwischen Regierung und Parlament

In der Untersuchung wurde festgestellt, dass das niederlindische Parlament
im Gegensatz zum Deutschen Bundestag und britischen Unterhaus fir die
Wirksamkeit des niederlandischen Rats eine hohe Bedeutung besitzt. Zum
einen tragt es mit der Beauftragung von Studien und Gutachten zur fachli-
chen Breite der Beratungsleistungen Actals/ATRs bei. Zum andern bemiht
es sich um die eigene Nutzung der Ex-ante-Uberprifung in dem Sinne, dass
es im parlamentarischen Verfahren die Empfehlungen des Rats umzusetzen
sucht und es Gesetzentwiirfe auch insoweit verindert, als die kostengiins-
tigste Regelungsalternative beschlossen wird. Die Erfahrung, dass die Zweite
Kammer zudem bereit und in der Lage ist, die politischen Kosten einer kri-
tischen Actal/ATR-Stellungnahme mithilfe von Reglerungsbefragungen und
Anderungsantrigen in die Hohe zu treiben, steigert quasi antizipierend das
Bemiithen der Ministerien, die Punkte des Kontrolleurs zu bertcksichtigen.
Dafiir, dass das Parlament fraktionstibergreifend die Arbeit des Normenkon-
trollrats unterstiitzt und sich damit auch gegen die Regierung positioniert,
lassen sich zwei Grinde im Verhiltnis von Regierung und Parlament fin-
den, die das niederlindische politische System vom britischen und deut-
schen unterscheiden.

Als wichtiger Grund fir das Engagement der Zweiten Kammer in den
Niederlanden wird die betrichtliche Informationsasymmetrie zwischen den
Regierungsmitgliedern angesehen, denen jeweils mehrere hundert Ministe-
rialreferenten zuarbeiten, und den Parlamentsabgeordneten, die in den Nie-
derlanden iber vergleichsweise geringe personelle Ressourcen verfiigen
(ATR-I; Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009): Die nur 150 Abgeordne-
ten der Zweiten Kammer haben lediglich eine geringe Zahl an personlichen
Mitarbeitern und Fraktionspersonal, sodass vorwiegend der unparteiische
Informationsdienst des Parlaments die inhaltliche Arbeit der Abgeordneten
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unterstitzt (Zaal 2015, S. 173-174). Hinzu kommt die in den Niederlanden
geltende Inkompatibilitit von Abgeordnetenmandat und Regierungsamt,
die zu einer klaren Trennung zwischen Parlament und Regierung fiihrt
(Lepszy und Wilp 2009, S. 408-409). Dies verstarkt Informationsasymmetri-
en und ricke zugleich die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren, stirker
in den Mittelpunkt des Selbstbildes der beiden Parlamentskammern. Die
Generalstaaten sehen sich als ,nationales Diskussionsforum und als Sach-
walter des Gemeinwohls das Partikularinteressen und wenn nétig auch Par-
teiinteressen zurtickstellt (ebd., S. 409). Hinzu kommt eine grofSe Praxisnahe
der Abgeordneten, die ihr Abgeordnetenmandat haufig als Zwischen- oder
Ausgangsstation ihrer beruflichen Laufbahn nutzen und kirzere Zeit im
Parlament verweilen als ihre Kollegen in Deutschland und Grofbritannien
(ebd.). Durch all diese Faktoren entsteht fiir die niederlandischen Abgeord-
neten ein doppeltes Problem: Der aus den ungleichen Ressourcen resultie-
rende Informationsriickstand bringt das Parlament in eine nachteilige Posi-
tion gegeniiber der Regierung, die es gerne umfassend kontrollieren will
(ATR-I). Aus diesem Grund besitzt das Parlament das Recht, zahlreiche Bera-
tungsgremien der Regierung um Informationen zu bitten oder selbst Unter-
suchungen in Auftrag zu geben. Es gehort sogar zu den Routinen der Parla-
mentsarbeit, dass zwischen einigen Beratungsgremien und dem Parlament
die Informationen auch auf freiwilliger Basis und auf informellen Wegen
flieBen (ebd.). In diesen Routinen liegt ein Teil der Erklarung, warum Actal
sich 2007 zur Verstairkung seiner Wirksamkeit dem Parlament zuwandte.
Der noch immer vorherrschende ,alte Dualismus“ zwischen eine polit-pro-
fessionellen Regierung und einem Parlament aus Praktikern ist wiederum
der Grund fur die Offenheit der Abgeordneten, sich die Kontrolle durch
den Rat fur die eigenen Aufgaben zu Nutze zu machen.

Die Art und Weise, wie in den Niederlanden die Mitgestaltung des Par-
laments an der Gesetzgebung praktiziert wird, ist als zusatzliche institutio-
nelle Ursache fiir Actals/ATRs Wirksamkeit tiber das Parlament identifizier-
bar. Die politische Auseinandersetzung im Parlament dient in der Regel
dem Austausch von Argumenten und dem Finden eines einvernehmlichen
Kompromisses, sodass Debatten nicht die Scharfe ,wie im britischen Unter-
haus oder auch im Deutschen Bundestag“ annehmen und stattdessen dufSert
detailliert iber Gesetzesvorlagen gesprochen wird (Lepszy und Wilp 2009,
S.410). An einer relativ hohen Anzahl angenommener Anderungsantréige
zeigt sich das Selbstbewusstsein des Parlaments, in dem sich auch die Regie-
rungsfraktionen nicht auf die Mehrheitsbeschaffung fir ihre Regierung be-
schrinken lassen wollen (ebd., S. 416). Beobachtet wurde zudem ein gestie-
genes Bediirfnis der Zweiten Kammer, sich gegentber der Regierung als dy-
namisches Beschlussfassungsorgan zu profilieren und fiir die Wahler sicht-
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barer zu werden (Timmermans et al. 2008, S. 287). Da in den Niederlanden
die gesetzgebende Gewalt von Regierung und Generalstaaten gemeinsam
ausgetibt wird, sieht das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren zudem
Ruckkopplungsmoglichkeiten mit den Regierungsakteuren vor (ebd.,
S.287-288), die in Deutschland und Grofbritannien unbekannt sind. So ge-
rat das duOere Gesetzgebungsverfahren zu einem komplizierten Aushand-
lungsprozess, in welchem die Zweite Kammer eine Reihe von Anderungen
vorzunehmen versucht und der verantwortliche Minister am Ende die Mog-
lichkeit hat, den Anderungsbeschluss anzunehmen oder als ,jinakzeptabel
zuriickzuweisen (Lepszy und Wilp 2009, S.416-417). Fur die Nutzung der
Ratsstellungnahmen zur Kontrolle der Regierung stehen den Abgeordneten
zusétzlich zu den Plenardebatten das Instrument der Ausschussaussprache
zur Verfiigung, bei denen etwa 500 bis 600 mal im Jahr Minister zur miind-
lichen Befragung eingeladen werden (Timmermans et al. 2008, S. 289).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die niederlandische Akteurs-
konstellation zwischen Zweiter Kammer und Regierung sich in wesentli-
chen Punkten von dem Verhiltnis der Verfassungsorgane in Deutschland
und dem Vereinigten Konigreich unterscheiden. Das Inkompatibilitatsprin-
zip und die eingeschrinkte Informationsverarbeitungskapazitit des Parla-
ments bei gleichzeitig ausgepragtem Selbstbewusstsein als politischem Mit-
Gestalter, Sicherer der Praxistauglichkeit von Gesetzesvorhaben und Kon-
trolleur der Regierung machen das niederlindische Parlament zu einem
dankbaren Adressaten und herausgehobenen Nutzer der Stellungnahmen
des niederlandischen Normenkontrollrats. Das britische und deutsche poli-
tische System zeichnen sich hingegen durch eine viel starkere Verschran-
kung von Regierung und Regierungsfraktionen aus (,neuer Dualismus®),
sodass die Politik-Gestaltung weitgehend der Regierung und ihren Fraktio-
nen und die Kontrolle der Regierung weitgehend der Opposition zufillt.
Die Ratsstellungnahmen fallen mithin auf deutlich weniger fruchtbaren Bo-
den und werden folglich auch seltener aufgegriffen.

Der Rechtscharakter des Mandats

Der deutsche NKR ist der einzige der drei untersuchten Rate, der tiber eine
gesetzliche Beauftragung verfiigt. Da permanente Beirdte auf gesetzlicher
Grundlage ein fester Bestandteil der deutschen wissenschaftlichen Politikbe-
ratungslandschaft sind (Weingart und Lentsch 2008, S.47), hebt ihn dies
zwar nicht aus dem Spektrum der bedeutendsten deutschen Beratungsak-
teure heraus, doch das gesetzliche Mandat wird als entscheidender Grund
fir seine informell-kooperative Interaktions- und Einflusslogik eingeschatzt
(NKRE 1& N). Der gesetzliche Auftrag wird als Grundlage seiner Unabhin-
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gigkeit aufgefasst, die als die Freiheit angesehen wird, ein bestimmtes Urteil
zu fillen. Auch wenn die Mitglieder von der Regierung benannt werden
und sich durch eine Nihe zu den Parteien und Personen in der Regierung
auszeichnen, fihlt sich der Rat auf der Basis des parlamentarischen Auftrags
dazu verpflichtet, eine eigene Haltung gegentber der Regierung zu vertre-
ten (NKR-A). Die Autorin hat festgestellt, dass es dem NKR vor allem auf
grund seines parlamentarischen Mandats moglich ist, eine enge Beziehung
zur Regierung zu pflegen und auf eine duflere Sichtbarkeit in der Ex-ante-
Prifung verzichten zu konnen. Das Parlamentsmandat sorgt fiir einen gro-
Ben Vertrauensvorschuss in das unabhiangige Urteil des Rates, welchen die-
ser fir seine informelle und kooperative Einflussnahme in die Regierung
hinein nutzen kann. Die geringe Sichtbarkeit seiner informellen Beratungs-
leistung im inneren Gesetzgebungsverfahren wird nicht zum Problem des
NKR, da es aufgrund seines Parlamentsmandats trotz allem als eine Art yer-
lingerter Arm‘ des Parlaments in die Bundesregierung angesehen werden
kann. Im Gegensatz dazu muss die Regierung in Grofbritannien die Wirk-
samkeit des RPC durch das Zugestindnis eines Veto-Rechts ersichtlich ma-
chen und muss die niederlindische Regierung akzeptieren, dass die Zweite
Kammer durch eine exzessive Nutzung der Ratsstellungnahmen den Nutzen
des Gremiums zu erhohen sucht. Das Parlamentsgesetz stirkt die Durchset-
zungskraft innerhalb der Bundesregierung dartiber hinaus (NKR-I), indem
es die Kontrolle und Beratung durch den NKR demokratisch legitimiert.
Andernfalls kénnten die Ministerien die Rolle und Autoritit des Rats im
Gesetzgebungsprozess leicht in Frage stellen. Auferdem generiert das Parla-
mentsgesetz eine Verantwortung des Deutschen Bundestags fiir die finanzi-
elle Ausstattung des NKR (NKR-M). Auch wenn das Budget des NKR im
Haushalt des Bundeskanzleramts verankert ist, besitzt der Bundestag die
Moéglichkeit, es auszuweiten oder zu kiirzen, was einen wesentlichen Vorteil
gegeniiber den anderen beiden Riten darstellt, die beide vom Sponsoring
durch das Wirtschaftsministerium abhingen (ATR-B&C).

In GrofSbritannien und den Niederlanden gibt es eine lange Tradition,
sich durch beauftragte Gremien beraten zu lassen, diese aber nicht gesetz-
lich zu verankern (Weingart und Lentsch 2008, S.244). Ende der 70er-Jahre
hatten die Niederlande mehr als 400 Organisationen, die sich als Beratungs-
gremien klassifizieren lassen (Scholten und van Nispen 2015, S.139). Ob-
wohl deren Zahl in den 90er-Jahren stark reduziert wurde, bleiben die Bera-
tungsgremien in vielen Politikfeldern ein ,Eckpfeiler® des Policy-Making
(Scholten und van Nispen 2015, S. 139). Das Rahmengesetz, das 1996 zur
Ordnung der vielfiltigen Beratungslandschaft verabschiedet wurde, gilt heu-
te fir institutionalisierte Gremien ebenso wie fiir etwa 250 unabhingige Un-
tersuchungs- oder Beratungskomitees (Rijksoverheid 2019). Solange
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Actal/ATR nicht zu einem permanenten Beratungsgremium wird, fallt es in
den Geltungsbereich des Rahmengesetzes. Dadurch ist seine Amtszeit auf
vier plus zwei Jahre beschrankt, gilt eine Evaluationspflicht, sind die Mittel-
zuweisung, die Besetzung und die Ressourcen im Sekretariat vorgegeben
und ist Actal/ATR somit im Sinne des Gesetzes ein Beratungsgremium wie
viele andere. Ahnlich ist die Situation in Grofbritannien, wo das RPC einen
formalen Status als Non-Departmental Public Body (NDPB) genief$t, womit
alle Gremien umfasst sind, die ,eine Rolle im Regierungsprozess tiberneh-
men, jedoch nicht Teil eines Ministeriums sind und somit mehr oder weni-
ger unabhingig von den Ministern agieren“ (,at arm’s length®) (Govern-
ment of the United Kingdom 2018; eigene Ubersetzung). Seit 2010 ist die
britische Regierung dabei, die Zahl der vormals auch als ,,Quangos“ be-
zeichneten Institutionen zu reduzieren. Wahrend deren Zahl 2014 immer
noch auf 198 ausfihrende und 448 beratende NDPBs geschitzt wurde
(McEldowney 2014, S.513), zahlte die britische Regierung im Marz 2018
242 NDPBs insgesamt (Cabinet Office 2019). Da die Verfasstheit als NDPB
firr das RPC als besonders wichtig erachtet wurde, erhielt es den Status 2012
entgegen des Trends, deren Zahl zu reduzieren (RPC-F). Auch wenn das
RPC im Auftrag der Regierung extern und unabhingig kontrolliert, ist da-
mit der Minister des finanzierenden Ministeriums (derzeit das Wirtschafts-
ministerium) dem Parlament fir die Leistung des RPC verantwortlich (Ca-
binet Office 2019, S. 37). Im Wirtschaftsministerium sind jedoch allein acht
beratende NDPBs angesiedelt, sodass selbst das RPC keine singulire Stel-
lung fiir sich erkennen kann (RPC-J). Seit der Verabschiedung des SBEE-
Acts 2015 und der Benennung als Unabhingiges Verifizierungsgremium
(IVB) fir das am Anfang einer Legislatur auszulobende Abbauziel (Business
Impact Target, BIT) erfillt das RPC zwar eine gesetzliche Funktion, kann
aber in jeder Legislaturperiode von der Regierung abberufen und durch ein
anderes Gremium ersetzt werden (RPC-G&H).

Festzustellen ist also, dass das gesetzliche Mandat in Deutschland die
Wirksamkeit des NKR positiv beeinflusst, indem es seine Unabhingigkeit
gegeniiber den Regierungsakteuren gewihrleistet und das Parlament auch
finanziell fir den Rat Verantwortung trigt. RPC und Actal befinden sich
stattdessen in einem beratungsaffineren politisch-administrativen Umfeld,
das ihnen eine herausgehobene Rolle allerdings nur durch die Beteiligung
am Gesetzgebungsverfahren und nicht durch eine besondere parlamentari-
sche Legitimation und Beauftragung zubilligt. Spirbar ist dies fir die bei-
den Rate, die ihre Unabhangigkeit gegentiber der Regierung durch klare
Abgrenzung (Actal) oder besondere Neutralitit (RPC) verdeutlichen mis-
sen. Dies raubt ihnen die Moglichkeit, informell Einfluss auf die politische
(nicht nur die administrative) Entscheidungsfindung innerhalb der Regie-
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rung nechmen zu konnen. Hinzu kommt, dass das niederlindische Parla-
ment zwar die Aufgaben des neuen ATR mitbestimmen konnte, das zustin-
dige Ministerium jedoch durch die Begrenzung der Ressourcen den Schwer-
punke der Ratsarbeit weiterhin festlegen kann (ATR-F&G).

1.3. Akteurbezogene Erklarungsfaktoren

Die politisch Verantwortlichen

Mit Blick auf die Ansprechpartner der Rate in der Regierung sind auf der
Basis des akteurzentrierten Institutionalismus rechtliche, motivationale und
kognitive Handlungsorientierungen vergleichend betrachtet worden: Sie
manifestieren sich in der Macht des politisch Verantwortlichen und der Be-
reitschaft, diese im Sinne des Politikziels der Normenkontrollrite zu nut-
zen.

Die herausgehobene Stellung des NKR in der deutschen Regierungsbe-
ratungslandschaft speist sich nicht nur aus seinem Parlamentsmandat (siche
»Rechtscharakter des Mandats“), sondern auch aus § 6, Abs. 2 seines Man-
dats, worin festlegt ist, wer das politisch zustindige Regierungsmitglied sei:
»Der Nationale Normenkontrollrat berichtet jahrlich dem Bundeskanzler”
Zumindest zur Ubergabe des Jahresberichts hat der NKR also die Moglich-
keit, beim Regierungschef personlich vorzusprechen und ihn um seine poli-
tische Unterstitzung zu bitten. Unterjahrig delegiert der Kanzler die Zu-
standigkeit in der Regel an den Staatsminister fir Barokratieabbau, der
ebenfalls im Kanzleramt angesiedelt ist und somit die Autoritit des Kanzlers
auch gegeniiber den Staatssekretiren in den Fachressorts reprasentieren
kann. Im Gegensatz dazu ist in den Niederlanden seit 2007 ein Staatssekre-
tar im Wirtschaftsministerium (teilweise zusatzlich einer im Finanz- oder In-
nenministerium) der direkte Ansprechpartner Actals/ATRs und kommt es
sehr auf die Interessenlage des Wirtschaftsministers an, ob er dem Gremium
seine Aufmerksamkeit schenkt und seine Autoritat fur es einsetzt (ATR-
B&E). Wenn der Minister dem Votum Actals Geltung verschaffen mochte,
kann er Gesetzentwiirfe anderer Minister im Kabinett mit seiner Gegenstim-
me blockieren. Von 2002 bis 2007 lebte der liberale Finanzminister und Vi-
zekanzler seine Zustindigkeit fir das Gremium mit einem grundsitzlichen
Veto aus und nutzte dariiber hinaus sein Recht zur Haushaltsaufstellung,
um die Ressorts an die Einhaltung ehrgeiziger Buirokratieabbauziele zu bin-
den. Das RPC wiederum berichtet an den Minister fiir Biirokratieabbau,
einen Minister ohne Ressort im Wirtschaftsministerium. Dieser Minister lei-
tet den Kabinettsunterausschuss Entbiirokratisierung und ist mithin dafir
zustindig, dass der Ablehnungsautomatismus regelmafiig zur Anwendung
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kommt. Er verfiugt tiber keine weiteren Einflussmoglichkeiten, weshalb die
politische Unterstiitzung durch den Kabinettsminister im Cabinet Office
fir das RPC von grofer Bedeutung ist (RPC-F).

Es hat sich gezeigt, dass die Wirksamkeit der Rate durch die Unterstiit-
zung des politisch Verantwortlichen ansteigt und sich zum Teil auf andere
Mechanismen — wie etwa ein gelichenes Veto im Ministerrat — verlagern
kann. Die Interessen- und Priferenzenlage der politisch Verantwortlichen
hiangt jedoch, so hat die Untersuchung ergeben, weniger mit der Parteizuge-
horigkeit als mit der personlichen Motivationslage hinsichtlich des Politik-
ziels Biirokratieabbau und bessere Rechtsetzung zusammen. Der Wechsel
des politischen Personals kann daher auch innerhalb der gleichen Regie-
rungskonstellation ,Segen oder Fluch® firr die Wirksamkeit eines Rats sein.
Die Parteiendifferenzthese, nach der liberale und konservative Parteien sich
fir den Birokratieabbau fiir die Wirtschaft eher einsetzen als sozialdemo-
kratische und linke, ist in allen drei Fallen immer wieder von Einzelperso-
nen widerlegt worden, sodass in vielen Fallen Hoffnungen von Seiten der
Rite enttiduscht wurden oder ihnen unerwartete Unterstiitzung zuteilwurde.
So ist die Dauer der Amtsausiibung durch eine Person ebenso uneindeutig
positiv oder negativ, wenngleich die Kontinuitit jedweder Zusammenarbeit
die Kenntnis und Etablierung von Abldufen, Vertrauensaufbau und Sicher-
heit frdert.

Die Ratsvorsitzenden

Unter den individuellen Akteuren auf Ratsseite haben sich die Vorsitzenden
als besonders bedeutsam und prigend fiir die Arbeitsweise der Normenkon-
trollrdte erwiesen. Sie investieren neben dem Sekretariat nicht nur die grof-
ten zeitlichen Ressourcen, sondern sind auch Vorgesetzter des Sekretariats,
Ansprechpartner der zustindigen Regierungsakteure und Reprasentant des
Rates nach auffen. Thre Handlungsorientierungen werden in unterschiedli-
chem Mafe als handlungsleitend fiir Arbeit und Vorgehensweisen der Rate
angeschen.

Der deutsche NKR ist mit seinem bisher einzigen Vorsitzenden, Dr. Jo-
hannes Ludewig, als ein Extrempol in der Pragekraft eines individuellen
Ratsvorsitzenden anzuschen. Es sei zum einen ,am Anfang entscheidend
[gewesen], dass der Ludewig ausgewihlt worden ist®, weil so eine erfolgrei-
che Arbeitsweise etabliert werden konnte (NKR-I). Zum andern gilt der Vor-
sitzende bis heute nach innen wie nach auflen als das Gesicht des NKR
(samtliche Interviews). Sein Vorteil ist die profunde Kenntnis der Bundesre-
gierung durch seine eigene berufliche Erfahrung als beamteter Staatssekre-
tar im Wirtschaftsministerium und im Kanzleramt (NKR-B, E& I). Indem er
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die kulturellen Einflussfaktoren auf die Wirksamkeit seines Gremiums iden-
tifizierte, gelang es ihm, den NKR den aufleren Gegebenheiten anzupassen
und die Mandatsvorgaben unter den vorgefundenen Primissen zu interpre-
tieren. So geht auf seine Initiative das Einstimmigkeitsprinzip zuriick (NKR-
E&I), das die eher konsensuale Entscheidungsfindungslogik im von vielen
Veto-Spielern geprigten politischen System Deutschlands reflektiert. Er
treibt zudem die Proaktivitit des Rates in einem inneren Gesetzgebungsver-
fahren, das eine sehr frithe Festlegung auf ein meist gesetzliches oder verord-
nendes Regelungsinstrument vorsieht (samtliche Interviews). Dariber hi-
naus war es ihm wichtig, besonders am Anfang den ,depolitisierten Ansatz’
mit dem objektivierenden Standardkostenmodell ins Zentrum seiner Aktivi-
tat zu stellen, um den Verdacht einer politischen Vereinnahmung durch die
Regierungsspitze aus dem Weg zu raumen (NKR-E&I). Er verankerte den
Anspruch, Verbesserungsbedarfe moglichst schon in der Vorbereitung eines
Regelungsentwurfs zur Umsetzung zu bringen, sodass am Ende eine negati-
ve Stellungnahme vermieden werden kann und der NKR sich offentlich
nicht gegen die Ressorts stellen muss (NKR-I). Zu seinen Verdiensten gehort
auch die ausgeprigte Adressatenorientierung des NKR mit Blick auf die po-
litische Niitzlichkeit von Beratungsprojekten und Gutachtenfragestellungen
(NKR-B&H). Hingegen fehlt dem Vorsitzenden Erfahrung im Deutschen
Bundestag, was gerade auch im Vergleich zum niederlandischen Gremium,
dem ehemalige Abgeordnete der Zweiten Kammer vorsitzen oder angeho-
ren, eine Erklirung dafiir sein konnte, dass der NKR sich bisher mehr zur
Regierung und weniger zum Parlament hin ausgerichtet hat.

Der Vorsitzende hat den NKR aber nicht nur durch passende kognitive
Handlungsorientierungen gepragt, sondern auch mit Hilfe personlicher
Motivationsstellungen und Handlungspraferenzen. Der Vorsitzende wird als
Urheber einer weiten — oder fast schon expansiven — Mandatsauslegung an-
gesehen (NKR-G, I, J& M). Zielfokussierung, Durchsetzungsstirke und
Selbstbewusstsein gegentiber den Ressorts seien am Anfang entscheidend
gewesen, um die eigene Position einzunehmen und zu festigen (NKR-I). Sei-
ne ausgewiesene ,Hartnackigkeit“ und ,Vehemenz® zeichnen ihn noch heu-
te aus und sind mit dafiir verantwortlich, dass Regierungsmitglieder auf Ter-
minbitten, Anderungsvorschlige und neue Ideen noch immer eher positiv
reagieren (NKR-M). Ein Interviewpartner schildert: ,Manche wiinschen
sich, dass da doch ein bisschen mehr diplomatisches Gespuir da wére. Aber
aus meiner personlichen Sicht: Das ist schon okay so. Manchmal muss es
weh tun, sonst funktioniert es einfach nicht. Sich so ein weichgespiltes Gre-
mium an die Seite zu stellen als Abnickgremium, das kdnnen wir uns alle
schenken, das brauchen wir nicht (NKR-M). Der Vorsitzende untermauert
seine motivationale Handlungsorientierung mit einem weit tiber das erwart-
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bare Maf$ hinausgehenden zeitlichen und personlichen Einsatz (NKR-G) —
er mache ,eigentlich einen Vollzeit-Job“ (NKR-F), der ihm aufgrund der Be-
endigung seiner beruflichen Verpflichtungen méglich ist. So werden am En-
de Personlichkeit, Engagement, vielfiltige und zugeschnittene Berufserfah-
rung und eine breite Vernetzung als Griinde dafiir angesehen, dass der Vor-
sitzende den deutschen Normenkontrollrat Gber die Jahre maigeblich ge-
pragt hat und noch immer als einer der wichtigsten Pfeiler der Wirksamkeit
des Rates angesehen wird (NKR-B).

Im Kontrast dazu steht der niederlindische Rat, dessen drei ehemalige
Vorsitzende das Gremium individuell stark gepriagt haben, dessen Wirksam-
keit jedoch stirker von seinem Mandat als von den handelnden Personen
beeinflusst wird (ATR-A). Wihrend im Sekretariat ein hohes Mafs an perso-
neller Kontinuitit den Aufbau informeller Beziehungen in die Ressorts er-
leichtert, setzen Ratsmitglieder vor allem fachliche Schwerpunkte und set-
zen die ihnen individuell zur Verfigung stehenden Mittel ein, um die Nut-
zung der Ratsstellungnahmen zu beeinflussen. Die Kontakte in die Wirt-
schaft sind dafiir wichtig und werden gepflegt (ATR-E). In Richtung der Re-
gierung scheint der Vorsitzende von 2011 bis 2017, Jan ten Hoopen, am ve-
hementesten kommuniziert zu haben, denn unter ihm ,waren die Ausein-
andersetzungen mit den Ressorts so hart wie nie” und hat sich Actal zum
ystrengen Wachhund® entwickelt, der er sein soll (ATR-A). Ihn habe eine be-
sondere kommunikative Stirke ausgezeichnet, die man als ,freundlich im
Ton, hart in der Sache® beschreiben kann (ebd.). Dem ersten Vorsitzenden
(Robin Linschoten, 2000-08) war vor allem die Abgrenzung des Rates von
der Regierung wichtig, seine Stellvertreterin machte Actal zu einem Exzel-
lenz- und Wissenszentrum fiir die SKM-Methodik und der zweite Vorsitzen-
de (Steven van Eijck, 2008-11) erhohte den Nutzen des Kontroll- und Bera-
tungsgremiums fiir weitere Regelungsadressatengruppen (ATR-A). Dies sind
jeweils wichtige Weichenstellungen fir die Entwicklung Actals gewesen,
entsprechen jedoch eher kurzfristigen (Neu-)Ausrichtungen als einer strate-
gisch-langfristigen Positionierung des Gremiums innerhalb eines groferen
politisch-administrativen Kontextes wie beim NKR. Mit Blick auf die Zu-
sammenarbeit mit Parlamentsakteuren, die einen wichtigen Teil der Wirk-
samkeit Actals/ATRs darstellt, konnten sicher diejenigen Vorsitzenden und
Mitglieder mit eigenen Parlamentserfahrung am meisten zur Nutzung der
Stellungnahmen beitragen. Allerdings ist Vernetzung im Parlament meist
nicht lange von Nutzen, da die Abgeordneten des niederlindischen Parla-
ments in der Regel nur einen Teil ihres Berufslebens dort verbringen und
die Fluktuation hoch ist (Lepszy und Wilp 2009, S. 409).
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Der langjihrige Vorsitzende des britischen Rats, Michael Gibbons CBE,
verfiigte ebenfalls iber eine sehr klare Vorstellung davon, was die Wirksam-
keit des RPC ausmacht: die Qualitit der Stellungnahmen und die Unabhin-
gigkeit des Urteils (RPC-]). Darauf gerichtet prifte er diese, initiierte und in-
terpretierte er die vierteljahrliche Zufriedenheitsbefragung in den Ressorts,
winschte er sich Unterscheidbarkeit der Sekretariatsmitarbeiter von Minis-
terialreferenten im Wirtschaftsministerium, vertrat entschieden das Prinzip
der Nicht-Befassung bei eigener Betroffenheit der Mitglieder und nahm Ein-
fluss auf anfallende Neu-Besetzungen mit dem Ziel, dass diese politisch
moglichst neutral ausfielen (ebd.). Der RPC-Vorsitzende handelte dabei stets
in dem Bewusstsein, dass unabhingige Uberpriifung fir die Uberpriiften
unangenehm ist, egal wie sensibel und konstruktiv sie vorgetragen wird
(RPC-]). Wissend, dass das RPC mit dem Ablehnungsautomatismus tber
ein besonders ,scharfes Schwert® verfuigt, versuchte er also, den Rat so gut
wie moglich in die kulturellen und institutionellen Rahmenbedingungen
einzufiigen, um so wenig Ablehnung wie moglich zu erzeugen. Somit trat
er als Verfechter und Garant des passiven, nach innen gerichteten Hand-
lungsmodus und des biirokratischen Selbstbilds des RPC auf.

1.4. Zusammenhdnge und Typologien

Herausgearbeitete Erklirungszusammenhdnge

Um herauszufinden, weshalb die Rite auf diese oder jene Weise zu Biirokra-
tieabbau und besserer Rechtsetzung beitragen, haben sich die theoretischen
Geruste des soziologischen und des akteurzentrierten Institutionalismus als
besonders fruchtbar erwiesen. Es ist in der Untersuchung deutlich gewor-
den, dass tradierte Normen und Prinzipien innerhalb von Verwaltungskul-
turen und politischen Systemen das Handeln der Rate ebenso prigen wie
institutionelle Rahmenbedingungen und die kognitiven, motivationalen
und relationalen Handlungsorientierungen individueller Akteure. Die un-
terschiedlichen Faktoren kdnnen in ihrer Vielzahl nicht fur alle Falle glei-
chermaflen zur Erklirung beitragen. Stattdessen sind die Konstellation und
das Zusammenspiel der Erklarungsfaktoren fallabhingig, was die drei Fille
in ihrer Gesamtheit einzigartig macht und klar zu Tage treten lasst, dass die
Normenkontrollrite in Europa abseits ihres Auftrags nicht besonders viel
gemeinhaben. Indem einzelne Faktoren meist auf bestimmte Aspekte der
Arbeitsweise wirken, konnte die Autorin dennoch Zusammenhinge entde-
cken, die sich auf eine groffere Gesamtheit von Fallen verallgemeinern las-
sen. In Tabelle 3 werden die einzelnen Erklirungsfaktoren und ihre Wir-
kung auf die verschiedenen Aspekte der Arbeitsweise der Rite dargestellt.



https://doi.org/10.5771/9783748921684-179
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

sfaktoren

drungs

D. Wesentliche Erkl

212

9puUBgIaASUSSSaIa)U|

J1apo juswelied ‘Bunisibey

nz abuebnz sjlanpialpul
‘Noyyallie}ed ygneps abejpunib
-suonewniba sfe yipoyspy

Bunpuysbunp

-layosju3 uaydsiyjod unz
Buebnz uigy ‘ Jousipsiee}s*
Js[esnau sje pligisqies

Bunpuysbunpiayosjug usyos
od unz Buebnyz ‘ spadx3* Jayol|
1opediaqn sfe pligisqies

Bunjesagyiod
JaYDIBYISUSSSIM
USWLION pun sHap

BunyemanjeLgisIuI

Jap gjeylauuy susBaijuy usyos
-s|lesauab sap Buniajuipsooy
"MLV Juoiy se

usbBunssejuig uayosiiod :[ejoy

Ja)SNWISUOIeYIUNWILIOY|
sobiniesule-lew.o

uspadx3 s[e slupuels
-1aNsqas ‘(Nmod Jap Bunyo|
-JJBUYOSUBSSIMIB/) UBGALISSUOIS
-Uedx3 pun Je}AIeoId

BunyiemiaeLBISIUIN
Jap pligisqies

uagaIyosnzuld ausq3
ayosiyjod ‘yeybipusmioN suyo
snpowsBun|pue JaApeold

snpowsbunjpuey
Janissed

auaq3 uayospod
18p SSN|YOSUIT Jajun snpow
-sBunjpueH Jaapyeoid

Inynysbungabzjases)

ualyepansbungebziasen
$8J9YNE JNE UONRUSZUOY
‘JIONUDIRUBYQ puN Juswieled
" ulzueuosey

uaiyepansbungabzyesan
S8JauUl Jne UOIJesUSZUOY|
‘snwisiewoynesbunuya|qy

usiyepansbungabziesss
SaJaUUl JNe UONBUSZUOY|
‘oadxd sfe pligisaes

T ONERETE Y]

wa)jsAg usyosnijod wiy
Inj|nysBunsopyiuoy

HONYdIUSZQ pun
JusWejied U] ZUBUOSY

snwsiewojne
-sBunuya|qy

HSNYIIRUSLO
pun jusweyied Ul
ZueUosaYy abulag

JByos|jeses) pun
JEE]S UOA SIU){EUIa

ynipjabay Buisjao) aapiwwoy Aa1jod Jel||oJjuoyuawIoN
SI9pUOSaq JEPHI aba||09s3IApY /|eJoY Kiojenbay JajeuoleN A ]
9jey Jap dstems)iaqly aiq

VY 4P UdSIMSIIIQLY 1P AN uLORYDfSSuniplyig € ajjaquy



https://doi.org/10.5771/9783748921684-179
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

213

1sweise

1. Erklirende Faktoren der Arbe

iBojssnyuig

YiBojssnyuig ‘yiboj
-suoipessju] ‘pligisqies

yiBojsuonyesaiu|
wnupadssbunysie

yiBojsuonyess)u|

uslyepaA
-sbunqgabzjesan) sasegne
"SA Sasauul ‘yiBojssnjuig

sibojssnyuig

uadfusgebny
pun Japjajsbunipuey

‘Sunpeisre(y auadiy PPN

>
slajsiuiwzueul4 JBY|ISLOA Ja)SIUI uuajzuey| Jep ap| Z
S9p 0}9/\ Sauayaleb |  -spauIgey] yaunp Jeyxony aIYoIeIalH Jop USNBYIS | -IoMjUBISA Yosiod | S
1aqn JIdYwes: HV_._m%_,MM__M. uabunbuipaqualiye usbunBuipaquaLLey ajeinyny m
an 1% ) M : IPaquUILILEY | o Bunsseduy ‘alyoJelaiH Jop ua} apuszyisionsiey |
allenpjund ‘usbunsseduy a|aunyny ue Bunsseduy JBUOS WISIE NOYWESHIN 0UoBI3 2
ayosibajeuns abysuyziny e i K S
=]
Jwesapung
UBYISNSIEIS SO USIIN0SSaY Bunyejssny
‘a|yoJelalH Jap Usjeyds
auaq3 uayasiyjod
Bunzuaibay Bunzuaibay Jap SSNjyasuIg Jajpun
USIBGIYIS INZ JOJSNW | USIBGYDIS INZ J9}SNWSUON} apoyjawsbunjesag 1ap{eleyosiyoay
-suoneyiunwwoy sebiyiasulg -eylunwiwoy| sabiasug anlesadooy Jny siuwwaH
uloY Is! I8eCIYDIS Bpujebuely =
w
JUBWLELIE LU ZUBLOSOY JuBLIE|IEd Jusleped Wi Zueuosay apu|ab Bunisibay =
UuJap.o} Wia|qoid-usjuaby Wi ZUeuosay apujabuew UBUI JEpS SNLUISENG JoNaN s JuBLUEped 5]
-ledizuild pun snwsijenq Jayy MepyJa snwsiienq JanaN i : =
Sne JyoIu Jyoles yeyBipueisnz Bou W
EIEEINERSENRETRETTT SOSSNUOSSNEBILNSTIOU! .um alyoJesalH sasney uabipuejsnz g
S|e UoljeulpIooy| aAebau " Em_wom s Hm::ws_m:v_ 1ap usjeyos wi Bunjpueysap sep assiubnjaq | =
Joqn ssnjuig Jyoibowe ! P Hsnz 1Z)ms dizuldusiuipyory -JYOBIN pun jejioNy
uoljeuIpJooy aAiehau Jn4
dizundsyeyBiwwnsuig
Bunzjeyosqeusbio}
uaunWwoy| Bunzyeyosqeuaboy -$92}9$99) 19q SHOSSAY
Jap Bunjesag pun -$92)9899) 190 SHOSSOY Jap Bunjesag yuslIUION0S) negjnesBunyiesisp

Buniaisijeuszaq 19q a[j0uoy

Jap Bunjeleg apuaqiejgsny

9 90UBUIBAOS) NZ BULIO)UO|
pun Buniaiuipiooy ‘Bunjelsg



https://doi.org/10.5771/9783748921684-179
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

214 D. Wesentliche Erkldrungsfaktoren

Folgende empirisch unterfiitterte Hypothesen konnten herausgearbeitet
werden:

Je gleichberechtigter das Verhaltnis zwischen Staat und Gesellschaft ist,
desto eher entspricht die Entburokratisierung einem grundsatzlichen werte-
bezogenen Bediirfnis in der Gesellschaft. Die Rite erfahren in sog. Public
Interest-Kulturen eher Riickhalt in Parlament und Offentlichkeit, weshalb
sie mit formell-einseitigen Kommunikationsmustern wirksam sein kénnen.
In einer Rechtsstaatskultur, wo staatliche Regulierung grundsitzlich eine
hohe Akzeptanz erfihrt, ist es weniger wahrscheinlich, dass Parlament und
Offentlichkeit die Regierung fiir Kritik durch den Normenkontrollrat zur
Rechenschaft zieht. Um hier wirksam zu sein, ist es ratsamer, auf eine infor-
mell-kooperative Beziehung zur Regierung zu setzen.

Je eher der Gesetzesvollzug durch subnationale Akteure stattfindet, des-
to grofer die Herausforderung, die fiir eine Gesetzesfolgenabschitzung not-
wendigen Informationen zusammenzutragen. Je grofler dieser Informations-
gewinnungsaufwand ist, desto stirker konnen die Ressorts von der Beratung
durch einen Normenkontrollrat, der sich in der Informationssammlung
und Koordinierung hervortut, profitieren. Ein Rat, der die Kapazititen dazu
hat, wird sich diese Chance der frithen Einflussnahme nicht entgehen las-
sen.

Die Arbeitsweise der untersuchten Réte steht in Beziehung zu den Ar-
beitsweisen und dem Selbstverstindnis der sie umgebenden Ministerialver-
waltungen. Die Rite decken einen komplementiren Bedarf und gleichen
Schwichen der Ministerialverwaltung hinsichtlich der Themen Burokratie-
abbau und bessere Rechtsetzung aus. So bringt der NKR eine dezidiert ge-
neralistische, politikfeldiibergreifende und umsetzungsorientierte Perspekti-
ve ein, hob Actal das Thema von der Arbeits- auf die politische Ebene und
tbernimmt ATR nun koordinative Aufgaben innerhalb der Regierung. Das
RPC wiederum lehnt sich eher an die Arbeitsweise des britischen Civil Ser-
vice an, da dort Generalistentum und Managementorientierung bereits stark
verankert sind.

Wenn die Konfliktlésungskultur im politischen System beeinflusst, wie
sehr Gesetzesfolgenabschitzung als Fragestellung des inneren oder des dufse-
ren Gesetzgebungsverfahrens wahrgenommen wird, dann wirkt sich dies
auch auf die Beziehung zwischen Rat und Regierung aus. Weil die Gesetzes-
folgen cher selten Gegenstand von verteilungspolitischen Diskussionen
sind, wenn eine Regierung aus nur einer oder wenigen Parteien mit ahnli-
chen politischen Zielen besteht, wirken konkurrenzdemokratische Elemen-
te auf das Verhiltnis von Rat und Regierung eher kooperationsfoérdernd. Im
Gegensatz dazu wirkt Konkordanzdemokratie eher konfrontationsférdernd,
weil die Gesetzesfolgen dort selbst zum Gegenstand der politischen Ausein-
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andersetzung werden konnen und ein unabhingiges Kontrollgremium sich
der Vereinnahmung durch beteiligte politische Akteure schwerer entzichen
kann.

Die Gesetzgebungskultur beeinflusst die Interaktionslogik der Rite in-
sofern, als dass die Rite in Richtung der Regierungsakteure umso proaktiver
agieren miissen, je spiter sie im Politikformulierungsprozess beteiligt wer-
den. Ist die Ministerialverwaltung zum Zeitpunkt der Beteiligung bereits
auf eine Losung festgelegt oder prisentiert schon einen fertigen Gesetzent-
wurf, liegt es im Interesse des Rates, vorher informell das beratende Ge-
sprich zu suchen. Neben dem formalen Prozess ist fiir die Wirksamkeit des
Rates daher entscheidend, wie offen die Regierungsakteure grundsitzlich
mit der Formulierung von Regulierungsvorhaben beginnen. Am wenigsten
notwendig ist die informelle Einflussnahme, wenn ein friher Beteiligungs-
zeitpunkt mit einem Veto-Recht des Rates zusammentrifft.

Kulturelle Unterschiede bei den Legitimationskriterien fiir wissenschaft-
liche Politikberatung beeinflussen die Besetzung der Normenkontrollrite
und damit den Zugang zu politischen Entscheidungstragern. Kriterien der
Objektivitit und Neutralitit der einzelnen Experten verhindern politiknahe
Besetzung und damit die Moglichkeit, Wirksamkeit ber Zugang zu Ent-
scheidungszentren zu entfalten. Reprisentativitit und proportionale Beset-
zung von Gremien als Expertise-Grundlagen lassen die Besetzung mit Perso-
nen zu, die dber eine politische oder politiknahe Biographie verfigen und
ein Netzwerk personlicher Zuginge mitbringen. Auf ihrem Verstindnis fir
die Motivationslagen und Handlungsrationalititen von Politikern aufbau-
end, kénnen sie passgenau kommunizieren und werden von den Entschei-
dungstragern als Partner auf ,Augenho6he’ betrachtet.

Eine Ansiedlung des Rats bei der Regierungszentrale stiitzt die Einfluss-
logik der Verhandlung im Schatten der Hierarchie, wihrend eine Ressortzu-
standigkeit eher Mechanismen negativer Koordination notwendig macht.
Ohne Unterstitzung im Kabinett wird eher Distributives Bargaining not-
wendig, um wirksam zu Biirokratieabbau und besserer Rechtsetzung beizu-
tragen. Wie wichtig die Ansiedlung in der Regierungszentrale fiir die Wirk-
samkeit eines Rats ist, hingt auch von der Stellung des Regierungschefs im
jeweiligen Regierungssystem ab. Wo der Regierungschef nur primus inter
pares ist, konnen die Hebel eines einflussreichen Ministers — etwa des Fi-
nanzministers — grofSer sein. Wenn der Regierungschef tber die Moglichkeit
verfiigt, die politischen Ziele der Gesamtregierung zu vertreten und durch-
zusetzen, ist eine Ansiedlung dort von Vorteil.

Eine enge Verschrinkung von Regierung und Regierungsfraktion(en)
(,neuer Dualismus®) erklirt die Ausrichtung eines Rats auf das innere Ge-
setzgebungsverfahren, da die Politik-Gestaltung weitgehend der Regierung
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und die Kontrolle der Regierung weitgehend der Opposition tberlassen
bleibt. Wahrenddessen begiinstigt ein ,alter Dualismus® zwischen Regie-
rung und Parlament die Nutzung der Ratsempfehlungen durch das Parla-
ment und ricke damit das duSere Gesetzgebungsverfahren ins Zentrum der
Wirksambkeit eines Rats.

Ein Regierungsmandat erfordert zur Sicherung der Glaubwirdigkeit
eine klare Abgrenzung des Kontrollgremiums von der Regierung, wihrend
ein Parlamentsmandat kooperative Beratungs- und Kommunikationsmuster
ermoglicht. Ein Parlamentsmandat schafft Vertrauen in die Unabhingigkeit
des Rats von der Regierung und macht eine offentliche Sichtbarkeit der Ein-
flussnahme eher entbehrlich. Gleichzeitig trigt das Parlament auch finanzi-
ell Verantwortung fir das Gremium und kann somit eher Einfluss auf seine
Tatigkeiten nehmen.

Die Breite der Handlungsfelder und Aufgabentypen hingt entscheidend
mit der finanziellen und personellen Ausstattung des Rats zusammen. Zur
Ausstattung des Rats gehort in dem Fall auch ein funktionaler Unterbau,
der mit zusitzlichen personellen Ressourcen Rat und Ministerien bei der
Gesetzesfolgenabschitzung unterstiitzt. Eine groffere Zahl an Ratsmitglie-
dern ermdglicht dem Sekretariat eher, Verhandlungen im Schatten der Hie-
rarchie zu flihren, da es Diskussionspunkte mit den Ressorts zu den Rats-
mitgliedern ,nach oben durchgeben® kann, ohne diese zeitlich zu tberfor-
dern.

Die Ratsvorsitzenden beeinflussen die Anpassung der Wirksamkeit des
Rates an verwaltungs- und politikkulturelle Gegebenheiten, da sie diese in
der Regel gut zu kennen glauben. Das Ausmaf§ der eigenen Wirksamkeit der
Ratsvorsitzenden ist abhangig von dessen kognitiven, motivationalen und
relationalen Handlungsorientierungen.

Wenn der politisch Verantwortliche ausreichend Macht besitzt und be-
reit ist, diese zugunsten der Umsetzung von Ratsempfehlungen einzusetzen,
kann er die Wirksamkeit eines Rats wesentlich erhohen. Die Parteiendiffe-
renzthese, nach der liberale und konservative Parteien sich eher fir den Bu-
rokratieabbau fiir die Wirtschaft einsetzen als sozialdemokratische, ist in al-
len drei Fillen immer wieder von Einzelpersonen widerlegt worden. Die Be-
reitschaft, Macht zugunsten der Rite einzusetzen, scheint sich weniger zwi-
schen Parteien als zwischen Personen zu unterscheiden.
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Typologien

In der vergleichenden Betrachtung der Arbeitsweisen wurden weiter oben
die drei untersuchten Rite als ubertragbare Typen von Normenkontrollra-
ten beschreiben: Actal als ,Wachhund® RPC als ,Jorwachter® und der NKR
als der ,Kritische Freund“ (sieche Kap. D.1.1.4.). Um das Zustandekommen
dieser drei Typen, mit denen die Arbeitsweisen der Normenkontrollrite
komprimiert beschrieben werden, zu erklaren, haben sich vor allem zwei
Variablen als ausschlaggebend erwiesen: die Verwaltungskultur auf der
einen Seite und der Dualismus von Regierung und Parlament auf der ande-
ren Seite. In der folgenden Tabelle werden die drei Typen entsprechend ver-
ortet und ein vierter hypothetischer Typ vorgestellt.

Tabelle 4: Faktorenkonstellation der Normenkontrollratstypen

Orientierung der Rate
ARBEITSWEISE

zur Regierung zum Parlament

Kritischer Freund Konkurrierender Partner

kollaborativ

Interaktionslogik

Torwachter Wachhund

Verwaltungskultur
Public Interest Kultur| Rechtsstaatskultur
einseitig

ERKLARENDE Neuer Dualismus Alter Dualismus

FAKTOREN Beziehung von Regierung und Parlament

Quelle: Eigene Darstellung.

Aus den Ergebnissen dieser Forschungsarbeit wird deutlich, dass bestimmte
Ratsmodelle innerhalb spezifischer politisch-administrativer Strukturen ef
fektiv arbeiten konnen. Ein ,Wachhund® der in die Regierung hinein auf
Zusammenarbeit verzichtet und sich stattdessen offen streitbar an das Parla-
ment und die Offentlichkeit wendet, benotigt ein Hochstmaf an Resonanz
bei diesen Adressaten, um mit seinen Einlassungen im parlamentarischen
Prozess noch Verinderungen am Entwurf erzeugen zu konnen. Systeme mit
starken Elementen einer Public Interest-Kultur und zugleich einer streitba-
ren Stellung des gesamten Parlaments als Kontrolleur der Regierung sind in
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westlichen Verwaltungskulturkreisen nicht sehr zahlreich. Ein wichtiger Test
dieser typischen Faktorenkonfiguration wire der Normenkontrollrat in
Schweden, wo man einen alten Dualismus findet und wo eine kooperative
Kontaktkultur auf ein weniger hierarchisches Verhaltnis von Staat und Ge-
sellschaft hindeutet. Allerdings diirfte die sehr spezifische skandinavische
Gesetzgebungskultur eine bedeutende intervenierende Variable darstellen.

Der ,Torwachter” benotigt eine starke Selbstverpflichtung der Regie-
rung, die ihm ermdglicht, durch einseitiges Handeln und ohne den Aufbau
offentlichen Drucks wirksam zu sein. Eine Public Interest-Kultur kombi-
niert mit einem Dualismus aus Regierung und Opposition finden sich in
fast allen angelsichsischen Staaten. Ein majoritires Wahlsystem erlaubt dort
zudem durchgreifendere Reformen und begiinstigt damit die Einfiihrung
eines Veto-Rechts zugunsten des Biirokratieabbaus. Gleichzeitig ist dort we-
niger wahrscheinlich eine Politikberatungskultur anzutreffen, die Bera-
tungswissen aufgrund von Reprisentation legitimiert und Kontrollgremien
mit politiknahen Personlichkeiten besetzt. Als Konsequenz daraus wird der
Kontrollratstyp ,Torwichter zu einem Modell, das in einige Staaten Wir-
kung entfalten konnte.

Der ,Kritische Freund“ wiederum benotigt vor allem ein gutes, kollabo-
ratives Verhiltnis zu den Regierungsakteuren auf administrativer wie politi-
scher Ebene, das nicht durch politische Instrumentalisierung gefahrdet wer-
den sollte. Wahrend der Zugang zu den politisch Verantwortlichen im We-
sentlichen auch von der vorherrschenden Politikberatungskultur abhangt,
entsteht die notwendige politische ,Ruhe“ um das Thema in einer Verwal-
tungskultur, die staatliche Regulierung grundsitzlich billigt und einem par-
lamentarischen System, in dem die Regierung sich in der Regel auf ihre
Mehrheit im Parlament verlassen kann. Somit kommt auch der ,Kritische
Freund® fir Staaten wie Osterreich oder die deutschen Bundeslander grund-
satzlich in Frage.

Neben den drei vorgefundenen Typen ist theoretisch auch ein vierter
Typ denkbar. Er wire in einem System zu verorten, das eine hierarchische
Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft und zugleich eine selbstbewuss-
te Rolle des Parlaments gegeniiber der Regierung aufweist. Seine Arbeits-
weise wire zundchst kollaborativ in die Regierung hinein mit dem Ziel
einer Einigung im Vorfeld der Entscheidung. Im Falle, dass dies nicht ge-
lingt, wendet sich der Rat jedoch an die Offentlichkeit und erhilt im Parla-
ment so viel Aufmerksamkeit, dass dort eine wirkliche Abwiagung der Kos-
ten und Nutzen von Regelungsvorhaben stattfindet und sich das Parlament
eine eigene Meinung abseits des Regierungsvorschlags bildet. Der eher hy-
pothetische Charakter dieses Ratstyps wird daran deutlich, dass dem Rat in
diesem Fall ein vergleichsweise grofes politisches Gewicht zukdme und sich
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Fragen der Legitimation stellen dirften, wenn ein Kontrollgremium als
ykonkurrierender Partner” einer Regierung auftrate.

Bei diesen Uberlegungen zur Generalisierbarkeit wurde deutlich, dass
die beiden erklirenden Faktoren ,Verwaltungskultur® und ,Dualismus® an
der ein oder anderen Stelle erginzt werden durch intervenierende Faktoren,
die den Zusammenhang entweder verstirken oder aber abschwichen. So ist
beim Ratstyp ,Kritischer Freund* der Zugang zu den politisch Verantwortli-
chen eine entscheidende Voraussetzung seiner Arbeitsweise, die vor allem
mit der Politikberatungskultur zu erklaren ist. Auch die Ubertragung eines
Veto-Rechts auf einen Normenkontrollrat ist nicht allein mit einer Public
Interest-Kultur und dem Neuen Dualismus zu erklaren, allerdings stehen
die intervenierenden Variablen hier in Verbindung zu der Variable der Ver-
waltungskultur. Dennoch konnten die spezifischen Wirkungsweisen mit
dem politisch-administrativen Hintergrund der Rate bis zu einem gewissen
Grad zuverlassig erklart werden.

2. Erklirende Faktoren der Institutionalisierung

Nachdem in Kapitel C die zentralen Unterschiede auf der abhangigen Varia-
blen Institutionalisierung dargelegt wurden, folgt nun die Auswertung der
far die Unterschiede maf§geblichen unabhangigen Variablen. Mit den fol-
genden Erklirungsfaktoren lassen sich die unterschiedlichen Entwicklungs-
logiken und Institutionalisierungsgrade der Rate erkldren. Sie haben sich als
besonders relevant erwiesen, um die Richtung und die Haufigkeit von Man-
datsverdnderungen zu erklaren. In Fillen, in denen aus dhnlichen Situatio-
nen unterschiedliche Konsequenzen erwuchsen, sind die folgenden Erkla-
rungsfaktoren fiir Spezifika ausschlaggebend gewesen. Mehr noch lassen die
aufzuzihlenden institutionellen, historischen und akteurbezogenen Erkla-
rungsfaktoren Riickschliisse darauf zu, unter welchen Voraussetzungen be-
stimmte Entwicklungslogiken wahrscheinlicher sind und Institutionalisie-
rung sich eher einstellt als unter anderen.

2.1. Die Arbertsweise als nicht-intendierter Feedback-Prozess

Nach der Theorie des graduellen Institutionenwandelns (Mahoney und The-
len 2009b) verteilen Institutionen asymmetrisch Macht auf die beteiligten
Akteure. Der Ansatz geht davon aus, dass Akteure, die durch Institutionen
einen Machtverlust erleiden, in der Regel nach Veranderung dieser Instituti-
on streben. Inwiefern ihnen dies maéglich ist, hingt von den Veto-Positionen
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anderer Akteure ab und von der ,Verletzlichkeit* der Institution, reprasen-
tiert durch auf8ere Faktoren, die den angestrebten Wandel begiinstigen oder
hemmen (ebd., S. 3). Nun liegt es in der Natur der Kontrolle, dass sie, wenn
sie notig ist und wirksam sein soll, fir die Kontrollierten unangenehme
Konsequenzen hat. Die Auswahl der Erklarungsfaktoren fir Institutionali-
sierung ist deshalb von der Frage geleitet, welche Grinde es gibt, dass Regie-
rungen uber einen langen Zeitraum an Normenkontrollriten festhalten,
wenngleich es zwangslaufig Akteure innerhalb der Regierung gibt, die das
Mandat gerne terminiert sihen. Es gilt, schrittweise auf den Machtverlust
der beteiligten Akteure zu schauen, die Macht der Gegner einer Mandatsin-
derung niher zu beleuchten und herauszufinden, welche Faktoren im Man-
dat oder der politisch-institutionellen Umwelt Verainderungen am Mandat
erschweren oder erleichtern. Das Ausmafl des (teilweise auch gefiihlten)
Machtverlustes ist konzeptionell eng verbunden mit der Arbeitsweise der
Normenkontrollrite, die weiter oben untersucht wurde.

Machtverluste der Minister und der Ministerialverwaltung

Die Akteure, deren Gestaltungsfreiheit und deren Einfluss Normenkontroll-
rite allein auf der Basis ihres Mandats am empfindlichsten storen, sind die
federfihrenden Akteure im Gesetzgebungsprozess: die gesetzesvorbereiten-
de Ministerialverwaltung in den Fachressorts und die politisch fiir Vorhaben
verantwortlichen Minister. Die Leistung der Ministerialverwaltung wird von
den Normenkontrollriten kontrolliert; eine kritische Bewertung fallt aber
auch auf den Minister zurtick. Die Art und Weise, wie die Réte interagieren
und Einfluss nehmen, kénnen den erfahrenen Machtverlust noch steigern
oder etwas abmildern. So kann die Arbeitsweise Arger oder Akzeptanz her-
vorrufen, die den Drang nach Verinderung moderieren. Die mandatsbe-
grenzenden Folgen der Arbeitsweise sind deshalb Gegenstand der nun fol-
genden Betrachtung,.

Actal hatte 2007 den Ruf, den Ministerien vor allem Probleme zu berei-
ten (ATR-A). Seine Wirksambkeit speiste sich vor allem aus der Erh6hung des
Drucks durch Beteiligung der Offentlichkeit. Aufgrund des offentlichen
Drucks, den Actal in seiner ersten Phase bei der Prifungstitigkeit zu erzeu-
gen gewillt war, sah sich die Ministerialverwaltung tatsichlich veranlasst,
entsprechend anders tiber Gesetzentwiirfe und Gesetzesfolgen nachzuden-
ken (ATR-E), sodass die Strategie den gewiinschten Effekt erzielte. Es blieb
der Ministerialbtrokratie auch kaum eine Moglichkeit, den Rat oder das Se-
kretariat auf abmildernde Weise in seine internen Verfahren und Hand-
lungsroutinen einzubinden. Actal lief§ sich nicht fiir coping strategies der Mi-
nisterien vereinnahmen und wurde so zu einer echten Belastung fiir die Mi-
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nisterien und Ministerialbeamten (ebd.). Als besonders herausfordernd wur-
de wahrgenommen, dass der Rat die Burokratickosten im bestehenden Re-
gelwerk einer eigenstindigen und wenig transparenten Prifung unterzog,
streng bewertete und seine Kritik Gber die Medien in die Offentlichkeit
transportierte. Ein Ministerialbeamter erinnert verbreitete Unsicherheit in
Bezug auf bereits bestehende Regelungen, fiir die ein Ministerium zwar for-
mal zustindig ist, im Arbeitsalltag der Beamten aber keine direkte, personli-
che Verantwortung besteht: ,,Actal was often seen as a kind of wild watch-
dog not only biting when you are starting a new initiative but also biting on
laws that were way behind in history“ Die Ratsleute sparten auch nicht mit
Kritik an der gesamten Regierung und prophezeiten zum Beispiel offent-
lich, dass ,die neue Regierung es nicht schaffen wird® das vereinbarte Ab-
bauziel unter den neuen organisatorischen Verinderungen zu erreichen
(Dagg 2008). Der zweite Vorsitzende van Eijck setzte ab 2007 daher auf eine
hohe Nitzlichkeit der Beratungsbeitrage Actals fiir die Erreichung des Re-
gierungsziels eines spirbaren Birokraticabbaus. Allerdings richtete Actal
seine Empfehlungen in ihrem Tenor nach wie vor oft auf das politisch In-
haltliche aus und verlangte nach Politikwechseln, wohlwissend, dass diese
inmitten einer Amtszeit fiir Koalitionsregierungen oft schwer sind (ATR-A).
Zudem nutzte Actal ab 2007 umso intensiver das niederlindische Parla-
ment, um die politischen Kosten unbeachteter Ratsforderungen in die Hohe
zu treiben. Die Konzentration auf das dufere Gesetzgebungsverfahren, um
Anderungen auf den Weg zu bringen, die die Arbeitsebene der Ressorts
nicht mittragen wollte, verstirkte den Machtverlust der Ressorts und Minis-
ter und brachte immer wieder den Wunsch hervor, Actal zu entmachten
und ihm wichtige Einflusshebel aus der Hand zu nehmen. Gleichzeitig
schaffte es Actal nicht, durch eine wirkliche Adressatenorientierung oder
kollaborative Prozessgestaltung seiner Beratungsbeitrage, seinen Nutzen fiir
die Ressorts deutlich zu machen und zu erh6hen.

Demgegeniber verfolgt das britische RPC nicht das Ziel, Regulierungs-
vorhaben mit hohen administrativen Kosten zu verdndern oder gar zu ver-
hindern (RPC-I). Es entfaltet seine Wirkung zulasten der Ressorts, indem es
diese zwingt, die zu erwartenden Kosten transparent zu machen. Dies be-
schriankt ihre Gestaltungsfreiheit, wenn die Kritik von Dritten an den hohen
Kosten die politische Unterstiitzung von Vorhaben erodieren lasst (RPC-E).
Hinzu tritt, dass die britischen Regierungen seit 2009 immer wieder neue
Abbauziele verfolgten — wie OIOO, OITO oder das Business Impact Target
(BIT) - und die Ministerien auf diese Weise verpflichtet wurden, Kosten
einer Regelung durch Einsparungen an anderer Stelle oder Abbau von Re-
gulierung auszugleichen. Da die Hohe der Kostenschitzungen konkrete Fol-
gen fur das eigene Handeln hat, engt ein Kontrolleur, der die Erhéhung der
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geschatzten Kosten durchsetzt, den Handlungsspielraum der Ressorts we-
sentlich ein. Sie verlieren so ein Stiick weit die Hoheit tiber ihre Vorhaben-
planung, was als tatsichlicher Machtverlust erfahren werden kann. Da der
britische Rat auch auf Arbeitsebene bisher weder vorhabenspezifische Hilfe-
stellung noch frithe informelle Beratung angeboten hat (RPC-A) und er
tiber keine Moglichkeiten verfugt, die federfiihrenden Ministerialreferenten
bei den Berechnungen zu unterstiitzen, ist der Nutzen des RPC fiir die Ar-
beitsebene kaum spiirbar. Auch auf politischer Ebene sind Transparenz und
Legitimationsgewinne eine sehr abstrakte Wahrung, wenn kurzfristige poli-
tische ,Erfolge® dadurch verhindert oder abgeschwicht werden. Dies fiihrte
dazu, dass die Ministerien mit dem Wirtschaftsministerium in eine enga-
giert geftihrte Debatte tGber das kinftige RPC-Mandat eintraten und sich —
2018 letztlich erfolgreich — fiir eine deutliche Abschwichung einsetzten
(RPC-F).

Wihrend das RPC seinen Einfluss auf die Machtverteilung passiv — d.h.
allein auf der Basis seines Mandats — austbt, strebt der NKR an, die Macht-
verschiebungen zu seinen Gunsten moglichst konfliktfrei zu gestalten und
durch Unterstitzung und adressatenorientierte Beratung an anderer Stelle
auszugleichen. Die Konzentration auf die finanzielle Bewertung von Infor-
mationspflichten mit Hilfe einer anerkannten quantitativen Methodik er-
moglichte dem Rat beispielsweise von Anfang an, seine Priftitigkeit als ,,de-
politisiert” oder ,politisch neutral“ zu beschreiben, was in der politischen
Ausgangssituation einer Lager-tibergreifenden ,Groffen Koalition® aus
CDU, CSU und SPD besonders hilfreich war. Durch den klaren Fokus auf
die Informationspflichten konnte der NKR beweisen, dass die politischen
Ziele eines Gesetzes nicht Gegenstand seiner Arbeit sind und dass er aufSer-
dem hinreichend unabhingig vom CDU-gefiihrten Bundeskanzleramt ist,
wo er von Beginn an angesiedelt war. Dieser anfanglich limitierte Prifauf
trag wird heute als entscheidende Voraussetzung fiir seine Festigung und
Etablierung in den Anfangsjahren angefiihrt: ,Wenn man das nicht gemacht
hatte, erst mit diesem unpolitischen Teil zu beginnen, dann wiren wir si-
cherlich nicht da, wo wir jetzt sind“ (NKR-I). Hinzu trat, dass der Rat Ver-
trauen in der Zusammenarbeit mit den Ministerien aufbauen konnte, weil
er im Gesetzgebungsverfahren zur vertraulichen Vorbesprechung von Ent-
wiirfen bereit ist. Dartiber hinaus stellt er Berechenbarkeit auch fiir die poli-
tische Leitung her, indem er sie bei schwerwiegenden Uneinigkeiten auf Ar-
beitsebene vor der Veréffentlichung einer Stellungnahme informiert und
einbindet. Der Verzicht auf Offentlichkeitsarbeit oder das gezielte ,Ansta-
cheln’ Dritter, um seiner Kritik zur Wirkung zu verhelfen, trigt zudem dazu
bei, dass der Rat und die Gesetzesfolgenabschatzung in der Ministerialver-
waltung immer mehr als Teil der Regelungskultur wahrgenommen werden
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(NKR-D, L& M). Seine kollaborative Prozessgestaltung bei der Beratung
zum Biirokratieabbau im Regelbestand oder in Governance-Fragen bindet
wesentliche Akteure von verschiedenen staatlichen Ebenen und fachlichen
Behorden ein. Sie schafft damit wichtige Voraussetzungen fiir die Umset-
zung der Vorschlage, erlaubt den Beteiligten, eigene Beitrige in der Auflen-
kommunikation hervorzuheben und sichert dem Rat einen Kreis an Unter-
stitzern, der die praktizierte Form des Austausches und der Zusammenar-
beit zu schatzen gelernt hat.

Im Vergleich der drei Rite wird deutlich, dass deren Wirksamkeit in un-
terschiedlichem MafSe als Machtverschiebung zulasten der Kontrollierten
empfunden werden durfte: Ohne aktives Zutun schrinkt das RPC die
Handlungsfreiheit der Ressorts allein schon deshalb ein, weil die Regierung
sein faktisches Veto-Recht in der Vergangenheit stets mit politischen Abbau-
zielen verkniipfte. Schitzte das RPC die Kosten einer Regelung hoher ein
als das Ressort, musste das Ressort dem Rat folgen und war automatisch ver-
pflichtet, diese Kosten an anderer Stelle einzusparen. Durch Innen-gerichte-
te Proaktivitat versucht hingegen der NKR, die Machtverschiebung zu sei-
nen Gunsten — die qua Mandat weniger ausgepragt ist als in Grobritannien
— abzumildern. Gleichzeitig agierte Actal im Gegensatz dazu proaktiv in
Richtung Parlament und Offentlichkeit und sorgte damit dafiir, dass der
Macht- und Kontrollverlust fir Ministerialverwaltung und Regierungsmit-
glieder umso spurbarer und unangenehmer wurde. Die drei Rite unter-
scheiden sich vor allem in dem Maf3, in dem sie den federfithrenden Akteu-
ren die Kontrolle tiber ihr Handeln entzichen und den Machtverlust da-
durch spirbar oder weniger spiirbar machen. So entspricht es der Theorie,
dass die Fachressorts und Fachminister in den Niederlanden ein erhebliches
Interesse daran hatten, Actal zu begrenzen oder stirker zu vereinnahmen
(samtliche Interviews). Fir die anderen Rate liefert die Betrachtung ihrer Ar-
beitsweise die Erklarung, dass in den britischen Ministerien die Notwendig-
keit fir Terminierung, Begrenzung oder Abschwichung des Mandats starker
gesechen worden ist, wihrend dies in der deutschen Ministerialverwaltung
nicht auf der Agenda stand und steht.

Die Veto-Positionen der Parlamente und zivilgesellschaftlichen Akteure

Ob diejenigen Akteure, die eine Institution verandern wollen (sog. “change
agents”), Erfolg haben, hingt unter anderem mit der Stirke der Gegner der
Veranderung (sog. “Veto-Spieler”; Tsebelis 2002) zusammen (Mahoney und
Thelen 2009b). Im Umfeld der Normenkontrollrate sind als solche in erster
Linie die Parlamente und die interessierte Offentlichkeit in Person der Wirt-
schaftsverbinde oder weiterer Interessensvertretungen zu nennen. Sie sind
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von der Kontrolle nicht selbst betroffen und kénnen zugleich unmittelbar
von ihr profitieren. Es kann also davon ausgegangen werden und hat sich
auch mehrfach gezeigt, dass Parlamente und Offentlichkeit die Institution
Normenkontrollrat beibehalten wollen. Gleichzeitig bringen diese Akteure
— auch wenn sie an der Entscheidung nicht direkt beteiligt sind — betrachtli-
ches politisches Gewicht mit, um die Entscheidung der Regierung von Au-
en beeinflussen zu konnen.

Am wenigsten beteiligt ist das britische Unterhaus, das in der Vergan-
genheit weder formal noch informell auf die Mandatsgestaltung Einfluss ge-
nommen hat. Da die unabhingige Kontrolle des RPC der Regierung als Le-
gitimationsinstrument dient, zeichnet die Regierung primir fir die Ausge-
staltung der Kontrollbefugnisse verantwortlich. Die Regierung setzt die Re-
geln aus Eigeninteresse Gberzeugend in Kraft, da ansonsten der Legitimati-
onseffekt ausbleiben wiirde. So signalisierten die groiten Wirtschaftsverban-
de der Regierung in den Phasen der Neugestaltung deutlich, dass sie ein In-
teresse an der unabhingigen Kontrolle durch das RPC haben (RPC-F& I):
Sie schitzen die Qualitat der Stellungnahme, die Objektivitit des Rates und
die Bestimmtheit seiner Beurteilung (RPC-J). Vertrauen speist sich aus dem
Nachweis, dass die Regierung durch das RPC veranlasst wird, Kosten und
Nutzen von Regelungen anders einzuschitzen als dies ohne Kontrolle pas-
siert wire (RPC-C& I). Das RPC stirkt den gegenseitigen Austausch mit zi-
vilgesellschaftlichen Akteuren, indem es diese regemafSig einladt, an Rats-
treffen oder Stakeholder-Foren teilzunehmen (RPC-C& G) und sich der
Vorsitzende informell mit den Prisidenten und Geschiftsfihrern der Ver-
bande trifft (RPC-E& J). Wirtschafts- oder zivilgesellschaftliche Akteure wie-
derum wenden sich an das RPC, wenn sie sich mit den Ministerien oder Be-
hérden nicht auf eine aus ihrer Sicht zufriedenstellende Kostenschatzung ei-
nigen konnen (RPC-C). Die Bekanntheit und Beachtung des RPC unter
Nicht-Regierungsakteuren wird zudem darin sichtbar, dass bisweilen einzel-
ne Firmen oder Branchen auf den Rat zugehen und ihm ihre Interesse zu
vermitteln suchen, mithin also politisches Lobbying zu betreiben versuchen
(RPC-G, H& I). Der Rat ist dabei durchaus bemtht, sich Unterstiitzer auch
eigeninitiativ zu suchen (RPC-E). Es diirfte allerdings erneut eine Folge des
politischen Neutralititsbediirfnisses sein, dass die Ressourcen auf den Aus-
tausch mit zivilgesellschaftlichen Stakeholdern und nicht auf Gesprichska-
nale in die Parlamentskammern konzentriert werden (RPC-C, RPC-I, RPC-
G). Die Folge ist, dass die Wirtschaftsverbande als Veto-Spieler einer abge-
schwichten RPC-Kontrolle auftreten und gegeniiber der Regierung fiir ein
moglichst kontinuierliches und weitreichendes Mandat werben (RPC-]). So
ist es ihrer Einflussnahme zu verdanken, dass das RPC die gesetzliche Funk-
tion des Independent Verification Bodies (IVB) des Business Impact Targets
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(BIT) tibernehmen konnte, was innerhalb der Regierung lange Zeit umstrit-
ten war (RPC-E, I& J). Mit informeller Hilfe der einflussreichen Verbande
wehrte sich das RPC aktiv gegen die Umwandlung bestehender Mandate, et-
wa die Eingrenzung des Spektrums an Regulierungsvorhaben, die in das
Kontrollmandat fallen (RPC-E). Hier allerdings setzte sich zuletzt die Regie-
rungsseite durch, die 2018 mit dem neuen “Rahmenleitfaden” eine betricht-
liche Verringerung der Kontrollbefugnisse des RPC vorgenommen hat.

Die Zweite Kammer der Generalstaaten der Niederlande hingegen setz-
te in Actals/ATRs Geschichte zwei deutliche Signale, dass es das Gremium
schatzt und seine Abwicklung oder Abschwichung nicht zu akzeptieren be-
reit ist. Wenngleich die Beauftragung des Rats auf der Basis eines konigli-
chen Dekrets von der Regierung vorgenommen wird und das Parlament
tber kein Mitentscheidungsrecht verfiigt, gelang es ihm mehrmals mithilfe
der Annahme uberparteilicher parlamentarischer Antrage, die Regierung zu
ausweitenden Anpassungen an geplanten Mandatsainderungen zu bewegen.
Am weitreichendsten engagierte sich das Parlament 2012 fiir Actal, als Actal
auf Druck des Parlaments ein dauerhaftes gesetzliches Mandat erhalten und
damit unabhingig von den maximal sechsjihrigen Beauftragungen auf der
Basis des Beirdterahmengesetzes werden sollte. Nachdem die Regierung im
Mandat von 2008 angekiindigt hatte, dass das Gremium bis 2011 seine Ar-
beit einstellen wiirde, intensivierte der Vorsitzende Steven van Eijck den
Kontakt zum Parlament und Gberzeugte es erfolgreich vom Nutzen seiner
Institution, sodass das Parlament die Abschaffung nicht nur kurzfristig ver-
hinderte, sondern von der Regierung einen Gesetzentwurf fiir ein langfristi-
ges Mandat erzwang. Eine vorgezogene Neuwahl verhinderte die Verab-
schiedung und verinderte auch die Parlamentszusammensetzung derart,
dass eine erneute Aufnahme des Gesetzgebungsverfahrens vom neuen Parla-
ment nicht mehr verlangt wurde. Das zweite Mal, dass die Abgeordneten-
kammer sich gegen eine Mandatsinderung sperrte, war 2017, als es das
Mandat ATRs mithilfe von sechs tberparteilichen Antrigen um wesentliche
Befugnisse erginzte. In beiden Situationen reagierte das Parlament auf das
jeweilige Vorhaben der Regierung, Actals Mandat zu beenden oder zu be-
grenzen, was es eindeutig als wichtigsten Veto-Spieler qualifiziert. Wirt-
schaftsverbinde und Zivilgesellschaft blieben dabei im Hintergrund, hatte
aber gemeinsam mit dem Rat selbst wesentlichen Anteil daran, die Parla-
mentarier von der Notwendigkeit dieser Schritte zu Giberzeugen (ATR-A).

Die Mandatsdauer des NKR ist von Rechtswegen unbegrenzt. Dies hat
zur Folge, dass die deutsche Bundesregierung, wenn sie das Mandat dndern
oder terminieren wollte, im Deutschen Bundestag die Verabschiedung eines
Gesetzes erwirken musste, was das Parlament in diesem Fall zu einem insti-
tutionellen Veto-Spieler macht (Tsebelis 2002). Allein die Parlamentsbefas-
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sung, mit Sicherheit aber die begleitende Pressearbeit der Wirtschaftsver-
bande diirfte erhebliche Aufmerksamkeit in den interessierten Kreisen her-
stellen. Von einem ,Aufschrei“ wird ausgegangen, selbst wenn sich eines Ta-
ges eine parlamentarische Mehrheit zur Stiitzung des Regierungsvorhabens
finden wiirde (NKR-I). Wahrscheinlich ist also, dass der Bundestag eine dhn-
liche Haltung wie das britische Unterhaus einnehmen wiirde: Gerade weil
die beiden Parlamente im Alltag nicht viel Interesse fiir die Ex-ante-Priifung
der Rite zeigen, dienen die Rate ihnen als Absicherung, dass die Ministerien
im Bereich der Gesetzesfolgenabschitzung eine tadellose Arbeit leisten. Die
Rite ibernehmen somit eine Kontrollaufgabe, die aus verfassungsrechtli-
cher Sicht eigentlich den Parlamenten obliegt (Notbohm 2019). Hinzu tritt,
dass auch im Parlament die linken Parteien, die den NKR am Anfang als
Instrument wirtschaftsfreundlicher Deregulierungsabsichten angesehen hat-
ten, von der Uberparteilichkeit und Nutzlichkeit des Gremiums zunehmend
tberzeugt sind (NKR-A). Dies hat auch mit Personen zu tun, die die Arbeit
des NKR glaubhaft in die Parteien hinein erkliren konnen (ebd.) und der
Tatsache, dass der NKR dieses Erklaren im Gegensatz zum RPC auch unter-
nimmt (RPC-G). Die Mandatserweiterung 2011 basierte zwar auf einem
Entwurf der Regierungsfraktionen, ging jedoch nicht vom Parlament selbst
aus. Die Wirtschaftsverbande betitigten sich damals an der Seite des Rates
als Fursprecher der Erweiterung und hitten sich sogar eine Einbeziehung
der Entwiirfe und Anderungsantrage des Bundestags in die Kontrollbefug-
nis des Rates gewiinscht (NKR-L). Nach anfinglicher Skepsis hatte der NKR
die Wirtschaftsakteure innerhalb von vier Jahren von sich Gberzeugen kon-
nen (NKR-D& E). Grinde dafiir waren das selbstbewusste Auftreten des Ra-
tes gegeniiber der Regierung, die Bereitschaft, sich Themen(gebieten) in der
Tiefe zu widmen und umsetzungsorientierte Vorschlige zu unterbreiten
und das groe Engagement, mit der der Rat Themen auch der Wirtschaft
voranbrachte (NKR-D& L). Besondere Aufmerksamkeit schenkte die Wirt-
schaft dem Rat immer dann, wenn er die Erreichung von Abbauzielen (25-
Prozent oder OIOO) tberwachen soll, weshalb solche Ziele ihm besonders
viel Moglichkeit zur Profilierung bieten (NKR-D). Somit kann man sagen,
dass der NKR mit dem Deutschen Bundestag tiber einen institutionellen
und mit den Wirtschaftsverbinden tber politische Veto-Spieler an seiner
Seite verfigt und deshalb eine Mandatsinderung oder -terminierung un-
wahrscheinlich ist.

Was Veto-Spieler jedoch nicht verhindern konnen, ist die ,Umwand-
lung® von Institutionen innerhalb des Spielraums, den eine Regierung bei
der Interpretation der Vorgaben besitzt (Mahoney und Thelen 2009b). Hier
kommt es auf die politisch fir die Rite verantwortlichen Akteure in der Re-
gierung an, ob sie den Institutionenwandel letztlich herbeifiihren wollen.
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Beim NKR ist der wunde Punkt die Besetzung des Rats, da seine Wirksam-
keit wesentlich von den handelnden Personen und ihrem individuellen Ein-
fluss abhingt. Auch wenn der Deutsche Bundestag (im Vergleich der drei
Lander) formell der einflussreichste Veto-Spieler ist und die deutsche Wirt-
schaft sich politisch hinter den Rat stellt, kdnnen beide doch am wenigsten
die Wirksamkeit des Rates sicherstellen, da die Besetzung — vor allem die des
Vorsitzenden, der fir die Wirksamkeit bisher so wichtig ist — allein in der
Hand der Regierung liegt. Die Besetzung liegt in allen drei Lindern in der
Hand der Regierung, jedoch hingt die Wirksamkeit bei Actal/ATR und
RPC nicht so unmittelbar an den individuellen Akteuren wie im Fall des
NKR. In den Niederlanden und in Grofbritannien hingegen verfiigt das zu-
standige Ministerium tber die Moglichkeit, die tatsichlichen Aktivititen
der Rate tber die Absegnung von Jahresplinen oder die Zuweisung von
Geldmitteln zu bestimmen. Das Beispiel ATRs in den Niederlanden zeigt,
dass fiir die Wahrnehmung der Aufgaben, die das Parlament gefordert hatte,
und diejenigen, die die Regierung vorsah, vom zustindigen Ministerium
eine Ressourcenaufteilung von 20 zu 80 durchgesetzt wurde, an die der Rat
sich halten muss (ATR-B& C).

2.2. Institutionelle, historische und akteurbezogene Faktoren

Ein dritter wichtiger Aspekt der Institutionalisierung von Normenkontroll-
raten sind Faktoren im Mandat oder in den institutionellen und politischen
Rahmenbedingungen, die Mandatsverinderungen erleichtern oder erschwe-
ren. Die folgenden Aspekte machen die Institutionalisierung eines Normen-
kontrollrats unwahrscheinlich, ihr Gegenteil hat sich jeweils als giinstig fiir
eine Kontinuitit im Mandat erwiesen.

Mandatsbegrenzungen

Zunachst ist auf die ,Achillesverse‘ des niederlandischen (und in Teilen auch
des britischen) Rats einzugehen, die besonders im Vergleich zum deutschen
NKR als Schwachstelle deutlich zu Tage tritt: Fiur ATR gilt noch immer das
Rahmengesetz fiir befristet mandatierte Beratungsgremien, das eine einma-
lige Beauftragung von vier Jahren mit einer Verlingerungsoption um zwei
Jahre vorsieht. Allein um dem Gesetz formal zu entsprechen, musste der
niederlindische Rat in der Vergangenheit wiederholt seinen Namen wech-
seln (das Kirzel Actal blieb die ersten 17 Jahre allerdings bestehen). Ent-
scheidend ist jedoch, dass die haufigen Mandatserneuerungen eine Moglich-
keit suggerieren und tatsichlich eroffnen, das Mandat des Rates an die aktu-
elle Regierungsprogrammatik im Bereich Birokratieabbau und bessere
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Rechtsetzung jeweils anzupassen. Hinzu kommt eine mit den Verlingerun-
gen verbundene Evaluationspflicht, die wiederum dem zustindigen Minis-
terium ermoglicht, den Rat nach seinen Vorgaben evaluieren zu lassen. Be-
sonders die letzte Begutachtung Actals hat gezeigt, dass damit auch klare
Ziele mit Blick auf die weitere Ausgestaltung des Mandats verbunden sein
konnen (ATR-A). Auf der Basis einer durch externe Gutachter durchgefiihr-
ten Evaluation lief sich der Anderungsbedarf dann leicht argumentieren
(ATR-H, ATR-E). Auf der Grundlage des Prinzips, dass jede Regierung neu
tiber zu beauftragende Gremien entscheiden konne, ist auch das Mandat des
RPC stets nur begrenzt. Anders als bei Actal/ATR geht damit jedoch keine
Evaluationspflicht einher und kénnen Gremien grundsatzlich von jeder Re-
gierung weitergefithrt werden. Dennoch zeigt die inkrementelle Entwick-
lung des RPC, dass verschiedene Regierungen die Chance nutzten, das Gre-
mium an ihre politische Agenda anzupassen. Hingegen erdffnet das NKR-
Mandat zwar die Moglichkeit, den Rat nach einer fiinfjahrigen Amtszeit
neu zu besetzen, doch sind, indem auf eine Terminierung des Mandats ver-
zichtet wurde, die Aufgabenstellung und die Kontrollbefugnisse des Rates
grundsatzlich auf eine langfristige Verstetigung angelegt.

Regierungswechsel

Dies fithrt zu einem weiteren Institutionalisierungsfaktor, der in den politi-
schen Rahmenbedingungen zu finden ist. Befristungen wirken sich beson-
ders negativ auf die Institutionalisierung aus, wenn Regierungsprogramme,
Regierungszusammensetzungen oder das Personal in Regierungsverantwor-
tung hiufig wechseln. In den Niederlanden sorgten sieben Kabinettsumbil-
dungen in 15 Jahren fiir wechselnde Koalitionspartner an der Seite zweier
langjahriger Ministerprasidenten. Es wechselten vor allem Person und Partei
des Stellvertretenden Ministerprasidenten, der entweder als Finanz- oder als
Wirtschaftsminister fiir Actal/ATR zustindig waren und den groften Aus-
schlag fir die Entwicklung Actals gab. In ihrer Verantwortung lag auch die
Gestaltung der Regierungsprogramme fiir Biirokratieabbau und bessere
Rechtsetzung, zum Teil in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium,
wenn die Entlastungen fir die Wirtschaft und die fir die Birgerinnen und
Biirger getrennt voneinander betrachtet und bearbeitet wurden (ATR-G).
Da sich die Kontrolle und Beratung Actals/ATRs an der Regierungsprogram-
matik ausrichten sollte, sind die haufigen Anderungen als weitere Ursache
fur die Mandatswechsel des Gremiums auszumachen (ATR-B). Auch das
RPC hat in knapp zehn Jahren drei unterschiedliche Regierungskonstella-
tionen und drei Premierminister gesehen. Unter ihnen dienten eine Vielzahl
von Ministern und Staatssekretdren, sodass auch die Zustandigkeit fiir Bet-



https://doi.org/10.5771/9783748921684-179
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2. Erklirende Faktoren der Institutionalisierung 229

ter Regulation und das RPC immer wieder in andere Hiande viel. Dies
machte es fiir das Gremium schwer, Beziehungen in die Regierung zu festi-
gen (RPCJ), und erklart gleichsam, warum die kontinuierliche Unterstiit-
zung der Regierungszentrale wichtig war. Mit ihrem Verlust (RPC-F) ging
zuletzt eine erhebliche Schwichung des RPC und seiner Kontrollbefugnisse
einher. Den unruhigen politischen Rahmenbedingungen in den Niederlan-
den und Grof$britannien stehen in Deutschland eine fortgeschriebene Re-
gierungsprogrammatik und gefestigte dauerhafte Akteursbeziehungen ge-
gentiber. Uber allem steht die Kanzlerschaft Angela Merkels, an deren Be-
ginn der NKR eingerichtet wurde und deren kontinuierliche Unterstiitzung
der Rat bis zuletzt erfahren durfte. Der Regierungschef ist aufgrund des di-
rekten Berichtsweges auf Basis des NKR-Gesetzes der wichtigste Ansprech-
partner des Rats in der Regierung. Die These seines grofSen Einflusses auf
die Etablierung des Rats wird untermauert durch die Tatsache, dass der fach-
lich zustindige Staatsminister im Kanzleramt in der Geschichte des NKR
schon mehrfach wechselte, ohne dass daraus eine Konsequenz fiir Arbeits-
weise und Institutionalisierung des Rates abzulesen gewesen wire. Die gefes-
tigte und auf grundsitzlicher Zufriedenheit beruhende Akteurskonstellati-
on zwischen Regierungschef und NKRVorsitzenden dirfte zudem der
Grund sein, warum dieser zum dritten Mal in seinem Amt bestitigt wurde.
Denn die unbefristete Giiltigkeit des NKR-Mandats darf nicht dartiber hin-
wegtauschen, dass eine Neubesetzung durch die Regierung grundsitzlich al-
le funf Jahre Spielraum fiir Veranderungen lasst. Mit der Etablierung des
NKR ging auch eine konstante Weiterverfolgung und Weiterentwicklung
des Programms Biirokratieabbau und bessere Rechtsetzung seit 2006 einher.
Anstatt von einer variierenden Programmatik gepragt zu werden, hatte der
NKR an der Fortschreibung des Regierungsprogramms wesentlichen Anteil
und konnte sie proaktiv fir seinen eigenen Aufgabenzuwachs nutzen. Die
weitreichende Institutionalisierung des NKR ist also auch als Spiegel der in
dieser Zeit andauernden politischen Unterstiitzung anzusehen und wurde
durch eine kontinuierliche und von ihm geprigte Regierungsprogrammatik
noch begiinstigt.

Aufere Impulse

Als dritter Faktor des Wandels konnen dufSere Einflisse angesehen werden.
Nach dem Verstandnis des historischen Institutionalismus konnen Krisen
externe Impulse setzen und bewirken, dass ein alter institutioneller Pfad ver-
lassen und ein neuer eingeschlagen wird — im Rahmen sog. ,institutioneller
Weichenstellungen® (Greif und Laitin 2004, S.633). Fur den vorliegenden
Untersuchungsgegenstand bietet der Austritt des Vereinigten Konigreichs
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aus der EU einen fruchtbaren Ansatzpunkt fiir diesen historischen Erkla-
rungspfad, da hier eine politische Krise historischen Ausmafes mit einer si-
gnifikanten Beschneidung des RPC einhergegangen ist. Im relevanten Zeit-
raum hatte Theresa May nach einem deutlichen Stimmverlust in der von ihr
gewiinschten vorgezogenen Neuwahl gerade ein neues Kabinett gebildet,
mit dem sie in die Verhandlungen mit der EU einstieg. Dazu wurde ein
Brexit-Ministerium gebildet, das Personal aus allen Fachressorts abzog. Zu-
dem waren alle Ministerien mit den Vorbereitungen des Austritts, also vor
allem der Ubertragung von EU-Direktiven in nationales Recht beschaftigt.
Verstiarkt wurde der Ausnahmezustand innerhalb der britischen Regierung
und Ministerialverwaltung noch durch den tragischen Brand der Grenfell-
Tarme in London im Juni 2017, der zum einen den Regierungsapparat zu-
satzlich unter Druck setzte, zahlreiche Bauvorschriften neu zu erlassen oder
zu verindern und zum andern die Relevanz von Erfillungsaufwinden ge-
gentiber dem Nutzen von Regulierung in der Ansicht der britischen Bevol-
kerung stark sinken liefS. In dieser Phase hielten sich der RPC-Vorsitzende
und die Mitglieder nicht eben zuriick, immer wieder die Uberprifung des
gesamten neu entstchenden oder anzupassenden Regelwerks zu fordern
(RPC-I, Gibbons) und die Bedeutung der unabhingigen Kontrolle der von
der Regierung veroffentlichten Einsparungszahlen als Voraussetzung ihrer
Glaubwirdigkeit zu betonen. Ein halbes Jahr spiter wurde der langjahrige
Vorsitzender des Rats zum Ende seiner zweiten Amtszeit tiberraschend abge-
setzt (RPC-G). Aulerdem trat eine neue Regelung in Kraft, die den Verbleib
in Beratungsgremien grundsitzlich auf zwei Amtszeiten beschrinkte, wo-
durch der Rat zwischen 2017 und 2019 sechs von acht erfahrenen Mitglie-
dern verlor. Formal am bedeutendsten war jedoch drittens eine Beschran-
kung der Kontrollbefugnis auf Regelungsvorhaben mit voraussichtlich
mehr als 5 Millionen Pfund Kosten fir die Wirtschaft und eine offizielle
Ausnahmegenehmigung fir besonders eilbediirftige Regelungsvorhaben.
Wenngleich (oder gerade weil) die Ministerien bereits vor den genannten hi-
storischen Ereignissen mit der Einbindung und der Durchsetzungskraft des
RPC unzufrieden waren (RPC-G), werden der Brexit-Prozess und der Gren-
fell-Brand als entscheidende Faktoren der unerwarteten Beschrinkungsme-
chanismen angesehen (ebd.). Die mit dem weitgehend unkontrollierten Zu-
strom von etwa einer Million schutzsuchender Flichtender nach Deutsch-
land im Jahr 2015 verbundene ,Flichtlingskrise“ setzte die deutsche Bun-
desregierung politisch ebenfalls stark unter Druck. Der NKR hitte zwar
nicht direkt qua Mandat aber doch aus einer Art getibten Praxis heraus die
mangelhafte Beleuchtung der Durchsetzungskomponente bei zahlreichen
bestehenden oder neuen Rechtsvorschriften zur Bewaltigung der Krise kriti-
sieren konnen. Um das bestehende Vertrauen nicht zu zerstoren, tat er dies
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jedoch nicht offentlich (NKR-H) und nutzte das Beispiel der Flachtlingskri-
se bis 2017 lediglich in internen Gesprachen und Uberlegungen, um die Be-
deutung von Governance- und Government-Reformen fir die Umsetzung
im Allgemeinen zu veranschaulichen. Der Rat hat damals die Gefahr gese-
hen, dass sein Verhaltnis zur Regierung nachhaltig leiden konnte, wenn er
sich mitten in der Krise mit Kritik an der Regierung hervorgetan hitte
(NKR-H). Da der Rat sich mit Kritik zuriickgehalten hatte, bot das histo-
rische Ereignis der Flachtlingskrise in Deutschland keinen Anlass, zu einem
institutionellen Wendepunkt fiir die Institutionalisierung des NKR zu wer-
den. Hingegen bot das RPC mit seiner selbstbewussten und offentlich for-
mulierten Forderung, simtliche Brexit-bezogenen Regelungen iberpriifen
zu konnen, der krisengeplagten britischen Regierung einen Grund, mittels
personeller Verinderungen und Regelerweiterungen die formal weiterbeste-
henden Aufgaben und Befugnisse des RPC betrachtlich zu begrenzen.

Préigekraft der Akteure

Als prigende Regierungsakteure wurden diejenigen individuellen oder kor-
porativen Akteure konzipiert, die Mandatserweiterungen durchgesetzt und
damit Einfluss auf die Institutionalisierung der Normenkontrollrite genom-
men haben. Die Konzipierung ist unabhingig davon, ob die Mandatserwei-
terungen sich in spateren Phasen als fir eine weitere Etablierung dienlich
herausgestellt haben oder nicht. Insofern richtet sich der Blick auf Akteure,
die die Wirksamkeit der Rite im Laufe der Entwicklung mindestens einmal
formell oder informell erhéht haben. Es wird im Folgenden dargestellt, wel-
che Erklarungskraft parteipolitischen Einflissen bzw. den Motivlagen her-
ausgehobener Personlichkeiten fir die Institutionalisierung von Normen-
kontrollriten zukommt und inwiefern dies die anderen Einflussvariablen er-
ganzt oder auch konterkariert.

Als priagender Akteur fir die Entwicklung Actals kann der liberale Fi-
nanz- und Vizepremierminister Gerrit Zalm angesehen werden, der von
2002 bis 2007 die Zustindigkeit fir das Gremium und die Abbaupolitik der
niederlindischen Regierung innehatte. Auf ihn geht eine Phase besonderer
Wirksamkeit Actals zurtick. Er hatte die Fachressorts bei der Regulierung
auf die Einhaltung eines vorab definierten Biirokratickostenbudgets festge-
legt und seine Haushaltszuteilungen davon abhiangig gemacht, dass Actal
die Einhaltung kontrollierte und bestitigte (Actal 2009a). Auf seine politi-
sche Rickendeckung ist es auch zuriickzuftihren, dass der Rat seine Unab-
hingigkeit in die Regierung hinein und in der Offentlichkeit demonstrieren
konnte. Der erste Vorsitzende Robin Linschoten erwies sich gegeniiber den
Ministern als streitbarer Verfechter des unabhingigen Urteils des Beratungs-



https://doi.org/10.5771/9783748921684-179
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

232 D. Wesentliche Erkldrungsfaktoren

gremiums und war bereit und in der Lage, in die Auseinandersetzung zu ge-
hen (ATR-A). Im Rickblick gelten die ersten Jahre heute als entscheidend,
um den Grad an Unabhingigkeit zu konstituieren, der die weitere Entwick-
lung Actals prigen sollte (ebd.). Nach der Amtsabgabe Gerrit Zalms im vier-
ten Kabinett Balkenende tiberwarfen sich der Ratsvorsitzende und sein Stell-
vertreter mit der neuen Regierung, da sie den nunmehr zustindigen Staats-
sekretiren in Wirtschafts- und Finanzministerium nicht den gleichen und
aus ihrer Sicht notwendigen Einfluss im Kabinett zutrauten wie dem ehe-
maligen Finanzminister und ihre Kritik an der Priorititenverschiebung 6f
fentlich duferten. Seither lag die Zustandigkeit fiir Actal stets bei Staatsse-
kretaren ohne Stimmrecht im Kabinett und es gab keinen Minister mehr,
der sein Veto gegen Rechtsetzungsvorhaben seiner Kollegen so beharrlich
vom positiven Votum Actals abhingig machte wie Zalm. Dass auch spater
liberale Minister fir Actal zustindig waren und die Niederlande seit 2010
sogar einen Ministerprasidenten der Partei fir die Freiheit (PVV) haben,
zeugt von dem Vorrang personlicher Motivlagen vor parteipolitischer Pro-
grammatik.

Nicht nur die lange Amtszeit Angela Merkels tber die gesamte Historie
des NKR hinweg macht die deutsche Bundeskanzlerin zu einem pragenden
Akteur im deutschen Ratskontext. Sie machte sich immer wieder Ratsemp-
fehlungen zu eigen und trieb mit ihrer signalisierten politischen Unterstiit-
zung das Regierungsprogramm Biirokratieabbau und bessere Rechtsetzung
sowie auch die E-Government-Politik der Bundesregierung voran (NKR-B).
So begleitete sie das immer grofere Aufgabenspekerum des Rats mit Wohl-
wollen und nahm seine Kritik grundsatzlich als Anlass, zu Verbesserung auf-
zurufen. Bemerkenswert ist, dass weder sie noch der zustindige Staatsminis-
ter im Kanzleramt gegeniber den Kabinettsmitgliedern Druck ausiibten,
um umstrittene Instrumente wie Evaluationen oder OIOO durchzusetzen.
Stattdessen scheint es eine Art Arbeitsteilung mit dem Vorsitzenden des
NKR zu geben, dem ihr Plazet zu ausreichend Autoritat verhilft, um die
Runde der Staatssekretire zur Verabschiedung entsprechender Beschlisse zu
bewegen. Die Durchsetzung des OIOO-Prinzips in der zweiten Groflen Ko-
alition (2013-17) ist auch auf den sozialdemokratischen Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel zurtickzufiihren, der den NKR in seiner Amtszeit ebenfalls
sehr wohlwollend begleitete und als Parteivorsitzender der SPD auch die
Kooperation der Ressorts des kleinen Koalitionspartners sicherstellte (NKR-
B, NKR-P). Wihrend die liberale FDP als Koalitionspartner der CDU zwar
die Mandatserweiterung 2011 wesentlich mit vorbereitet und ermoglicht
hatte, hat sich keiner ihrer Minister — auch nicht der Wirtschaftsminister —
als besonderer Forderer der NKR-Anliegen erwiesen (NKR-P). Auch im
deutschen Fall ist somit die individuelle Aufgeschlossenheit gegentiiber den
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Zielsetzungen des NKR entscheidender als die parteipolitische Zugehorig-
keit der pragenden Akteure.

Im Vereinigten Konigreich hat die Koalitionsregierung von David Ca-
meron (2010-2015) als pragende Kraft den Status des RPC als (faktische) Ve-
to-Macht begrindet und etabliert. Zu dieser Zeit wurden ehrgeizige Abbau-
ziele verfolgt und Mechanismen vorbereitet und eingefiihrt, um den Biiro-
kratieabbau fiir die Wirtschaft als immer wieder zu erneuerndes Regierungs-
ziel zu verankern. Der Kabinettsunterausschuss fiir Birokratieabbau wurde
gegriindet und fithrte damals noch regelmifige Sitzungen durch, die dem
RPC-Vorsitzenden ermoglichten, im Rahmen seiner Teilnahme das gegen-
seitige Verstindnis und Vertrauen zu erhéhen (RPC-J). Als Erklarungsfakto-
ren fiir die Relevanz des Themas und die institutionelle Aufwertung des
RPC ist zum einen die Regierungsbeteiligung der Liberalen Demokraten
augenscheinlich. Zum anderen galt aber auch der konservative Staatsminis-
ter im Cabinet Office, Oliver Letwin, der dieses Amt von 2010 bis 2016 aus-
fiihrte, als ,champion® des Themas innerhalb der Regierung (RPC-F). Er ha-
be den politischen Willen der Regierungszentrale verkdrpert und sein Weg-
gang ist als Verlust der zentralen Autoritit deutlich spiirbar (ebd.). Zusam-
menfassend tritt in diesem Untersuchungsabschnitt deutlich zu Tage, dass
ein positiver Einfluss liberaler Parteien in Regierungsverantwortung auf die
Entwicklung der Rate zwar zu erkennen ist, dass dieser jedoch nie alleine
ausschlaggebend ist, sondern durch Akteure mit idiosynkratischen Motiven
erganzt werden muss und sogar tiberlagert wird.

2.3. Zusammenhdnge und Szenarien

Im Folgenden werden zentrale Begriindungen daftr aufgefiihrt, dass ein
Normenkontrollrat sich in seinem politisch-administrativen System etablie-
ren kann, ohne von ihm vereinnahmt zu werden. Normenkontrollriate wer-
den dabei konzipiert als institutionelle Instrumente, bei denen Veranderun-
gen der Machtverteilung nicht nur eine nattrliche Folge (Hall 1986, Skoc-
pol 1995, Mahoney 2010), sondern geradezu der Organisationszweck sind.
Als Kontrollorgane eingesetzt ist es ihre Aufgabe, Ressourcen — in diesem
Fall Wissen — von einer Akteursgruppe zur anderen zu verlagern (Mahoney
und Thelen 2009b, S. 8). Daraus gehen Profiteure und Verlierer hervor, von
denen die einen die Institution beibehalten und die anderen sie verindern
wollen (Mahoney und Thelen 2009b). Somit wird die Gestaltung des Man-
dats der Rite zum Machtspiel zwischen ,,Agenten des Wandels“ und ,Veto-
Spielern® (ebd.). Sie kénnen aber ebenso das unbeabsichtigte Ergebnis des
Konflikts oder einen ,mehrdeutigen Kompromiss“ darstellen (ebd., S.8).
Wenn wir nun wissen wollen, weshalb das Mandat eines Normenkontroll-
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rats ausgeweitet oder zumindest beibehalten wird, weshalb er sich also trotz
vorprogrammierter Widerstinde etablieren kann, schauen wir auf vier Fak-
toren, die seine Institutionalisierung beeinflussen: der Leidensdruck der
»Agenten des Wandels“ und der Verinderungswille, der sich daraus ergibt;
die Position der institutionellen und die Stirke der politischen ,Veto-Spie-
ler®; die Motivlage der Vermittler zwischen ,Agenten des Wandels“ und ,Ve-
to-Spielern® und ihre Entscheidungsmacht; und zuletzt duf$ere Faktoren, die
den Wandel begiinstigen oder hemmen. Die herausgearbeiteten Erklirungs-
zusammenhinge stellen empirisch unterfiitterte Hypothesen dar, die in an-
deren Forschungsdesigns tberpriift werden sollten. Die aufgrund des Fall-
studiendesigns notwendigerweise diinne Datenlage sollte vor allem bei der
Interpretation des konstatierten Einflusses individueller Akteure beachtet
werden.

Herausgearbeitete Erklirungszusammenhdinge

Um den Leidensdruck und damit den Veranderungswillen der ,,Agenten des
Wandels“ moglichst gering zu halten, kénnen die Normenkontrollrite ver-
suchen, den Machtverlust der Verlierer innerhalb der bestehenden Institu-
tionen zu minimalisieren. In der Untersuchung konnten Konstellationen
identifiziert werden, in denen dies ohne eine Einschrinkung der Wirksam-
keit der Rite moglich war. Mandatsausgestaltungen eignen sich in unter-
schiedlichem Mafle dazu, den Machtverlust kompensieren bzw. begrenzen
zu konnen. Ob der (gefiihlte) Machtverlust begrenzt werden kann, kdnnen
die Rite jedoch mit ihrem Verhalten beeinflussen. Die Kompensationsmog-
lichkeiten hidngen an den personellen und finanziellen Rahmenbedingun-
gen.

Es ist deutlich geworden: Eine die Kosten in den Ministerien ausgleichende
Arbeitsweise erhoht die Wabrscheinlichkert der Institutionalisierung, da der Lei-
densdruck und damit der Verdnderungswille der moglichen ,,Agenten des Wan-
dels* sinkt. Damit wird erklart, welch groffe Bedeutung die Unterstiitzung
durch das Statistische Bundesamt fiir die Akzeptanz des NKR in den deut-
schen Ministerien besitzt. Da die federfihrenden Referate in den Ministeri-
en bei der Kostenfolgenberechnung auf personelle Ressourcen der Bundes-
behdrde zugreifen konnen, werden eigene Ressourcen geschont und steigt
die Wahrscheinlichkeit eines positiven NKRVotums, da der Rat diese Zah-
len grundsatzlich eher fir qualitativ hochwertig und objektiv erachtet als
Zahlen aus den Ministerien. Fehlt ein funktionaler Unterbau, klagen die Mi-
nisterien tber Uberlastung (RPC-F) oder erwarten grofere Unterstlitzung
vom Rat, welche dieser selbst nicht leisten kann (ATR-H). Fehlt eine objekti-
ve Datenbasis, kann das Urteil des Rats als willkirlich angesehen werden
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(RPCJ) oder fiihlen sich die Ministerien schlicht nicht in der Lage, der Kri-
tik des Rats ausreichend vorzubeugen (ATR-E).

Eine kostentreibende Arbeitsweise verringert hingegen die Wabrscheinlichkert
der Institutionalisierung, da der (kiinstlich) erhohte Machtverlust den Verdnde-
rungswillen der ,Agenten des Wandels“ steigen lisst. Der grofte Unterschied im
strategischen Umgang mit dem vorprogrammierten Machtverlust der Minis-
terien besteht zwischen Actal und dem NKR, wo der eine Rat auf eine kon-
frontative und der andere auf eine kooperative Interaktionslogik setzt. In-
dem Actal mit aggressiver Offentlichkeitsarbeit und einer Orientierung auf
das dufSere Gesetzgebungsverfahren Situationen herbeifiihrte, in denen die
Ministerien vor dem Minister und die Minister vor der Offentlichkeit blo§-
gestellt waren, brachte er Ministerialverwaltung und Kabinettsmitglieder ge-
gen sich auf und begriindete deren Bediirfnis, die Kontrollbefugnisse einzu-
schrinken (Mandat von 2011) bzw. das Gremium auf einen engen Hand-
lungsspielraum zu begrenzen (80/20-Regel von 2017). Die vier Phasen in Ac-
tals/ATRs Mandatsentwicklung sind nicht zuletzt aufgrund der parallelen
Einsetzung neuer Vorsitzender als Versuch zu verstehen, den Rat nach jeder
negativen Erfahrung anders auszurichten. Der Beschluss, ATR frither in den
Gesetzgebungsprozess einzubinden (Mandat von 2017), stellt somit einen
Kompromiss dar zwischen den Bedurfnissen der Regierungsakteure nach
mehr Autonomie und den Wiinschen von Parlament und Wirtschaftsver-
banden, ATR erneut als machtiges Kontrollorgan zu mandatieren. Durch
eine stirkere Einbindung soll ATR zu einer zurtickhaltenderen Innenorien-
tierung bewegt und der politische Machtverlust reduziert werden, den die
offentliche Kritik des Rats und des Parlaments bisher mit sich gebracht ha-
ben. Der NKR konnte sich stattdessen besonders deshalb so gut etablieren,
weil seine interaktionsorientierte Zusammenarbeit und sein zurtickhalten-
der Umgang mit Kritik der gewohnten Form der Zusammenarbeit inner-
halb der Exekutiven entsprach, in der Konflikte iber Verhandlungen in
einem nach auflen nicht transparenten System gelost werden (Veit und
Heindl 2013, S.122). Da der Einfluss des NKR auf ihre Gesetzesvorberei-
tung weitgehend intransparent bleibt, erleiden die Ressorts keinen sichtba-
ren Machtverlust.

Im Gegensatz zum RPC haben beide Rate, Actal und NKR, ihr Mandat
lediglich als Ausgangspunkt erachtet und ihre Wirksamkeit dartiberhinaus-
gehend strategisch erhoht. Fur die Institutionalisierung eines Normenkon-
trollrats, die im Falle des NKR hoch und im Falle Actals niedrig ist, hat sich
demnach nicht die ausgedehnte Interpretation als hinderlich erwiesen, son-
dern die Tatsache, dass Actal seine Wirksamkeit auf Kosten der Regierungs-
akteure erhohte, die sich dann zu entschlossenen Verfechtern einer Man-
datsinderung entwickelten. Stattdessen achtet der NKR sehr darauf, seinen
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Einfluss ohne offentliche Sichtbarkeit auszuiiben und gleichzeitig seine
Empfehlungen und Stellungnahmen so auszubalancieren, dass seine politi-
sche Neutralitat aufler Frage steht. Die Kosten fiir die kontrollierten Akteure
werden dadurch nicht hoher als sie durch seine mandatsgemafSe Prifung
ohnehin sind. Die jingste Begrenzung des RPC durch die britische Regie-
rung (Austausch des Ratsvorsitzenden und Einfithrung der 5-Millionen-
Priifgrenze) ist nach diesem Erklarungsmodell darauf zurtickzuftihren, dass
das RPC die natiirlicherweise steigenden Kosten seiner Priffung im Zuge
des Brexit-Managements nicht als Gefahr fiir seinen Prifauftrag erkannt hat
und stattdessen vehement eine besondere Rolle der Normprifung bei der
Ubertragung von EU-Recht in nationales Recht einforderte. Als der NKR
hingegen die deutsche Bundesregierung im Rahmen der Fliichtlingskrise in
einer politisch dhnlich schwierigen Lage sah, hielt er sich zurtick und ver-
zichtete bewusst darauf, das Momentum der offentlichen Aufmerksamkeit
fir seine Themen auszunutzen und die Regierung 6ffentlich etwa zum man-
gelhaften Gesetzesvollzug zu kritisieren. Ohne aktive Pressearbeit und mit
zeitlichem Abstand kann er dies tun ohne dadurch nennenswerte Kosten fiir
die politisch Verantwortlichen zu verursachen.

Das Vorbandensein politischer oder institutioneller Veto-Spieler verringert die
Wabrscheinlichkert, dass ein Normenkontrollrat abgesetzt wird. Sie konnen fiir of-
fentliche Aufmerksamkeit sorgen, die die Kosten einer Absetzung in die Hobe
tretbt. Der NKR hat aufgrund seines unbefristeten parlamentarischen Man-
dats mit dem Deutschen Bundestag einen institutionellen Veto-Spieler an
der Seite, der seine Absetzung aktiv beschliefen misste. Da der NKR auch
dem Deutschen Bundestag als Instrument dient, seine Regierungskontrolle
effektiv zu realisieren und die Abgeordneten zugleich die 6ffentliche Kritik
an einer Terminierung des Mandats auf sich ziehen wiirden, erscheint diese
Handlungsoption fir ihn nicht rational zu sein, selbst wenn eine Mehrheit
der Abgeordneten Regulierung grundsatzlich positiv gegentber steht. Wenn
allerdings die politische Relevanz von Entbiirokratisierung sinken sollte
bzw. eine andere politische Prioritit — denkbar ist in naher Zukunft etwa
der Klimaschutz — dem entgegensteht, konnte die dffentliche Emporung
tiber eine Abschaffung ausbleiben und damit die Kosten einer Terminie-
rung fiir das deutsche Parlament sinken. Das gleiche gilt fiir die Institutiona-
lisierung ATRs und RPCs, die lediglich durch politischen Druck auf die Re-
gierung vorangetriecben werden konnte. Ein politischer Veto-Spieler kann
ebenfalls das Parlament sein, das mit parlamentarischen Antrigen auf die
Mandatsgestaltung innerhalb der Regierung Einfluss zu nehmen sucht. Hin-
zu kommen zivilgesellschaftliche Akteure, die den 6ffentlichen Diskurs zu-
gunsten einer Institutionalisierung des Rats beeinflussen konnen. Wihrend
in den Niederlanden vor allem die Zweite Kammer als Veto-Spieler in Er-
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scheinung trat und in der Vergangenheit zwei wesentliche ,Erfolge® erringen
konnte (die fast gegliickte Verstetigung Actals 2012 und die umfangreiche
Erginzung des ATR-Mandats 2017), gelten in GrofSbritannien die Wirt-
schaftsverbande und zivilgesellschaftlichen Akteure als wichtigste Unterstiit-
zer und Begriinder der inkrementellen Fortentwicklung des RPC. Dennoch
konnten auch sie nicht verhindern, dass die britische Regierung 2018 eine
Bagatellgrenze von 5 Millionen Pfund Erfillungskosten fiir die Wirtschaft
zog, die eine grofle Zahl an Regelungsvorhaben aus dem Geltungsbereich
der unabhingigen Kontrolle herausdefinierte. Somit konnte zweitens festge-
stellt werden: Die Macht der politischen Veto-Spieler sinkt, je weniger Relevanz
die Themen Biirokratieabbau und bessere Rechtsetzung fiir die Regierung zum
Zeitpunkt einer Mandatsverinderung besitzen.

In der Theorie des graduellen Institutionenwandels ist als entscheiden-
der Faktor, welche Art von Verinderung angestrebt bzw. verhindert werden
kann, zusatzlich der Interpretationsspielraum der Akteure bei der Umset-
zung von Institutionen benannt (Mahoney und Thelen 2009b, S. 10-14).
Dessen Wirkung ist in der Untersuchung deutlich erkennbar geworden,
weshalb eine weitere Beobachtung lautet: Das AusmafS, in dem die Veto-Spieler
eine begrenzende Verinderung verbindern konnen, sinkt mit dem Grad an Inter-
pretationsfreihett, iiber den die Regierung bei der Ausgestaltung und Ausstattung
des Normenkontrollrats verfiigt. Da in allen drei Fillen die Besetzung des Rats
durch die Regierung erfolgt, haben die Parlamente auf diesen Hebel zur
Verinderung der Rite keinen Zugriff. Beim NKR bezieht sich dies vor allem
auf die Person des Vorsitzenden, die von der Partei des Regierungschefs vor-
zuschlagen ist und insofern kaum unter dessen Missfallen berufen werden
wird. Die personelle und finanzielle Ausstattung obliegt in den Niederlan-
den und Groflbritannien den zustindigen Ministerien und wird dazu ge-
nutzt, die Tatigkeiten und Priorititen der Rate zu steuern. Diesen Hebel
konnte sich der Deutsche Bundestag mit dem Parlamentsmandat immerhin
sichern. Auch wenn die Interpretationsfreiheit der Regierung im deutschen
Fall insgesamt geringer erscheinen mag, so hat sie doch mindestens genauso
groffe Auswirkungen, da die Besetzung des NKR fiir dessen Arbeitsweise
eine hohere Relevanz besitzt als im Falle von Actal und RPC.

Die fiir die Institutionalisierung entscheidenden Akteure zwischen den
Ministerien auf der einen und Parlament und Offentlichkeit auf der ande-
ren Seite sind die fir die Rite verantwortlichen Regierungsmitglieder. Je
nach Einfluss, den sie besitzen, und je nach Zielen, die sie verfolgen, neh-
men sie den Interpretationsspielraum wahr, den die Mandate bieten, und
bereiten sie Mandatserweiterungen, -verlingerungen oder -beschrinkungen
vor. Die Macht des politisch Verantwortlichen und die Bereitschaft, diese im
Sinne der Rite einzusetzen, sind damit wichtige Faktoren der Institutionali-
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sierung von Normenkontrollraten. Folgender Zusammenhang konnte be-
obachtet werden: Je grofer die Macht des politisch Verantwortlichen und die Be-
reitschaft, diese im Sinne der Rate einzusetzen, sind, desto eher kommt es zu Man-
datserweiterungen oder -verldngerungen; je geringer, desto mebr gebt das Ergebnis
aus dem Konflikt zwischen Befiirwortern und Gegnern des Wandels bervor und be-
inhaltet zumindest Verdnderung. Im Falle der drei Rate ist zudem aufgefallen:
Die Bereitschaft der politisch Verantwortlichen, Macht zugunsten der Rate einzu-
setzen, hangt weniger mit parteipolitischen Interessen als mit idiosynkratischen
Motiven der individuellen Akteure zusammen. So gab es in allen Fillen wichti-
ge Minister, Staatsminister oder Regierungschefs, die sich die Sache der Rite
zu eigen machten, deren Wirksamkeit unterstiitzten und ihre Institutionali-
sierung vorantrieben. Im Fall der deutschen Bundeskanzlerin ist diese Un-
terstiitzung moglicherweise auch auf ein gewisses Verantwortungsgefiihl zu-
riickzufiihren, das seh aus ihrer (maflgeblichen) Beteiligung an der Griin-
dung des NKR ableitet. Dartiber hinaus fanden sich keine pauschalisierba-
ren Erklarungen fiir die Motive der Politiker, die oft erst in spateren Phasen
die Zustandigkeit fiir den Rat Gbernommen haben. Da es fir die Rate
grundsitzlich wichtig ist, die Motive des verantwortlichen Regierungsmit-
glieds zu kennen und diesem die Arbeit des Rats immer wieder nahebrin-
gen zu kdnnen, wirkt sich personelle Konstanz positiv auf die Verantwor-
tungsbezichung aus. Die Rite haben dann auch die Moglichkeit, ihre Ar-
beitsweise im Rahmen ihres strategischen Handlungsspielraums an die Ak-
teurskonstellation anzupassen. Auch wenn eine langfristige Akteursbezie-
hungen als Institutionalisierungsfaktor (wie oben beschrieben) nicht aus-
reicht, ist das Gegenteil durchaus sichtbar geworden: Ein hdufiger personeller
Wechsel des politisch Verantwortlichen wirkt sich negativ auf die Institutionaliste-
rung der Rdte aus, da ohne einen starken Vermittler die Entscheidung umso eher
aus dem Konflikt zwischen Befiirwortern und Gegnern des Wandels bervorgeht
und zumindest Verdnderung beinbalten wird.

Zuletzt gibt es dulSere Faktoren, die dafiir verantwortlich sind, dass eine
Institution wie ein Normenkontrollrat fiir Veranderungsbestrebungen anfal-
lig ist und somit grundsitzlich wyerletzlich: Als ein solcher Risiko-Faktor ist
die wiederkehrende Befristung des niederlindischen Rats auf durchschnitt-
lich drei Jahre identifiziert worden. Hinzu trat eine begleitende Evaluations-
pflicht, durch die Actal einem stindigen Verbesserungsbestreben® unterwor-
fen war und somit fir die Gegner seiner Verlingerung immer wieder an-
greifbar wurde. In Verbindung mit wechselnden Schwerpunkten in der Ent-
burokratisierungspolitik verschiedener Regierungen wirkten sich die Befris-
tungen als schwerwiegende Unruheherde aus, die eine lingerfristige Festi-
gung eines Actal-Mandats letztlich verhinderten und die erratische Entwick-
lung des niederlindischen Rats befeuerten. Die Existenz und das Mandat
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von non-departmental public bodies (NDPBs) sind im Vereinigten Konig-
reich grundsitzlich auf die laufende Legislaturperiode beschrinkt, was jeder
britischen Regierung die Moglichkeit zur Anderung des RPC-Mandats gab.
Der Vorteil einer Wiederberufung bei Amtsantritt einer neuen Regierung
gegeniiber einer Mandatsverlingerung inmitten der Legislaturperiode ist si-
cher, dass sich die vermeintlichen ,Agenten des Wandels“ (Minister und Mi-
nisterialverwaltung) noch nicht so gut organisieren konnten wie die ,Veto-
Spieler” (Wirtschaftsverbinde), die den Rat iiber einen lingeren Zeitraum
beobachteten. So ist die inkrementelle Entwicklung des RPC zu erklaren,
der die meisten seiner Mandatserweiterungen einer guten Lobby-Arbeit
durch die Interessensvertreter verdankt und erst zuletzt dem Druck aus der
Regierung nicht mehr standhielt. So zeigen die Beispiele von Actal, RPC
und vor allem NKR: Ein unbefristetes Mandat steigert die Wabrscheinlichkeit,
dass Normenkontrollrdte sich etablieren, da ihre Aufgaben und Befugnisse weniger
an wechselnde politische Programme angepasst werden und ,Agenten des Wan-
dels“ weniger Ankniipfungs- und Angriffspunkte geboten werden. Eine Evaluati-
onspflicht hingegen bietet wiederkebrende Ankniipfungs- und Angriffspunkte.

Szenarien

Fir die einzelnen Rite kdnnen folgende Schlussfolgerungen gezogen wer-
den: Die erratische Entwicklung Actals ist als das Produkt der dauerhaften
Verhandlung zwischen starken Ministerien und Ministern als ,Agenten des
Wandels“ und einem starken Parlament als ,Veto-Spieler zu verstehen. Thr
Startpunkt ist mit dem Ausscheiden des zustindigen Finanzministers auszu-
machen, nach dessen machtvoller Unterstiitzung Actals seither Staatssekre-
tire fir den Rat verantwortlich waren. So ist manche Mandatsinderung als
uneindeutiger Kompromiss bzw. Losung mit unbeabsichtigten Folgen zu
verstehen, die wiederum die nichste Veranderung schon vorbereitete. Die
vielen Mandatsinderungen, aus der sich der niedrige Institutionalisierungs-
grad speist, wurden ermoglicht durch ein Mandat, das kontinuierliche Eva-
luierung und Veranderung geradezu zwingend macht.

Die regierungsseitige Ausgestaltung des ATR-Mandats ist aufgrund der
gewtinschten frithen informellen Beteiligung und der verordneten Konzen-
tration des Gremiums auf die Ex-ante-Prifung dazu geeignet, die Konfronta-
tionen zwischen dem Rat und der Regierung zu verringern. Wenn der Rat
sich darauf beschrankt, im inneren Gesetzgebungsverfahren Einfluss zu neh-
men, diirfte auch das Interesse des Parlaments abnehmen und somit die po-
litische Instrumentalisierung der Themen Biirokratieabbau und bessere
Rechtsetzung zurtickgehen. Damit wire zwar der wichtigste politische Veto-
Spieler geschwicht. Wenn aber der Leidensdruck der Minister und Ministe-
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rien sinkt, sollten auch die Verinderungsbestrebungen weniger ausgepragt
sein. Die entscheidende Frage ist jedoch, ob ein Fortschritt bei der Institu-
tionalisierung mit einer gleichbleibenden Wirksamkeit des ATR einherge-
hen kann oder ob sich lediglich das Pendel zugunsten einer Situation ver-
schiebt, in der der Rat zwar toleriert wird, aber eben wenig Einfluss hat. Die
entscheidende Schwiche des ATR als ,kritischer Freund“ — und damit im
Gegensatz zum NKR - ist ndmlich seine aktuelle Besetzung. Keines der Mit-
glieder hat eigene Parlaments- oder Regierungserfahrung, was zur Folge hat,
dass der personliche Zugang als Einflusshebel fehlt.

Die inkrementelle Entwicklung des RPC hat seine Griinde im strecken-
weise vorteilhaften Zusammenspiel méachtiger Wirtschaftsverbande, einem
politisch wohlgesinnten Kabinett und einem einflussreichen Firsprecher in
der Regierungszentrale. Die Kosten des durch den Veto-Mechanismus be-
dingten Machtverlusts sind bis 2015 geringer als der Nutzen durch den Legi-
timitatsgewinn empfunden worden, weshalb potentielle ,Agenten des Wan-
dels“ sich lange zurtickhielten und Institutionalisierung begtinstigten. Der
Institutionalisierungsgrad des RPC ist jedoch aufgrund der Notwendigkeit
der Neubeauftragung durch jede Regierung und des groffen Interpretations-
spielraums bei der Umsetzung des Mandats nur als mittelmaQig zu bewer-
ten. Eine Einschdtzung, die durch die neuesten stark beschrinkenden Verin-
derungen innerhalb des bestechenden Mandats bestitigt wird. Da der Aus-
tritt aus der Europaischen Union das Vereinigte Konigreich administrativ,
politisch, rechtlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich vor vollig neue He-
rausforderungen stellt, ist derzeit kaum absehbar, was das mittelfristig fiir
die Bemiihungen um Biirokratieabbau und bessere Rechtsetzung bedeutet.
Die Erkenntnisse dieser Studie lassen vermuten, dass die weitere Entwick-
lung des RPC von verantwortlichen individuellen Akteuren in der Regie-
rung und von der Bedeutung des Themas fur die Wirtschaftsverbinde im
Vergleich zu anderen Themen abhingen. Sicher ist, dass die Ministerien
noch einige Zeit mit der Bewiltigung der Brexit-Herausforderungen be-
schaftigt sein und daher aus Kapazititsgriinden wenig Interesse an einem
starken Kontrolleur haben werden. Auf lange Sicht sprechen die politische
Tradition und die Verwaltungskultur des Vereinigten Kdnigreichs jedoch da-
fur, dass gute Regulierung und Entbiirokratisierung wichtige Anliegen kinf-
tiger Regierungen bleiben werden. Das Rats-Modell des ,Torwachters® hat
sich dabei grundsitzlich als effizient und legitimationsstiftend erwiesen und
konnte deshalb fortgefiihrt und wieder stirker aufgegriffen werden.

Der NKR konnte sich in seiner bisherigen Existenz expansiv entwickeln
und kann heute als stark etabliert beschrieben werden. Die wichtigsten ex-
ternen Faktoren dafiir sind die Unbefristetheit seines Mandats und die an-
dauernde und forderliche Akteurskonstellation aus Ratsvorsitzendem und
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Bundeskanzlerin. Auch wenn personelle Umbildungen in absehbarer Zu-
kunft Verainderungen bringen kénnten, besitzt der NKR ein starkes Funda-
ment, da er mit einer kostenschonenden Arbeitsweise und einem kosten-
neutralisierenden fachlichen ,Unterbau‘ den Verinderungswillen der Minis-
terien bisher geringhalten konnte. Mit seinem Engagement im Bereich der
Verwaltungsmodernisierung erzielte er die Sichtbarkeit, auf die er in der Ex-
ante-Priifung zugunsten seiner effektiven kooperativen Interaktions- und
Einflusslogik verzichtet. Auch in anderen politischen Regierungskonstella-
tionen ist daher unwahrscheinlich, dass der Deutsche Bundestag eine Ab-
schaffung des NKR aktiv beschliefen wird. Die zwei parlamentarischen
Mandatserteilungen in der Vergangenheit haben allerdings auch dazu ge-
fuhrt, dass die Parteien differenzierte Ansichten tiber die institutionelle Aus-
gestaltung des Gremiums ausbildeten, auf die sie bei einer Regierungsbetei-
ligung potentiell zurtickgreifen konnten.



https://doi.org/10.5771/9783748921684-179
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



https://doi.org/10.5771/9783748921684-179
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	1. Erklärende Faktoren der Arbeitsweise
	1.2. Institutionelle Erklärungsfaktoren
	1.3. Akteurbezogene Erklärungsfaktoren
	1.4. Zusammenhänge und Typologien

	1.1. Kulturelle Erklärungsfaktoren
	2. Erklärende Faktoren der Institutionalisierung
	2.1. Die Arbeitsweise als nicht-intendierter Feedback-Prozess
	2.2. Institutionelle, historische und akteurbezogene Faktoren
	2.3. Zusammenhänge und Szenarien


